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Wirkungsbereich des Bundeskanzleramts und des 
Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie 

Salzburg Hauptbahnhof - Bahnhofsumbau 

Die ÖBB-Infrastruktur AG baute den 5alzburger Hauptbahnhof 
bei laufendem Betrieb in der geplanten Zeit von Anfang 2009 bis 
Ende 2 0 1 4  um. Die prognostizierten Gesamtkosten flir den Umbau 
betrugen rd. 2 33 . 26 Mio. EUR und werden somit voraussichtlich die 
geplanten Kosten von rd. 246.70 Mio. EUR (ho Rahmenplan 2008 
bis 20 1 3) um rd. 1 3.44 M io. EUR unterschreiten. Allerdings kam 
es in Tei lbereichen. wie dem Bauauftrag .5alzburg Hauptbahnhof. 
Bahnhofsumbau. Baurriefbau 2 - Brucken-. Unterbau- und Signal-. 
Femmelde- und E lektrobetrieb technik-Arbeiten (Tiefbau 2)" und 
der Sanierung der denkmalgeschützten 5tahldächer, zu merklichen 
Kostenüberschreitungen. 

Bei der Wahrnehmung der Bauherrnaufgaben durch die ÖBB­
Infrastruktur AG traten Mängel auf. 50 beachtete die Gesellschaft 
zu Beginn der Planungsarbeiten die Fragen des Denkmalschutzes 
zu wenig und beauftragte den Architekten erst sieben Jahre nach 
Durchflihrung des Architektenwettbewerbs mit der Umwandlung 
des Salzburger Hauptbahnhofs von einem Kopf- in einen Durch­
gangsbahnhof. Der ursprünglich geplante Baubeginn verschob sich 
daher von September 1 999 auf Februar 2009. Für die erste, spä­
ter nicht mehr realisierbare, Vorentwurfsplanung des Architekten 
entstand der ÖBB-Infrastruktur AG ein verlorener Aufwand von 
rd. 1 84.000 EUR. 

Die Menge flir den Mehrverbrauch Verpressgut vervielfachte 
sich außergewöh nl ich (um das rd. 866-Fache von 5.000 kg auf 
4. 3 3  Mio. kg); der daflir anerkannte Einheitspreis von 1,26 EUR! 
kg war überhöht. 

Die ÖBB-Immobilienmanagement GmbH erarbeitete flir die Verpach­
tung der Geschäftslokale weder e in schriftliches Vermarktungskon­
zept noch stellte sie Rentabilitätsbetrachtungen a n. 
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Ziel der Gebarungsüberprüfung war die Beurteilung des Umbaus 
de Salzburger Hauptbahnhofs hinsichtlich der Wahrnehmung der 
Bauherrnaufgaben und Projektorganisation. der Auswirkungen des 
Denkmalschutzes, der Kosten- und Terminentwicklung, der Arbei­
ten fiir den Tiefbau 2 und der Sanierung der denkmalgeschützten 
Stahldächer sowie ausgewählter Vergabeverfahren. Darüber hinaus 
überprüfte der RH die Umsetzung von Maßnahmen zur Gleichstel­
lung und zum Anti-Claimmanagement bei der Bauabwicklung sowie 
die Vermarktungsstrategie fiir die Verpachtung der Geschäftslokale 
am Salzburger Hauptbahnhof. (TZ I )  

Finanzierung und Kostenentwicklung 

Mit JO. März 2015 lagen die progno tizierten Gesamtkosten fiir den 
Umbau des Salzburger Hauptbahnhofs bei rd. 2 3J,26 Mio. EUR; das 
Projekt war zur Zeit der Gebarungsüberprüfung noch nicht schluss­
gerechnet. Die ÖBB-Infrastruktur AG wird die geplanten Kosten 
11. Rahmenplan 2008 bis 201 J (rd. 246,70 Mio. EUR) voraussicht­
lich um rd. 1 J,44 Mio. EUR unterschreiten. Allerdings kam es in 
Teilbereichen, wie dem Bauauftrag .Salzburg Hauptbahnhof, Bahn­
hofsumbau, BaufTiefbau 2 - Brücken-, Unterbau- und SFE'-Arbei­
ten (Tiefbau 2)" und der Sanierung der denkmalgeschützten Stahl­
dächer, zu merklichen Kostenüberschreitungen. (TZ J )  

Die ÖBB-Infrastruktur AG musste den Anteil an  den Projektkosten 
fiir Verwertungsnächen (fiir die Verpachtung bestimmter Flächen) 
im Ausmaß von rd. J.200 m2 (Planwert), die über die Ersatznächen 
des alten Bahnhof gebäudes hinausgingen, selbst tragen, weil die e 
nicht zur gesetzlichen Aufgabenerfiillung der ÖBB-Infrastruktur AG 
erforderlich und somit auch nicht aus dem Rahmenplan vom BMVIT 
ZU fmanzieren waren. Weder die ÖBB-Infrastruktur AG noch die 
ÖBB-Immobilienmanagement GmbH berechneten, in welchem Aus­
maß die neuen Flächen fiir die Verpachtung von Geschäftslokalen 
mit vorläufIgen Investitionskosten von rd. 9.94 Mio. EUR zur Ren­
tabilität des Salzburger Hauptbahnhofs beitragen können. (TZ J) 

Die vorläufIge Berechnung des Kostenanteils von rd. 9,94 Mio. EUR 
beruhte auf Daten aus den Jahren 2006 bis 201 1 .  Infolge der Geba­
rungsüberprüfung des RH beabsichtigte die ÖBB-Infraslruktur AG, 
das Gutachten dazu auf Basis der tatsächlichen Baukosten zu über-

Signal·. Ftmmdd�- und Ell:klrolxtnl:bsltthnlk 
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arbeiten und die anteiligen Projektkosten entsprechend anzupas­
sen. Die Kostenanteile der ÖSß-Infrastruktur AG flir die Verwer­
tungsnächen beeinnussten die Höhe der Zuschüs e des SMVIT; je 
höher die Kostenanteile waren, umso niedriger war die Kostenba­
sis zur Serechnung der Zuschüsse. (TZ )) 

Projektorganisa tion 

Die auf den Vorgaben der ÖSS-Infrastruktur AG im internen 
Managementsystem und im "Management-System Projekte" einge­
richtete Projektorganisation war flir die Abwicklung des Umbaus des 
Sa.lzburger Hauptbahnhofe grundsätzlich zweckmäßig und geeig­
net. In Detailbereichen - die Kernaufgaben der Projektorganisa­
tion betrafen - zeigten sich jedoch bei der Umsetzung Mängel (z.B. 
das Schnittstellenmanagement zwischen einzelnen Saulosen, die 
Behandlung von Mehrkostenforderungen. die Einhaltung der Vor­
gaben aus den internen Regelungen und die Qualitätsüberwachung 
von mehreren Auftragnehmern). (TZ 4) 

Denkmalschutz 

Wegen des u.a. fehlenden Einvernehmens zwischen der ÖBB­
Infrastruktur AG und dem ßundesdenkmalamt verschob sich 
der ur prünglich geplante ßaubeginn von September 1999 auf 
februar 2009. Zusätzlich entstanden in den Jahren 1 999 bi 2006 
flir erforderliche Umplanungen und Untersuchungen Kosten von 
in gesamt rd. 183.000 EUR. (TZ 7) 

Die ÖBß-Infrastruktur AG beachtete zu Beginn der Planungsar­
beiten die Fragen des Denkmalschutze zu wenig und ließ wesent­
liche Planungsgrundlagen, wie die Variantenuntersuchungen flir 
die Serriebsflihrung des Projekts, mehr als drei Jahre nach dem 
geplanten Saubeginn (September 1999) im Oktober 2002 durchflih­
ren. Die Versäumnisse der Ößß-Infrastruktur AG waren wesentlich 
flir die Ver chiebung des ßaubeginns von rund neun Jahren ver­
antwortlich. (TZ 7) 

Die Zusammenarbeit der ÖSB-Infrastruktur AG mit dem Sundes­
denkmalamt während der Ausflihrungsphase war zweckmäßig und 
effizient. so dass die bescheidmäßigen Aunagen des Bundesdenk­
malamts beim Umbau des Salzburger Hauptbahnhofs in der vor­
gegebenen Zeit umge etzt wurden; die Eröffnung des Sahnhofes 
erfolgte termingerecht. (TZ 8) 
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Die Kosten für die denkmalpflegerischen Baurnaßnahmen (Sanierung 
der denkmaJgeschützten Stahldächer, denkmaJpflegerische Projekt­
steuerung und Fachplanung etc.) stiegen von rd. 6,16 Mio. EUR auf 
rd. 8,41 Mio. EUR (um rd. 37 0"'), weil die ÖBB-Infrastruktur AG die 
erforderlichen Arbeiten in der Planungsphase zu optimistisch ein­
schätzte und den Zustand des sanierungsbedürftigen Baubestands 
nicht ausreichend erheben ließ. (TZ 9) 

Die ÖBB-Infrastruktur AG beauftragte die denkmalpflegerische Pro­
jektsteuerung erst rund sieben Monate (Dezember 2008) nachdem 
das technische Büro seine Arbeiten mit der Teilnahme an Bespre­
chungen und der Vergabe von Erkundungsarbeiten am Bahnhof 
aufgenommen hatte (Mai 2008). (TZ 10) 

Die ÖBB-Infrastruktur AG vergab die denkmalpflegerische Projekt­
steuerung mit einem Auftragswert von rd. 181.000 EUR in einem 
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung mit nur 
einem Teilnehmer. Es war nicht nachvollziehbar, warum die ÖBB­
In frastruktur AG keine Vergleichsangebote bzw. Preisauskünfte ein­
geholt oder das BundesdenkmaJamt um Nennung von weiteren i n  
Frage kommenden technischen Büros ersucht hatte, u m  neben der 
fachlichen Voraussetzung (.besondere Erfahrung des Schlüssel per­
sonals") verstärkt das Kriterium der Wirtschaftlichkeit bei der Auf­
tragsvergabe miteinzubeziehen. (TZ 10) 

Auftragsvergaben 

Die ÖBB-Infrastruktur AG hielt bei den vom RH überprüften 18 Ver­
gabefallen (Auftragsvolumen insgesamt rd. 57,03 Mio. EUR) die 
Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes grundsätzlich ein, jedoch 
zeigten sich Mängel hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der Auftrags­
vergaben. Durch die zahlreichen Auftragsvergaben an dieselben 
Unternehmen nahm sich die ÖBB-Infrastruktur AG die Möglichkeit, 
wirtschaftlichere Ergebnisse durch eine gemeinsame Auftragsver­
gabe zu erzielen. Die Gesellschaft achtete dabei auch zu wenig auf 
einheitliche Preisnachlässe und Nebenkostensätze sowie auf einheit­
l iche der Kalkulation zugrunde liegende Stundensätze. Die ÖBB­
Infrastruktur AG schränkte bei den Direktvergaben durch den Ver­
zicht auf Vergleichsangebote den Wettbewerb ein. (TZ 11) 

Die ursprüngliche Auftragssumme für den Architekten von 
rd. 830.000 EUR stieg auf insgesamt rd. 4,80 Mio. EUR (rund das 
Sechsfache). Die ÖBB-Infrastruktur AG hatte vor der Durchfüh­
rung des Wettbewerbs den Umfang der Umbauarbeiten nicht aus-
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reichend festgelegt, wodurch zahlreiche Zusatzaufträge (z.B. Unter­
führung im Stadtberei h, Aufgang Schallmoos) erforderlich wurden. 
Die ÖBB-In frastruktur AG stimmte das Projekt nur mangelhaft mit 
dem Bundesdenkmalamt in der Planungsphase ab. Außerdem beauf­
tragte sie den Architekten erst sieben Jahre nach Durchführung de 
Architektenwettbewerbs mit einer wesentlichen Änderung für die 
Ausgestaltung des Salzburger Hauptbahnhofs - Umwandlung von 
Kopf- in Durchgangsbahnhof - und verursachte damit einen ver­
lorenen Aufwand für die erste, später nicht mehr realisierbare Vor­
entwurfsplanung von rd. 184.000 EUR. (TZ 12) 

Tiefbauarbeiten Umbau Salzburg Hauptbahnhof 

Eine von der ÖBB-Infra truktur AG im Mai 2009 getroffene Klar­
stellung mit dem späteren Auftragnehmer war wegen des geringen 
Detaillierungsgrads der Einheit preise und möglicher Konsequenzen 
daraus wesentlich für die Venragsabwicklung, insbesondere für die 
Behandlung von Mehrko tenforderungen. Der RH kritisierte aller­
dings, dass die ÖBB-lnfTastruktur AG diese KlarsteIlung hinsicht­
lich des Mehrverbrauchs an Verpressgut nicht ausreichend umsetzte. 
(TZ 14) 

Das Auflragsdatum des Schlussbriefs vom 14. Mai 2009 entsprach 
nicht dem tat ächlichen Ablauf de Vergabeverfahren und der 
Schlussbrief damit nicht den Kriterien einer zweifelsfTeien Ver­
tragsgrundlage. (TZ 14) 

Die in zahlreichen Fällen als Begründung im Quanalsbericht der 
Örtlichen Bauaufsicht zur 60. Teilrechnung für die Mengenände­
rungen angeführten Mengenunterdeckungen im Leistungsverzeich­
nis, die hohe Anzahl von 600 nicht zur Ausführung und Verrechnung 
gelangten Positionen und die Zusatzaufträge von rd. 3,01 Mio. EUR 
bzw. rd. 6 Oio der Auftragssumme wiesen darauf hin, dass bei der 
Planung bzw. Erstellung des Leistungsverzeichnisses Mängel auf­
getreten waren. (TZ 15) 

Die Beauftragung der Örtlichen Bauaufsicht erfolgte erst nach Ver­
sendung der Ausschreibung der Bauarbeiten, wodurch sie nicht in 
die Ausschreibungsprüfung eingebunden werden konnte. (TZ 15) 

Die Menge für den ,Mehrverbrauch Verpre gut" vervielfachte sich 
in außergewöhnlich hohem Ausmaß (um das rd. 866-Fache; ausge­
schriebene Menge 5.000 kg, abgerechnete Menge rd. 4 ,33  Mio. kg). 
Der Positionspreis dieser einen Position (rd. 5,46 Mio. EUR) ent-
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sprach einem Anteil von rd. 11 % der mit der 60. Teilrechnung vOm 
Auftragnehmer geforderten Gesamtsumme (rd. 50,17 Mio. EUR). 
[TZ 16) 

Der als Kompromisslösung zwischen der ÖBB-Infrastruktur AG und 
dem Auftragnehmer für den Tiefbau 2 vereinbarte Einheitspreis 
von 1,26 EUR/kg war - rund das Dreifache des marktüblichen 
Preises - nicht optimal, insbesondere weil der Einheitspreis des 
Auftragnehmers fiir die Grundposition _Fertigpfahle rammen in 
Tiefenstufe 20 m bis 30 m" zur Position .Mehrverbrauch Verpress­
gut" mit höchstens 0,07 EUR/kg deutlich darunter lag. Auch die 
vom beauftragten Geotechniker bzw. Zivilingenieur als angemes­
sen beurteilten Einheitspreise lagen mit 0,07 EUR/kg bis 0,13 EUR/ 
kg bzw. 0,43 EUR/kg ebenfalls wesentlich unter dem vereinbarten 
Einheitspreis. Das von der ÖBB-Infrastruktur AG erzielte Ergebnis 
von 1,26 EUR{kg war auch unter Berücksichtigung des Angebotsvor­
sprungs des Auftragnehmers für die Ge amtleistung zum Tiefbau 2 
von rd. 13,99 Mio. EUR zum zweitgereihten Bieter und der Risiken 
einer eventuellen gerichtlichen Auseinandersetzung der ÖBB-Infra­
struktur AG mit dem Auftragnehmer nicht zufriedenstellend. (TZ 16) 

Die ÖBB-Infrastruktur AG setzte die Be timmungen aus den Allge­
meinen Geschäftsbedingungen - bei Unklarheiten aus einer nicht 
ausreichend aufgegliederten Kalkulation behält sich der Auftragge­
ber vor, nicht angeführte Werte in plausibler Form aufzuteilen oder 
zu ergänzen - nicht konsequent um. Dies, obwohl der von der ÖBB­
Infrastruktur AG allein beauftragte Zivilingenieur aufzeigte, dass die 
Kalkulation nicht ausreichend aufgegliedert war und er einen Ein­
heitspreis von rd. 0,43 EUR/kg als .marktüblichen" ansah. (TZ 16) 

Die ÖBB-Infrastruktur AG verzichtete auf eine rechtliche Beurtei­
lung der Möglichkeiten fiir Regre s- und Rückforderungen gegen­
über dem Planer wegen der Mengenrnehrungen und der Qualitäts­
mängel. (TZ 16) 

Die Mengenvervielfachung um rund das 1 33-Fache [von 24 m2 auf 
rd. 3.200 m2) und die Erhöhung der Abrechnungssumme um mehr 
als 230.000 EUR bei der Position .5pundbohlen verloren" erreich­
ten ein besonders hohes Ausmaß. Gründe dafiir waren die Men­
genunterdeckung im Leistungsverzeichnis und die Verschiebung der 
gesamten Menge aus der benachbarten Position hin zu dieser Posi­
tion. (TZ 17) 
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Die Änderungen der Ausführung bei der Tiefgründung - Erhöhung 
der Menge Verpressgut. Reduzierung der Anzahl an Kleinramm­
pfählen - führte zwar zu einer Kostenreduktion von rd. 600.000 EUR 
bei den Kleinrammpfählen. jedoch verursachte der Mehrverbrauch 
an Verpressgut einen Mehraufwand von rd. 5,46 Mio. EUR. Damit 
konnte der Auftragnehmer seinen Aufwand bei den Kleinramm­
pfählen, die er im Vergleich zum zweitgereihten Bieter halb so teuer 
angeboten hane, reduzieren und beim Mehrverbrauch Vcrpressgut 
einen überhöhten Einheitspreis abrechnen. (TZ 1 B) 

Die ÖBB-Infrastruktur AG und der Auftragnehmer vereinbarten den 
Preis und Leistungsinhalt der Position .Wegschaffen DSV-Rück­
lauf" die Bestandteil der Mehrkostenforderung 55 war, ohne einen 
Abrechnungsmodus festzu.legen. Die ÖBB-Infrastruktur AG legte 
der Verrechnung dieser Position - entgegen ihrer internen Rege­
lungen - in der Abrechnungsvereinbarung 32 einen Umrechnungs­
faktor von Tonnen auf Kubikmeter zugrunde, obwohl die Abrech­
nung über eigene Positionen erfolgen hätte sollen. Die zusätzlich 
notwendig gewordene Abrechnungsvereinbarung 32 beeinträchtigte 
die Transparenz der Abrechnung negativ, weil Sich der Kontroll­
aufwand erhöhte. Diese Abrechnungsvereinbarung genehmigte 
- obwohl sie über der Wertgrenze von 60.000 EUR lag - der Pro­
jektleiter und nicht der zuständige Geschäftsbereichsleiter. (TZ 19) 

Die ÖBB-Infrastruktur AG erstellte keine eigens definierte Ober­
gruppe 98 für die Abwid<lung vOn Zusatzaufträgen im Leistung -
verzeichnis und hielt damit ihre eigenen internen Regelungen nicht 
ein. Die gewählte Form der Rechnungslegung bot keinen transpa­
renten Überblick über vergütete Leistungen getrennt nach Haupt­
auftrag und Zusatzaufträgen. Diese Darstellung vermittelte den Ein­
druck, alle Leistungen seien laut Hauptauftrag abgerechnet worden. 
Die mehr als 300-seitige Kontrollrechnung der Örtlichen Bauauf­
sicht war im Sinne der Transparenz nicht zweckmäßig, weil sie Posi­
tionen aus dem Haupt- bzw. aus Zusatzaufträgen mischte. (TZ 20) 

Der Quartalsbericht der Örtlichen Bauaufsicht (Ende Septem­
ber 2014) war nicht geeignet, um einen ausreichenden Überblick 
über die Entwicklung der ausgeschriebenen, beauftragten und abge­
rechneten Leistungen zu vermitteln. Der Quartalsbericht enthielt nur 
teilweise Begründungen für aufgetretene Mengenänderungen sowie 
Zusatzaufträge und zahlreiche. auch größere Mengenänderungen 
von mehr als 100.000 EUR blieben unkommentiert. Eine auf Nach­
frage des RH erstellte zusätzliche Auswertung zur 60. Teilrechnung 
war unVOllständig und konnte deshalb die Mängel de Quartalsbe­
richts nicht vollständig ausräumen. (TZ 21) 
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Das von der ÖBB-Infrastruktur AG gefiihrte Baubuch war mangel­
haft, weil zahlreiche handschriftliche Eintragungen des Auftragneh­
mers nicht vollständig und eindeutig lesbar waren. Diese fiir die 
Vertragsabwicklung wichtigen Tatsachen und Feststellungen waren 
daher nicht immer nachvollziehbar. (TZ 22) 

Sanierung der denkmalgeschützten Stahldächer 

Die Qualität des Leistungsverzeichnisses fiir die Sanierung der denk­
malgeschützten Stahldächer war mangelhaft. Die Auftragssumme 
erhöhte sich bis zur Schlussrechnung um rd. 58"10 (rd. 3,67 Mio. EUR 
zu rd. 5,81 Mio. EUR). Die ÖBB-Infrastruktur AG schätzte die erfor­
derlichen Arbeiten in der Planungsphase zu optimistisch ein und 
ließ den Zustand des sanierungsbedürftigen Baubestands nicht aus­
reichend erheben. (TZ 24) 

Anti-Claimmanagement 

Die Wahrnehmung der Bauherrnaufgaben hinsichtlich der Maßnah­
men zum Anti-C1aimmanagement erfolgte teilweise mangelhaft. Die 
Projektbeteiligten hielten die internen Regelungen der ÖBB-Infra­
struktur AG nicht immer ein. (TZ 25) 

Auswirkungen des Bahnhofsumbaus 

Durch den Umbau erhöhte sich die Geschäftsnäche flir externe Päch­
ter um rund ein Drittel (rd. 2.500 m2 zu rd. 3.400 m2) und die durch­
schnittliche Umsatzpachtje Monat flir externe Pächter um mehr als 
das Doppelte (50.200 EUR zu 115.500 EUR). Die ÖBB-Immobilien­
management GmbH erhöhte die Flexibilität bei der Bewirtschaftung 
der Flächen durch die Umwandlung von zehn bestehenden unbefris­
teten Pachtverträgen in Pachtverträge, die mit flinf bzw. zehn Jah­
ren befristet waren. Für die ÖBB-Immobilienmanagement GmbH 
wurde es damit leichter, auf geänderte Rahmenbedingungen zu rea­
gieren. (TZ 26) 

Für den von der ÖBB-Immobilicnmanagement GmbH angestreb­
ten Pächtermix, der sich mit rd. 42 "10 auf den Bereich Gastrono­
mie und Lebensmittel konzentrierte, waren keine strategischen Pla­
nungsdokumente, welche die Ziele, die Branchen und die Anzahl der 
Geschäfte sowie die Kosten festlegten, vorhanden. (TZ 26) 

Bund 2015/1 6  
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Salzburg Hauptbahnhof - Bahnhofsumbau 

Vermarktungsstrategie rur die GeschäftslokaJe 

Die ÖBB-lmmobilienmanagement GmbH legte rur die Verpachtung 
der Ge chäftslokale weder ein schriftliches Vermarktungskonzept 
fest noch erarbeitete sie Rentabilitätsbetrachtungen, wie dies der 
lmmobilienmanagementvertrag 2010 vorsah. Dieser regelte die 
Bewirtschaftung der Liegenschaften mit der ÖBB-Infrastruktur AG 
als Auftraggeber und der ÖBB-Immobilienmanagement GmbH als 
Auftragnehmer. Auch legte ie keine quahtativen oder quantita­
tiven Daten als Analysegrundlagen fest. (TZ 27) 

Vergabe der Geschäft lokale 

Die ÖBB-Immobilienmanagement GmbH hielt zwar die wichtigsten 
Ablaufschritte zur Verpachtung der Geschäftslokale, wie die Kun­
denakquisition in Printmedien und die Angebots-/Bonitätsprüfung, 
ein. Sie setzte jedoch ihre eigenen Vorgaben aus den Leistungs­
beschreibungen des Immobilienmanagementvertrags 2010 nicht 
um. Zur Vergabe der Geschäftslokale am Salzburger Hauptbahnhof 
bestanden weder ein internes Reporting noch kurz- und mittelfris­
tige Erlös-, Aufwands- oder Investitionsplanungen. Auch fehlten 
Dokumente zu verwertungsvorbereitenden Maßnahmen. (TZ 28) 

Gender Mainstreaming bei den Baumaßnahmen 

Für die Umbaumaßnahmen des Salzburger Hauptbahnhofs gab es 
keine geschlechterspezifische Analyse aus Sicht der Bahnhofsnut­
zer. Ende 2013 - rund runf Jahre nach Baubeginn (Februar 2009)­
beauftragte die ÖBB-Immobilienmanagement GmbH ein Marktfor­
schungsinstitut, die Zufriedenheit, die Erwartungshaltungen und 
die Bedürfnisse auf Bahnhöfen geschlechterspezifisch zu erheben. 
Die Erkenntnis e konnten somit nicht mehr beim Bahnhofsumbau 
berücksichtigt werden. (TZ 29) 

Chancen- und Geschlechtergleichheit 

Weder die ÖBB-Infrastruktur AG noch die ÖBB-Immobilienma­
nagement GmbH seczten die Quotenvorgaben - 20 % bei den Füh­
rungskräften und 25 % in den Aufsichtsräten - des ÖBB-Fraucn­
programms 2015 und der Diversiry Charta 2020 im überprüften 
Zeitraum (2008 bis 2014) um. Im Jahr 2014 waren Frauen ledig­
lich in den Aufsichtsräten der Unternehmen (ÖBB-Infrastruktur AG 
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Frauenquote von 22 % und ÖBB-Immobilienmanagement GmbH 
Frauenquote von 17 %) eingesetzt. Die Quotenerhöhung im Auf-
ichtsrat der ÖBB-Infrastruktur AG (200B bis 2014 von 1B % auf 

22 %) resultierte lediglich aus der Verringerung der Aufsichtsrats­
mitglieder insgesamt: die Anzahl der Frauen blieb unverändert. 
Ansonsten waren die Führungsfunktionen für den Umbau des Salz­
burger Hauptbahnhofs in beiden Unternehmen ausschließlich mit 
Männern besetzt. (TZ JO) 

Kenndaten zum Bahnhofsumbau Salzburger Hauptbahnhof 

Bauzeit 

Eröffnung 

Investitionsvolumen 

davon Fonferung 

Rechtsgrundlagen 

Projektdurchführung 

Bewirtschaftung der 
Geschiiftslokale 

Geschiiftsfliichen 

Anzahl Geschiftslokale 

2009 bis 2014 

7. November 2014 

rd. 233,26 Mio. EUR (Prognose 30. März 2015) 

150.000 EUR vom damaligen BMUKK und rd. 30.000 EUR vom BMLFUW 

Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und TechnoLogie 
über die Ubertragung der Planung und ��r Durchführung von 
Eisenbahninfrastrukturvorhaben an die Osterreichischen Bundesbahnen 
(10. ÖBB-Ü-VO) Stf: BGBL I I  Nr. 161/2002, am 20. April 2002; aufgehoben 
durch das Bundesbahnstrukturgesetz 2003 und in den die Jahre 2005 bis 
2010 umfassenden Rahmenplan gemäß § 43 Bundesbahnstrukturgesetz 2003 
aufgenommen 

ÖBB-Infrastruktur AG 

im August 2009 ex Lege mit 1. Jänner ?,009 gegründet (Verschmelzung der 
OBB-Infrastruktur Betrieb AG mit der OBB-Infrastruktur ��u AG gemäß 
Bundesgesetz zur Neuordnung der Rechtsverhältnisse der OsterrelChischen 
Bundesbahnen, BGBL Nr. 825/1992, Ld.f. BGBL I Nr. 95/2009 

UmwandLung der Österreichischen Bundesbahnen in die ÖBB-Infrastruktur 
Betrieb AG mit Eintragung in das Firmenbuch am 7. ApriL �905 gemäß 
Bundesgesetz zur Neuordnung der Rechtsverhältnisse der Osterreichischen 
Bundesbahnen, BGBL Nr. 825/1992 Ld.f. BGBL I Nr. 138/2003 

ÖBB-Immobilienmanagement Gesellschaft mbH 

gem�ß Bundesgesetz zur Neuordnung der Rechtsverhältnisse 
der Osterreichischen Bundesbahnen, BGBL Nr. 825/1992 Ld . f. 
BGBL I Nr. 138/2003 

3.882 m2 

20 

Quellen: ORS-Infrastruktur AG; RH 
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15. Juni 1998 

3. November 1995 

10. Mai 1999 

9. September 1999 

14. Dezember 2000 

19. April 2002 

4. Mai 2006 

20. November 2006 

30. Jänner 2007 

31. Jänner 200S 

6. Februar 2008 

19. Mai 200S 

7. November 200S 

2. februar 2009 

29. Oktober 2009 

März 2012 bis 
Oktober 2013 

Dezember 2012 

10. Juli 2012 

13. Juli 2012 

25. März 2013 

7. November 2014 

Salzburg Hauptbahnhof - Bahnhofsumbau 

Chronologie 

Beschluss Vorstand Österreichische Bundesbahnen für das Projekt 
Bahnhofsoffensive Salzburg Hauptbahnhof 

Bescheid Bundesdenkmalamt; Bahnhof weiter unter Denkmalschutz 

Juryentscheidung zum Siegerprojekt Architektenwettbewerb 

Auftrag Architektenleistung bis Einreichplanung an Wettbewerbssieger 

schriftlicher Antrag ÖBB-Infrastruktur AG auf Veränderung gemäß § 5 
Denkmalschutzgesetz 

Übertragungsverordnung zur Planung und Durchführung des Umbaus des 
Hauptbahnhofs Salzburg 

Beschluss Vorstand ÖBB-Infrastruktur Bau AG: Genehmigung des Projekts 
Salzburg Hauptbahnhof; Bahnhofsumbau, Planung 

neuerlicher Antrag ÖBB-Infrastruktur Bau AG auf Veränderung gemäß § 5 
Oe n km alschutzgesetz 

Bescheid Bundesdenkmalamt über Bewilligung auf Veränderung 

eisenbahnrechtliche Baubewilligung 

gewerberechtliche Bewilligung 

Beschluss Vorstand ÖBB-Infrastruktur Bau AG: Genehmigung des Projekts 
Salzburg Hauptbahnhof; Bahnhofsumbau, Bau 

Spatenstich 

Baubeginn Salzburg Hauptbahnhof 

Beginn Hauptarbeiten (Tiefbau 2) 

Übergabe der Geschäftsftächen an die Pächter 

südlicher Rad-/Fußweg sowie die Fahrbahn des Nelböckviadukts für den 
Verkehr freigegeben 

eisenbahnrechtliche Baugenehmigung .Umbau Bahnhof Salzburg Hauptbahnhof 
einschließlich Errichtung einer provisorischen Containeranlage", Verlängerung 
der Bauausführungsfrist bis 10. Juli 2015 

Teileröffnung 

provisorische Aufnahme des Kundenverkehrs durch die Passage 

Eröffnung 

Quellen: ÖßB-Infrastruktur AG; ÖBB-lmmobilienmanagement GmbH; Bundesdenkmalamt; RH 
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1 Der RH überprüfte von September 2014 bis März 2015 die ÖBB-Infra­
struktur AG, die ÖBB-Immobilienmanagement GmbH und das Bundes­
denkmalamt hinsichtlich der Förderung, Finanzierung und Abwicklung 
der Umbauarbeiten r ur  den Salzburger Hauptbahnhof. Der überprüfte 
Zeitraum umfasste die Jahre 2008 bis 2014. Soweit erforderlich nahm 
der RH auch auf frühere bzw. aktuellere Entwicklungen Bezug. 

Ziel der Gebarungsüberprüfung war die Beuneilung des Bahnhofsum­
baus hinsichtlich 

- der Wahrnehmung der Bauherrnaufgaben, 

- der Auswirkungen des Denkmalschutzes, 

- der Kosten- und Terminentwicklung, 

- der Arbeiten rur den Tiefbau 2 und der Sanierung der denkmalge­
schützten Stahldächer sowie 

- der Maßnahmen zum Anti-Claim management bei der Bauabwick.lung. 

In diesem Zusammenhang überprüfte der RH auch 

- die Umsetzung von Maßnahmen zur Gleichstellung und 

- die Vermarktungsstrategie für die Verpachtung der Ge chärt lokale 
am Salzburger Hauptbahnhof. 

Die Gebarungsüberprüfung umfasste nicht die von der ÖBB-Immobi­
lien management GmbH als eigenständiges Projekt abgewickelte Gene­
ralsanierung des an den Bahnhof angrenzenden Aufnahmegebäude . 
das nicht aus Mineln des Rahmenplans flnanzien wurde. 

Die vormals im BMUKK angesiedelten Kunstagenden ressonienen zur 
Zeit der Gebarungsüberprüfung zum BKA: in der Folge wird der Ein­
fachheit halber von Kulturresson gesprochen. 

Die ÖBB-Infrastruktur AG ging aus der Verschmelzung der ÖBB-Infra­
struktur Betrieb AG mit der ÖBB-Infrastruktur Bau AG ex lege mit 
I. Jänner 2009 hervor. Die ÖBB-Infrastruktur Bau AG entstand aus 
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der Umwandlung der Österreich ischen Bundesbahnen; eingetragen in 
da Firmenbuch am 7. April 2005. 

Zur einfacheren Lesbarkeit wird nachstehend grundsätzlich als Bezeich­
nung der rur die Abwicklung des Bahnhofsumbaus verantwonlichen 
Gesellschaft die ÖBB-Infrastruktur AG, unabhängig von der zum jewei­
ligen Zeitpunkt tatsächlich geltenden U ntemehmensbezeichnung, 
gewählt. Lediglich bei den für die Ausgestaltung und die Abwicklung 
des Umbaus des Salzburger Hauptbahnhofs grundlegenden Entschei­
dungen, die bis in das Jahr 1998 zurück.reichen, werden die zum jewei­
ligen Zeitpunkt geltenden Unternehmensbezeichnungen verwendet, um 
im chronologi chen Planungsablauf den Zusammenhang zwischen dem 
Entscheidungsträger und der jeweiligen Entscheidung aufzuzeigen. 

Soweit im Prüfung ergebnis nicht au drücklich anders angegeben, ent­
halten die angefühnen Beträge keine Umsatzsteuer. 

Zu dem im Juni 201 5  übermittelten Prüfung ergebnis nahmen die 
ÖBB-Infrastruktur AG und die ÖBB-Immobilienmanagement GmbH 
im Juli 2015 Stellung. Das Bundesdenkmalamt (Juli 20 1 5) und das 
BMVIT (September 201 5) nahmen das Prüfungsergebnis ohne Abgabe 
einer Stellungnahme zur Kenntnis. Der Bundesminister rur Kunst und 
Kultur, Verfassung und Medien sowie das BMF gaben keine Stellung­
nahme ab. Der RH erstattete seine Gegenäußerungen an die ÖBB­
Infrastruktur AG und an die ÖBB-Immobilienmanagement GmbH im 
Oktober 2015. 

2 (I) Die ÖBB-Infrastruktur AG2 baute den Salzburger Hauptbahnhof 
von einem Kopfbahnhof in einen Durchgangsbahnhof bei laufendem 
Betrieb in der geplanten Zeit von Anfang 2009 bis Ende 2014 um. Die 
darur erforderlichen Maßnahmen umfassten u.a. 

- eine zentrale Fußgängerpassage, welche die beiden Stadtteile Schall­
moos und El isabeth-Vorstadt verbindet, die Bahnsteige erschließt 
und in der Geschäftslokale, Wanebereiche etc. angesiedelt sind, 

- den Umbau der Gleisanlagen, 

1 Ersl�rfaS5U"g Im Firmtnbuch Olm )J.lkumbf'r 1993 als ÖSttrrtlchlschr BundrsbahnC'n� 
AndC'rung In die' ÖSB-Infrastruktur Bau AG Olm 7. April 200S; Anderung In die' Ö88-
Inf .. struktur AG Im Flrtnrnhuch Olm ). Okto�r 2009 C'lRgttragrn [VC'rschmt!zungs­
vrnrag vom 28. Juli 2(09) 
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- die Neukonzeption der Bahnsteige (vier Inselbahnsteige als Ersatz 
für den Mittelbahnsteig und einen Randbahnsteig), 

- eine neue Bahnsteigüberdachung mit Integration der historischen 
Stahl halle, 

- die Sanierung der Kassenhalle, 

- die Erneuerung dreier Eisenbahnbrücken und 

- die Neugestaltung des Aufgangsbauwerks Schallmoos. 

Die ÖBB-Infrastruktur AG integrierte beim Umbau h istorisch wertvolle 
Bauteile (Hausbahnsteig aus 1864, Jugendstil-Kassenha lIe und Stah 1-
halle, beides aus 1907) in die neue Struktur (siehe TZ 5 ff.). 

Dcr ÖBB-Immobilienmanagement GmbH oblag die bestmögliche 
Bewirtschaftung) der Liegenschaft. Durch den Umbau erhöhte sich 
die Geschäftsfläche für externe Pächter um rund ein DrilleI vOn 
rd. 2.500 m2 auf rd. 3.400 m2 ; die Anzahl von 20 Geschäftslokalen 
blieb unverändert. Zum Ende der Gebarungsüberprüfung des RH vor 
On stand lediglich eines der 20 Geschäftslokale leer. 

(2) Die ÖBB-I nfrastruktur AG führte in ihrer Stellungnahme ergänzend 
aus, dass dem Umbau des Salzburger Hauptbahnhofs in Gesamtbild 
und Funktion öffentliche Anerkennung gezollt werde und dies auch 
durch verschiedene Auszeichnungen, wie den Staatspreis für Design 
(2013) und den Europäischen Stahlbaupreis (2013), unlermauert sei. 

3.1  ( I )  Die Umbaumaßnahmen für den Salzburger Hauptbahnhof waren 
zur Zeit der Gebarungsüberprüfung noch nicht sehlussgereeh­
net. Mit 30. März 2015 lagen die prognostizierten Gesamlkoslen 
bei rd. 233,26 Mio. EUR. Zahlungen fIelen bisher in der Höhe vOn 
rd. 225,18 Mio. EUR an: 

J Vrrw;;lliung und V('rmarkl"lIng 
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Salzburg Hauptbahnhof - Bahnhofsumbau 

Tabelle 1: Aufteilung der Kosten (Stand 30. März 2015) 

Rechtsträger 
bisher geleistet Prognosekosten 

in Mio. EUR 

BMVIT. Rahmenplananteil' 186.84 193.99 

Kulturressort 0,15 0,15 

BMLUFW 0,03 0,03 

ÖSS-Infrastruktur AG 10,44 10,44 

Land Salzburg 27,31 28,22 

Stadtgemeinde Salzburg 0,40 0,43 

CiesIInIIu_ 225,11 233,26 

Rundungsdifferenzen möglich 

Aufteilung Zahllast BMVIT und ÖBB-Inffasuuktur AG gemaß .. Zuschussvertrag zum Rahmenplan" 

Ouellen: ÖBe-Infrastruktur AG; RH 

Die Kosten trugen insbesondere das BMVIT und die ÖBB- Infrastruk­
tur AG. Das Land Salzburg und die Stadtgemeinde Salzburg beteiligten 
sich an den Kostcn Für dic Bikc €I Ridc Anlage und den nahverkehrs­
gerechten Ausbau des Salzburger Hauptbahnhofs. Das Kulrurrcssort 
forderte den Denkmalschutz mit 1 50.000 EUR und das BMLFUW dic 
Erdwärmeanlage mit rd. 30.000 EUR. 

(2) Die Gesamtkostenprognose ( rd. 23J,26 Mio. ELJR; Stand 
JO. März 20(54) lag um rd. I J.44 Mio. EUR unter der Progno e des Rah­
menplans 2008 bis 20lJ (rd. 246,70 Mio. EUR). Ausschlaggebcnd dafür 
waren insbesondere Efflzienzsteigerungsmaßnahmen5, die Reduktion 
der Risikovorsorge und Mengenminderungen bei den Bauverträgen. 

(J) Die Kosten gemäß Rahmenplan6 2014 bis 2019 beliefen sich jcdoch 
auf rd. 228,50 Mio. EUR. Die geringeren Kosten im Vergleich Zum Rah­
menplan 201) bis 2018 ergaben sich insbcsondere durch die Zuflih­
rung von Kosten flir zusätzliche Verwertungsnächen in dcn Finanzie­
rungbereich dcr ÖBB-Infrastrukrur AG, die Ausstattung der Lounge 
und des Reisecenters sowie die Minderung der Risikovorsorge. 

4 rund fünf Monate nach Eröffnung des Sal2Durger Bahnhofs 

Ij U.3. Optimirrung der BahnSltigdäc:her und Rcdimensionierung der Tragwcrksflach('n 
Nt"lböckviadukl 

(, Oir-sl" sind die Grundlage für die B('�chnung IGesamtkosten 11. Rahmenplan abz.Og· 
lieh Koslcnbeilräge der ÖBB-Infrastruktur AG und Drillet) der Zuschusse d,,-"S BMVlT 
an die ÖBB-Infrastruktur AG gtrnän Bundesbahngcsctz (§ 42 BundesbahngC'S('(z i.d.F. 
vorn )1. Oktober 20081. 
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Die ÖBB-Infrastruktur AG musste den Anteil an den Projektkosten für 
Verwertungsnächen (für die Verpachtung bestimmte Flächen, TZ 26 ff.) 
im Ausmaß von rd. 3.200 m2 (Planwert), die über die Ersatznächen 
des alten Bahnhofsgebäudes hinausgingen, selbst tragen, weil diese 
nicht zur gesetzlichen Aufgabenerflillung der ÖBB-Infrastruktur AG 
erforderlich und somit auch nicht aus dem Rahmenplan vom BMVIT 
zu finanzieren waren. Ein zur Feststellung der anteiligen Projektkos­
ten beauftragter externer Auftragnehmer bestimmte im März 201 3  
den Kostenanteil dafür vorläufig mit 9,94 Mio. EUR. Die Basis seiner 
Berechnung waren Planungsdaten für Kosten und Flächenausmaße 
aus den Jahren 2006 bis 201 1 .  

Infolge der Gebarung überprüfung des R H  beabsichtigte die ÖBB­
Infrastruktur AG, das Gutachten auf Basis der tatsächlichen Baukos­
ten zu überarbeiten und die anteiligen Projektkosten entsprechend 
anzupassen. 

Weder die Ößß-Infrastruktur AG noch die ÖBB-Immobilienmanage­
ment GmbH berechneten die geplante Rentabilität der zusätzlichen 
Verwertungsnächen. 

3.2 ( I )  Der RH anerkannte, dass die Ößß-Infrastruktur AG die geplanten 
Kosten laut Rahmenplan 2008 bis 2013 beim Umbau des Salzburger 
Hauptbahnhofs voraussichtlich um rd. 13,44 Mio. EUR unterschreiten 
wird. Allerdings kam es in Teilbereichen, wie dem Bauauftrag _Salz­
burg Hauptbahnhof, Bahnhofsumbau, Bau-(riefbau 2 - Brücken-, 
Unterbau- und SFE7-Arbeilen (Tiefbau 2)" (TZ 1 5) und der Sanierung 
der denkmalgeschützten Stahldächer (TZ 24), zu merklichen Kosten­
Überschreitungen. 

(2) Der RH kritisierte, dass weder die ÖBB-Infrastruktur AG noch die 
ÖBB-Immobilienmanagement GmbH berechneten, in welchem Ausmaß 
die neuen Verwertungsnächen (rd. 3.200 m2) mit vorläufigen Inves­
titionskosten von rd. 9,94 Mio. EUR - die die beiden Unternehmen 
selbst f1l1anzieren müssen - zur Rentabilität des Salzburger Haupt­
bahnhofs beitragen können. 

Der RH empfahl der ÖBB-Infrastruktur AG und der ÖBB-Immobili­
cnmanagement GmbH, vor Investitionen in neue Verwertungsnächen 
deren Rentabilität zu beurteilen. 

1 Signal-, Femmddt>- und Eleklroberriebstechnik 
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(3) Der RH nahm es positiv zur Kenntnis. dass die ÖBB-Infrastruktur AG 
infolge der Gebarungsüberprüfung plante. das Gutachten zur Feststel­
lung der anteiligen Projektkosten auf Basis der tatsächlichen Baukos­
ten zu überarbeiten sowie die Kostenteilung ent prechend anzupassen. 

3.3 Laut Stellungnahme der ÖBB-Immobilienmanagemelll GmbH habe es 
bei Beginn des Projekts am Salzburger Hauptbahnhof 20 Ge chäft lo­
kale mit jeweils unbefristeten Bestandverträgen gegeben. Bei derarti­
gen Verträgen bestehe immer das Risiko der A nwendbarkeit des Miet­
rechtsgesetlCs mit den damit verbundenen Kündigungsbeschränkungen. 
Um langwierige ReclJlsstreitigkeiten. die das Umbau projekt auf unge­
wisse Zeit häl/en blockieren kö,,,,en, hintanzuhalten, seien auch ftir 
den umgebauten Bahnhof20 Geschäft lokale vorgesehen worden. Letzt­
lich würdell ich J 5 der Altpächter ill/ neuen Bahnhof wiederfinden, 
wobei die Vertragslaufzeit in den meisten Fällen befristet worden sei. 
Dadurch sei ein reibungsloser Ablauf des Umbauprojekts gewährlei tet 
worden. Eine Iwclllräglich durchgeführte Wirtschaftlichkeirsbetraclr­
tung habe eine Amortisationszeit von J J Johren ergebet!. 

3.4 Der RH entgegnete der ÖBB-Immobilienmanagement GmbH. dass 
Winschaftlichkeitsbetrachtungen grundsätzlich vor Au flihrung 
umfangreicher Baumaßnahmen vorliegen oillen. um im Voraus die 
Auswirkungen bewenen zu können und um über eine geeignete Ent­
scheidungsgrundlage zu verfügen. Der RH verblieb bei seiner Emp­
fehlung. 

Wahrnehmung der Bauherrnaufgaben 

Projektorganisation 

Bund 2 0 1 5/ 1 6  

4.1 ( I )  Nachfolgende Tabelle zeigt die Organisation d e  Projekts Umbau 
Salzburger Hauptbahnhof: 
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Tabelle 2: Projektbeteiligte 

Funktion 

Bauherr ÖBB-Infrastruktur AG 

Projektleitung. -koordination und ÖBB-Infrastruktur AG 
Baumanagement 

P,ojektcont,olling ÖBB-Infrastruktur AG 

Fachreferenten (z.B. Koordination Betrieb. ÖBB-Infrastruktur AG 
Stations- und Llegenschaftsmanagement. 
Architektur und Hochbau/H austechnik. 
Immobilienmanagement etc.) 

Planer externe Auftragnehmer' 

Örtliche Bauaufsicht externe, Auftragnehmer und ÖSB-Infrastruktur AG 

Konsulenten externe Auftragnehmer' 
( •. B. Betontechnologie. Geotechnik. Denkmal-
schutz. Unterstützung bei Projektkoordination 
und Baumanagement) 

R 
-

H 

begleitende Kontrolle Schieneninf,astruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH 

Bauausführung externer Auftragnehmer 

Behörden z.B. Bundesdenkmalamt 

bspw. Architekt. Streckenplaner. Haustechnik 
bspw. Prüfingenieur, Geotechniker 

Quelle: Ö8B-Infrastruktur A(i; RH 

314 

Die ÖBB-Infrastruktur AG nahm insbesondere die ProjekLleitung und 
-koordination sowie das Baumanagement mit eigenen Mitarbeitern 
wahr. Dabei unterstützten sie unternehmenseigene Fachreferenten 
und externe Auftragnehmer. Andere geistige Dienstleistungen, wie 
die Architektur oder die SIreckenplanung, übertrug die Ößß-Infra­
struktur AG an externe Auftragnehmer. 

(2) Da interne Managementsystem der ÖBB-Infrastruktur AG regelte 
die Projeklabwicklung mit 

- Aufgabenbeschreibungen (von der Projektvorbereitung bis zur 
Gewährleistung). 

- Verfahrensanweisungen, 

- Checklisten und 

- Mustern. 

Bund 2015/ 1 6  

III-219 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original)28 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Wahrnehmung der  B auherrnaufgaben Salzburg Hauptbahnhof - Bahnhofsumbau 

ProjektspeziFIsche Ergänzungen waren im .Management-System Pro­
jekte" angeführt. Dazu zählten u.a. die Besprechungsmalrix (Bespre­
chungsorganisaLion samt Protokollverantwortl ichkeit) und das Pro­
jeklorganigramm. 

()) [n seiner Beurteilung der Projektorganisation kam der RH aus der 
Überprüfung einzelner Sachverhalte der nachfolgenden TZ zu fol­
gender Gesamleinschätzung: 

Tabelle 3: Projektabwicklung 

Bereich 

Auftragsvergaben 

Proje ktorganisatio n 

Abrechnung 

Qualität von Planung 
und Ausschreibung 

Mehrkos tenforderu n g 

Feststellung RH TZ 
Verweis 

Es wurden die Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes bei den 11 
überprüften 18 Vergabefälten grundsätzlich eingehalten, jedoch 
zeigten sich Mängel hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit wegen zahl-
reicher einzelner Vergaben an dieselben Unternehmen anstatt einer 
gemeinsamen Auftragsvergabe. 

Die ÖSB-Infrastruktur AG hatte erst zum Zeitpunkt des ersten Auf- 14 
klärungsgesprächs zum Tiefbau 2 am 6. Mai 2009 von der Problematik 
des Mehrverbrauchs an Verpressgut im benachbarten Baulos Kenntnis 
gehabt; sie setzte jedoch die Bestimmungen der Allgemeinen Ge­
schäftsbedingungen - bei Unklarheiten aus einer nicht ausreichend 
aufgegliederten Kalkulation behält sich der Auftraggeber vor, nicht 
angeführte Werte in plausibler Form aufzuteilen ader zu ergänzen 
- nicht konsequent zur Begrenzung der Kostenfolgen des Mehr-
verbrauchs um. 

Es lagen Abweichungen zwischen den internen Regelungen der ÖBB- 20, 19 
Infrastruktur AG und der beim Tiefbau 2 gewählten Vorgangsweise 
hinsichtlich der Wahl einer eigenen Obergruppe und der Wahl eines 
Umrechnungsfaktors vor, was die Transparenz der Abrechnung negativ 
beeinflusste. 

Die Dokumentation war unvollständig; ihre Aussagekraft war mangel- 21, 15 
haft und bot keinen ausreichenden Uberblick über die leistungs-
entwicklung. .. 
Die Haftung von Auftragnehmern betreffend umfassende Anderungen 
der ursprünglich beauftragten leistungen wurde nicht in Anspruch 
genommen. 

Außergewöhnliche Mengenzuwächse zwischen Ausschreibung und 16 
Abrechnung der leistung "Mehrverbrauch Verpressgut Kleinrammpfahl" 
mit der zugehörigen Preisproblematik sowie der Vorgangsweise bei der 
Abwicklung der diesbezüglichen Mehrkostenforderung fUhrten dazu, 
dass der aus einem Zusatzauftrag entstandene Positionspreis einer 
einzigen Position von rd. 5.46 Mio. EUR einem Anteil von rd. 11 % der 
Gesamtleistungssumme entsprach. 

QueUe: Zusammenstellung RH auf Basis der Feststellungen der Gebarungsüberprüfung 

Bund 2015/ 1 6  

4.2 Der R H  beurteilte die eingerichtete Projektorganisation für die Abwick­
lung des Umbaus des Salzburger Hauptbahnhofs als grundsätzlich 
zweckmäßig und geeignet. In Detailbercichen, die Kcmaufgaben der 
Projektorganisation betrafen, zeigten sich jedoch bei der Umsetzung 
Mängel. Dazu zählten 
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- die konsequente Umsetzung von Bestimmungen der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (TZ 1 61, 

- die Behandlung von Mehrkoslenforderungen rrz 1 6, 1 9), 

- die Einhaltung der internen Regelungen und Vorgaben rrz 1 9, 20) 
sowie 

- die Koordinarion von mehreren Auftragnehmern und deren Quali­
tätsüberwachung (TZ 1 5, 23). 

4.3 Die ÖBB-lnfrastruktur AG betonie in ihrer Stellullgnahme, da s der 
komplexe Umbau des Salzburger Hauptbahnhofs lIon eillem Kopf- ill 
rillell Durchgangsbahnhof ullter laufendem Betrieb erfolgt sei und 
dass er tenningerecht sOlvie mit eiller Ullterschreitullg der geplanten 
Kosten umgeserzr worden sei. Aus Sicht der ÖBB-lnfrasrrukrur AG 
sei die Projektorganisarioll Ulld -abwicklung zweckmäßig und geeig­
ner sowie durch ein IlOhes Niveau an Projektmallogemelltkompetenz 
geprägt gewesen. 

4.4 Der RH wies gegenüber der ÖBB-lnfTastrukrur AG darauf hin, dass 
er bei seiner Beuneilu ng der Projekrorganisation die a ngeführten 
Umstände - wie den Umbau unter laufendem Betrieb - berücksich­
tigt hane. 

Rechtsgrundlagen 

5 Denkmale sind Objekte, die nach dem Denkmalschutzgesetz unter 
Schutz gestellt sind. Die ös!erreichwei! zuständige Behörde ist das Bun­
desdenkmalamt. Das Bundesdenkmalamt muss grundsätzlich gemäß 
§ 5 Denkmalschutzgesetz die Zerstörung sowie jede Veränderung (bspw. 
Sanierung und Restaurierung) eines Denkmals bewill igen. 

Vor Erteilung der Bewilligung zur Zerstörung eines unbeweglichen 
Denkmals (bspw. eines Gebäudes) ist der Denkmalbeiral zu hören6, der 
das Bundesdenkmalamt bei der Lösung von Fragen betreffend Denk­
malschutz und -pnege berät. 

e Der Denkmalbeiral ist ein vom Kulturrcsson ncstclhes externes Beratungsgremium. 
Rechlliche Grundlagen: §§ S Abs. S und 1 S Oenk.maJschulZgesclZ: Verordnung über 
dcn O.nkm.lbeirat 18GB!. 11 NI. S72/200J) 

Bund 2015/ 1 6  
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Projektbeschreibung und -chronologie - Denkmalschutz 

6 ( I )  Der Salzburger Hauptbahnhof stand bis Ende 1998 kraft gesetz­
licher Vermutung unter Denkmalschutz. Danach stellte das Bundes­
denkmalamt (mit Bescheid vom 3. November 1998) fest. dass an einer 
Reihe von Hochbauten der Weslbahn öffentliches Inleres e be tand. 
Dies halle zur Folge, dass die Hochbaulen des Salzburger Hauptbahn­
hofs weiter unter Denkmalschutz standen. 

(2) Der Salzburger Hauptbahnhof wurde vOn der ÖBB-Infrastruklur AG 
in den Jahren 2009 bis 20 1 4  umfassend saniert und umgebaut. Die 
denkmalpnegerisch relevanten Baurnaßnahmen (Tabelle 4) betrafen 
den Hausbahnsteig (Bahnsteig I :  aus 1 864), die KassenhaUe im Auf­
nahmegebäude und die Stahlhalle [beides aus 1907). 

Tabelle 4: Übersicht über die denkmalpflegerischen Baurnaßnahmen 

BauteH 

Hausbahnsteig von 1864 (Bahnsteig 1) 

Maßnahme 

Freilegung der Gusseisensäulen; Fassadenbehandlung 
des anschließenden Gebäudes, Ertüchtigung der Stahl­
konstruktion sowie deren Verglasung 

Kassenhalle im Aufnahmegebäude von 1907 Freilegung der Originalsubstanz, Restaurierung der Wand­
fl.iesenbilder, der Oberfl.ächentexturen und der Wand­
verkleidungen, Auswechslung der Industrieverglasung 

Stahlhalle von 1907 

Bauze!t 

Gesamtkoste" 

davon gefordert 

der Fenster und Rekonstruktion der ursprünglichen 
Fenstergliederung sowie Rekonstruktion der Jugendstil­
Hängeleuchten 

Abbau, Ertüchtigung. Wiedererrichtung und Färbelung in 
der ursprünglichen Farbgebung 

September 2009 bis November 2011 

rd. 8,41 Mio. EUR 

rd. 150.000 WR vom Ku(turressort 

Ouellen: Öße-lnfrastruktur AG; eund�sdenkmalamt; RH 

Bund 2015/16 

Im Bereich der Mittelinsel wurden die Hochbaulen von der ÖBB-lnfra­
truktur AG vollständig abgetragen und die erhaltenswenen Bauteile 

(Ausstattungselemente aus dem Marmorsaa!) eingelagert9. 

Die Kosten der denkmalpnegeri eh relevanten Baurnaßnahmen betru­
gen rd. 8,41 Mio. EUR. Das Kulturresson gewähne rur denkmalpne­
geri ehe Maßnahmen am Salzburger Hauptbahnhof eine Förderung 
von rd. 1 50.000 EUR. 

9 in der ehemaligen Lokremise des Bahnhofs Bischofshoftn 

3 1 7  
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(J) Tabelle 5 zeigt die wichtigsten Ereignisse LZ.m. der Planung und 
Ausfiihrung des Bahnhofsumbaus und dem Verrahren vor dem Bun­
desdenkmalamt: 

, 
Tabelle 5: Chronologie zur Planung und Ausführung Denkmalschutz 

.............. 

15. Juni 1998 BeschLuss Vorstand Österreichische Bundesbahnen - Bahnhofsoffensive Salzburg 
Hauptbahnhof 

3. November 1998 Bescheid Bundesdenkmalamt; Bahnhof steht weiter unter DenkmaLschutz 

10. Mai 1999 Juryentscheidung zum Siegerprojekt Architektenwettbewerb 

6. JuLi 1999 erste Übergabe von Projektunterlagen der Österreichischen Bundesbahnen an 
das Bundesdenkmalamt 

9. September 1999 Auftrag Österreichische Bundesbahnen für Architektenleistung bis 
Einreichplanung an Wettbewerbssieger 

24. November 1999 Bundesdenkmalamt ersucht den Denkmalbeirat um guuchterLiche Äußerung 

14. Dezember 2000 schriftlicher Antrag Österreich ische Bundesbahnen auf Veränderung gemäß § 5 
Denkmalschutzgesetz 

20. Februar 2001 Österreichische Bundesbahnen reichen PLäne und Begründung ihres Antrags vom 
14. Dezember 2000 dem Bundesdenkmalamt nach 

Mai 2001 bis Juli 2002 Bundesdenkmalamt holt Gutachten ein; Österreichi.che Bundesbahnen 
übermitteLn dazu Stellungnahmen 

9. Oktober 2002 Österreichische Bundesbahnen ersuchen Bundesdenkmalamt, von einer 
Bescheiderlassung Abstand zu nehmen 

Juli 2005 Gutachten der Vorstände der Institute für Eisenbahnwesen und eines Büros für 
Industriearchäologie 

20. November 2006 neuerlicher Antrag ÖBB-Infrastruktur Bau AG auf Veränderung gemäß § 5 
Denkmalschutzgesetz 

30. Jänner 2007 Bescheid Bundesdenkmalamt über Bewilligung auf Veränderung 

_fllli··I.,II_ 

2. Februar 2009 Baubeginn Salzburg Hauptbahnhof 

September 2009 bis Sanierung und Restaurierung Hausbahnsteig, Kassenhalle und Stahlhalle 
November 2011 

7. November 2014 Eröffnung Salzburger Hauptbahnhof 

Quellen: DBB-Infrastruktur AG; Bundesdenkmalamt; RH 

318 

Umsetzung in der Planung 

7.1 ( I )  Der Vorstand der Österreichischen Bundesbahnen 10 beschloss aus­
gehend von der sogenannten .Bahnhofsoffensive" im Juni 1 998 das 

10 E�lerrassung im Firmenbuch (Im ) �. Du('mbcr 1993 .. ls Ö'ittrrdchische Bundesbahnen: 
Änderung in die ÖBB-Inrrastruktur Bau AG am 7. April 200S: Anderung in die ÖSB­
Infrastruktur AG im Firmrnbuch am 3. Ollober 2009 eing('trasen (Verst·hmelzungs. 
venrag vom 28. Juli 20(9). 

Bund 2 0 1 5/ 1 6  
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Projekt .Salzburg Hauptbahnhof neu·. Als Baubeginn war Septem­
ber 1 999 vorgesehen. 

12) Das Bundesdenkmalamt stellte mit Bescheid vom 3. November 1 998 
fest, dass an einer Reihe von Hochbauten der Westbahn öffentliches 
Interes e bestand, womit insbesondere der Minelbahnsteig, die Hallen­
konstruktion und das Aufnahmegebäude des Salzburger Hauptbahn­
hofs weiterhin unter Denkmalschutz standen !TZ 6). 

13) Das aus einem - von den ÖBB durchgeruhnen - Architektenwen­
bewerb hervorgegangene Siegerprojekt vom Frühjahr 1999 sah den 
Erhalt de Aufnahmegebäude und die Wiederverwendung der Haupt­
konstruktion der Stahlhalle vor; aufgrund der zu ändernden Gleisan­
lagen sollte jedoch der Millclbahnsteig abgebrochen bzw. umgebaut 
werden. 

14) Die ÖBB banden das Bundesdenkmalamt weder im Zuge der Vorbe­
reitung, noch während der Durchruhrung des Architekturwellbewerbs 
in die ersten Planungsschritte ein. Das Bundesdenkmalamt ersuchte 
die ÖBB - nachdem es aus den Medien von dem Wettbewerbspro­
jekt erfahren hatte - am 1 8. Juni 1 999 um Kontaktaufnahme und um 
Planvorlage. Die ÖBB legten dem Bundesdenkmalamt daraufhin am 
6. Juli  1999 erstmals Projektunterlagen vor. 

15) Die ÖBB beauftragten im September 1 999 den Wellbewerbssie­
ger mit den Planungsarbeiten bis zur Einreichung mit einer Auftrags­
summe von rd. 830.000 EUR. 

16) Am 24. November 1999 ersuchte das Bundesdenkmalamt den Denk­
malbeirat um eine gutachterliche Äußerung zur Vereinbarkcit des Sie­
gerprojekts mit dem Denkmalschutz. Der Ausschuss des Denkmal­
beirates erachtete am 28. Jänner 2000 insbesondere den Erhalt des 
Mittelbahnsteiges rur nicht sinnvoll und die Verlagerung des Marmor­
saals rur nicht erstrebenswen. Am 23.  März 2000 leitete das Bundes­
denkmalamt die gutachterliche Äußerung an die ÖSS weiter und wies 
in ihrem Schreiben darauf hin, dass noch kein schriftlicher Antrag der 
ÖBB samt entsprechenden aktuellen Plänen auf Veränderung gemäß 
§ 5 Denkmalschutzgesetz vorlag. 

17) Die ÖBS informienen im April 2000 das Sundesdenkmalamt, 
dass sich aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen andere Gleis­
abstände ergaben und sie das Projekt überarbeite. Die ÖBB brachten 
nach erfolgter Überarbeitung am 1 4. Dezember 2000 aufbauend auf 
den Empfehlungen des Denkmalbeirates einen schriftlichen Antrag auf 
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Veränderung des Denkmals Salzburger Hauptbahnhor gemäß § 5 Denk­
malschutzgesetz ein. 

(8) Das Bundesdenkmalamt ersuchte die ÖBB daraufhin um Übernlitt­
lung von Plänen und um eine detailliene Begründung der geplanten 
Maßnahmen. Da es nach Ansicht des Bundesdenkmalamts weiters einer 
eingehenden Untersuchung aus eisenbahntechnischer Sicht (Erhaltung 
des Mittelbahnsteiges und ErfUllung der verkehrstechnischen Anror­
derungen) bedurfte, beauftragte es im Mai 2001 ein Büro fUr Indus­
triearchäologie mit der Erstellung eines diesbezüglichen Gutachtens 
mit Kosten von rd. 1 2.000 EUR. 

Der Gutachter stellte rest, dass der Planer keine alternativen Lösungen 
zum Erhalt des Denkmalbestandes vorgelegt hatte. Für ihn entstand 
der Eindruck, da s _die Planungen sogar ohne jede Berücksichtigung 
der Denkmale entwickelt wurden" und zeigte selbst drei Planungsva­
rianten auf. 

Das Bundesdenkmalamt leitete das Gutachten im Juli 2001 an die ÖBB 
mit der Bitte um Stellungnahme weiter. Die ÖBB ravorisienen in ihren 
Stellungnahmen vom Dezember 2001 und Juli 2002 jene vom Gutach­
ter aurgezeigte Varia nie, die den Abbruch von Hochbauten am Mit­
telbahnsteig erfordene. 

(9) I m  Oktober 2002 teilten die ÖBB dem Bunde denkmal amt mit, 
dass sie " Variantenuntersuchungen für eine künrtige Betriebsführung" 
durchfUhren werde und ersuchte gleichzeitig, von einer Bescheider­
lassung Abstand zu nehmen. 

( 10) Die ÖBB und das Bundesdenkmalamt beschlossen nach der Prä­
sentation von vier Varianten im Juli 2004 die Einholung eines Gut­
achtens der österreichischen Institute fUr Eisenbahnwesen unter Ein­
bindung des Büros fUr Industriearchäologie. Aurgabenstellung war, 
die von den ÖBB entwickelten Alternativen "aur ihre Tauglichkeit aus 
eisenbahnbetrieblicher und denkmalpnegerischer Sicht" zu prüfen und 
zu bewenen. Das im Juli 2005 vorgelegte Gutachten emprahl die ver­
tiefte Weiterverfolgung zweier Alternativen. 

Nach weiteren Diskussionen zwischen den ÖBB, den Planem und dem 
Bundesdenkmalamt ravorisienen die Beteiligten letztendlich jene Vari­
ante, in weIcher der Mittelbahnsteig und damit der Marmorsaal aur­
gegeben und die historische Stahlhalle in den Neubau integrien wer­
den sollte. 

Bund 2015/ 1 6  
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( 11) Die ÖBB-Infrastruktur Bau AG stellte - aufbauend u.a. auf dem 
Gutachten der österreichischen Institute rur Eisenbahnwesen - am 
20. November 2006 neuerlich den Antrag auf die Veränderung des 
Denkmals Salzburger Hauptbahnhof gemäß § 5 Denkmalschutzgesetz. 

( 1 2) Die ÖBB-Infrastruktur AG bezahlte rd. 1 71 .000 EUR für die diversen 
Gutachten, Stellungnahmen und Untersuchungen. Dem Bundesdenk­
malamt fIelen rd. 1 2 .000 EUR für die eingehende Untersuchung aus 
eisenbahntechni eher Sicht (Mai 2001 ) an. 

( 1 3) Das Bundesdenkmalamt gab mit Bescheid vom 30. Jänner 2007 
dem Antrag statt und weihe der ÖBB-Infrastruktur AG die Bewilli­
gung zur Veränderung des Mittelbahnsteigs (Abbruch) und des Auf­
nahmegebäudes. 

7.2 ( I )  Der RH stellte kritisch fest, dass sich u.a. wegen des fehlenden Ein­
vernehmens zwischen der ÖBB-Infrastruktur AG und dem Bundesdenk­
malamt der ursprünglich geplante Baubeginn von September 1999 auf 
Februar 2009 verschob; dies bedeutete eine Terrninverschiebung von 
rund neun Jahren. Zusätzlich entstanden der ÖBB-Infrastruktur AG 
und dem Bundesdenkmalamt in den Jahren 1999 bis 2006 Kosten rur 
Umplanungen sowie Untersuchungen von insgesamt 183.000 EUR. 

(2) Der RH kritisiene die ÖBB-Infrastruktur AG, weil sie zu Beginn der 
Planungsarbeiten die Fragen des Denk.malschutzes i.Z.m. dem Bahn­
hofsumbau zu wenig beachtete und weil sie wesentliche Planungs­
grundlagen, wie die Variantenuntersuchungen für die Betriebsruhrung 
des Projekts, erst mehr als drei Jahre nach dem geplanten Baubeginn 
(September 1999) im Oktober 2002 durchführen ließ. Nach Ansicht 
des RH waren die Versäumnisse der ÖBB-Infrastruktur AG wesent­
lich für die Verschiebung des Baubeginns von rund neun Jahren ver­
antwonlich. 

Der RH empfahl der ÖBB-Infrastruktur AG, das Bundesdenkmalamt bei 
Bauvorhaben, die geschützte Denkmäler betreffen. frühzeitig Ueden­
falls vor der Auslobung eines Planungswettbewerbs) einzubinden, um 
nachträgliche Planung änderungen, Terrninverzögerungen und Mehr­
kosten zu vermeiden. 

7.3 Laur Stellungnahme der ÖBB-hrjrastruktur AG sei zu Projektslarl 
im Zuge der österreich weiten _Ba/lllhoJsoffensive- der Fokus für den 
Umbau de Salzburger Hauptbahn/loJs auJ der Neugestaltung des Kun­
dcnbereichs gelegen. Die Überlegungen zur Salzburger S-Bahn seien 
erst in einem Jrühen Elllwicklungsstadium gewescn. Die betriebliclrcn 
A uswirkungen, die durch die Einarbeitung der Überlegungen zur Salz-
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burger S-Bahn �nts/and�n sd�n und di� Grundlage fiir eine optimale 
Konfiguralion der Glei e und Bahnsleige dargestellI haben, sden zu 
eillem späleren Zdlpunkl definiert worden. 

Die erforderlicheIl Abklärungen im Zusammenhang mil dem Dellkmal­
SChUll seien parallel zur Abklärung der längerfrisligen belriebliellen 
Erfordenrisse genulzl worden. Anschließelld an diesen Prozess, der einer 
Illfraslruklurelltwicklung (Konzepliollsphase) elltsprochell habe, sdell 
die Themen betreffend Denkmalschulz zügig ill Kooperalioll mit dem 
BUlldesdellkmalamt abgearbeilet worden. Der vom RH dargeslellte läll­
gere Planungszeilra/lm sei erforderlich gewesell, /Im die Kompatibililäl 
zwisellell deli Illtellliollen der Bahnhofsoffellsive eillerseils sowie den 
belrieblichen Allforderullgell des S-Bahn-Projekls andererseils sicher­
ZIIstellell. Bei einem derart kompluell Projekt seien Ällderullgen bzw. 
Allpass/lllgell all deli Projeklumfang lIielll auszuschließ�1I bzw. In/ralr 
d�r IlIfraslruklUr�lIrwicklung. 

A us Sielll d�r ÖBB-Infrastruklur AG /rab� d�r Z�ilraum VOll 1 999 
(Proj�kls(Qrt) bis 2006 (vgl. B�sclrluss Vorslalld ÖBB-Infra lrultlur 
Bau AG: G�II�hmigung d�s Proj�kls Salzburg Hauplbahll/rof; Ba/",­
hofsumbau, Plallullg) illhallliell di� Phase dner Injraslrukluwllwick­
lung bzw. KOlluplionsphase des Projekls umfassl. 111 diesem Zdlraum 
sei auch di� Konzepliollsällderung vom ursprünglich angedachlen Kopf­
ba/w/lof in deli späler umgesell/en Durellgangsba/rn/lof erfolgl. 

7.4 Der RH wies gegenüber der ÖBB-Infrastruktur AG darauf hin, da s 
der Vorstand der ÖBB-Infrastruktur Bau AG mit Beschluss vom 
1 5. Juni 1 998 der Planung und Realisierung des Projekts Bahnhofof­
fen ive und nicht einer Phase der Infrastrukturentwicklung bzw. einer 
Konzeptionsphase des Projekts zugestimmt halle. 

Der RH entgegnete, dass durch die konkrete schriftliche AntragsteI­
lung auf Veränderung des Denkmals Salzburger Hauptbahnhof gemäß 
§ 5 DenkmalschuLZgesetz die _Entwicklungsphase- im Jahre 2000 abge­
schlossen hälle sein sollen, weil es Ziel eines Antrags bei einer Behörde 
ist, möglichst rasch einen positiven Bescheid zu erlangen. um mit den 
Baumaßnahmen beginnen zu können. 

Der RH betonte nochmals, dass - wie das Beispiel Salzburger Haupt­
bahnhof zeigte - ein Genehmigungsverfahren maßgeblichen Einnuss 
auf die Gesamtdauer eines Projekts von der Planung bis zur Realisie­
rung haben kann. 
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Umsetzung i n  der Ausführung 

8.1 ( I )  Der bewilligende Bescheid des Bundesdenkmalamts vom 30. Jän­
ner 2007 enthielt u.a. folgende Aunagen: 

- alle Arbeiten waren im Einvernehmen mi t  dem Bundesdenkmalamt 
durchzuführen. 

- für die Eisenkonslruktion der Halle war ein detaillienes Sanierungs­
konzept vorzulegen und 

- eine Bestandsaufnahme des Mittelbahnsteiges und des Aufnahme­
gebäudes war als Voraussetzung für die Erstellung der weiteren 
Detailplanung und für die Abstimmung der weiteren Vorgehens­
weise mit dem Bundesdenkmalamt nachzureichen. 

(2) Die ÖBB-Infrastruktur AG berücksichtigte die Bescheidaunagen 
des Bundesdenkmalamts einzelfallbezogen in den Phasen der Planung. 
Ausschreibung und Ausführung. Die ÖBB-Infrastrukrur AG musste vor 
der Durchführung von Arbeiten am denkmalgeschützten Bestandsob­
jekt gemeinsam mit ihren Auftragnehmern, insbesondere der denk­
malpnegerischen Projektsteuerung. den Bestand dokumentieren. Dies 
umfasste u.a. die Bewenung aus denkmal pflegerischer Sicht, eine Auf­
arbeilung von Archivalien, die Sichtung der Beslandspläne. eine Befun­
dung der Oberflächen und eine Bauzustandsanalyse. 

Darauf aufbauend wurden Renovierungskonzepte erarbeitet, eine 
.Musterachse" 11 hergestellt und in weiterer Folge die Ausschreibungs­
unterlagen sowie die Pläne erstellt. Die ÖBB-Infrastrukrur AG legte 
die Ausführungsunterlagen dem Bundesdenkmalamt zur Genehmi­
gung vor. 

(3) Das BundesdenkmalamI kontrollierte die Einhaltung der Bescheid­
aunagen, indem es die Musterachsen und die Ausführungsunterlagen 
prüfte und freigab. Die AusfLihrung der Arbeiten prüfte das Bundes­
denkmalamt augenscheinlich während der Bauausfiihrung vor On. 
Nach Abschluss der Arbeiten musste die ÖBB-Infrastruktur AG dem 
BundesdenkmalamI .Restaurierberichte" vorlegen. 

11 Um den V(rlauf der Renovitrungsarbcllrn real zu lesten, wird vor der Gesamcsanie­

rung eine 50 genannte Muslcracnse hergesu·lIt. Die Erk.enntnisse aus der Musterachsf: 

SClZlen die Beteiligten dann gesamtheitlieh um. 
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(4) Die Umbaumaßnahmen begannen am 2. Februar 2009. Der Zeit­
plan für die denkmalpflegerisch relevanten Baumaßnahmen in den 
Jahren 2009 bis 201 1  wurde eingehalten, wodurch die Eröffnung des 
Hauptbahnhofs am 7. November 2014 termingerecht erfolgen konnte. 

8.2 Der RH beuneilte die Zusammenarbeit der ÖBB-Infrastruktur AG mit 
dem Bundesdenkmalamt während der Ausführungsphase als zweck­
mäßig und effIzient. so dass die bescheidmäßigen Auflagen des Bun­
desdenkmalamts beim Umbau des Salzburger Hauptbahnhofs in  der 
vorgegebenen Zeit umgesetzt wurden; die Eröffnung des Bahnhofs 
erfolgte termingerecht. 

Kostenentwicklung 

9.1 Ocr Vergleich der Auftrags- mit den Schlussrechnungssummen l2 der 
denkmalpflegerischen Baumaßnahmen zeigte. dass einer Auftrags­
summe von rd. 6, 16  Mio. EUR eine Schlussrechnungssumme von 
rd. 8,4 1 Mio. EUR gegenüberstand, was eine Kostensteigerung von 
rd. 2,25 Mio. EUR (rd. 37 'Ib) bedeutete: 

Tabelle 6: Kosten der Sanierung der denkmalpflegerischen Baumaßnahmen 

Auftrags- Schlussrech- Veränderung 
summe nungssumme 

in Mio. EUR in '10 

denkmalpflegerische Projektsteuerung 0,18 0,29 0,11 60 und Fachplanung 

Sanierung der denkmalgeschützten 3,67 5,81 2,14 58 Stahldächer 

weitere 30 Aufträge' 2,31 

S- 1,11 

Rundungsdifferenzen möglich 

2,32 

',41 

0,00 

2,25 J7 

darunter U . .l. Kassenhalle. archäologische Befundung; Kassenhalle. Rekonstruktion der Marmorverkleidung; Hausbahnsteig­
dach, statisch konstruktive Bearbeitung 

Quellen: ÖB8-lnfrastruktur AG; RH 

324 

Beim Auftragnehmer der "Sanierung der denkmalgeschützten Stahl­
dächer" kam es zur größten Kostenveränderung (rd. 2, 1 4  Mio. EUR). 

12 Die ÖSS-lnfrastruktur AG budgeliene zu Projdaocginn die dcnkm(llpnegcriSChen 

Baumaßnahmen nich. gesQnderl. weshalb ein Vergleich der Koslen zu Projektbeginn 

ul'Id zu Projek[ende nicht möglich war. 
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9.2 Der RH verwies hinsichtlich der Kostensteigerung bei den denkmal­
pflegerischen Baumaßnahmen von rd. 2.25 Mio. EUR (rd. 37  %) auf 
seine Kritik in den nachstehenden TZ 10 und TZ 24, in  denen er auf­
zeigte, dass die ÖBB-Infrastruktur AG die erforderlichen Arbeiten in 
der Planung phase zu optimistisch ein chälZte und den Zu tand de 
sanierungsbedürfligen Baubestands nicht ausreichend erheben ließ. 

9.3 Die Ö88-lrJjraslruklur AG verwie dazu auf illre Slellu"9"allme zu 
TZ 10 ulld TZ 24. 

Denkmalpflegerische ProjeklSteuerung 

10.1 ( I )  Das Bundesdenkmalamt empfahl der ÖBB-Infrastruktur AG im 
März 2008, ein dem Bundesdenkmalamt bekanntes externes tech­
nisches Büro mit der Leistung der denkmalpflegerischen Projektsteu­
erung zu beauftragen. 

(2) Ohne konkretes Vergabeverfahren nahm der Geschäftsftihrer die­
ses technischen Büros bereits im Mai 2008 an einer Besprechung teil, 
führte Protokoll bei einer weiteren Be prechung im Juni 2008 und trat 
selbst als Auftraggeber eines externen Restaurierungsbüros, das Farb­
schichten am Salzburger Hauptbahnhof untersuchte, im Juli 2008 auf. 

(3) Die von der ÖBB-Infrastruktur AG beauftragte .Projektsteuerung 
Ausftihrungsphase" erarbeitete im August 2008 ein Leistungsbild für 
die denkmalpflegerische Projektsteuerung der Bau- und Restaurie­
rungsarbeiten an den Bauteilen Kassenhalle, Minel- und Hausbahn­
steig. 

(4) Das technische Büro legte der ÖBB-Infrastruktur AG am 23. Novem­
ber 2008 ein Angebot mit einem Preis von rd. 18 1 .000 EUR. 

(5) Die ÖBB-Infrastruktur AG beauftragte das technische Büro erst im 
Dezember 2008 mit dem angebotenen Preis von rd. 1 8 1 .000 EUR und 
mit Leistungsbeginn 8. Dezember 2008 auf Basis eines Verhandlungs­
verfahrens ohne vorherige Bekanntmachung mit nur einem Teilneh­
mer. Die ÖBB-Infrastruktur AG wählte dieses Vergabeverfahren, weil 
ihrer Ansicht nach .die Leistung besondere Erfahrung des Schlüssel­
personals erforderte-. 

(6) Die ÖBB-Infrastruktur AG beauftragte das technische Büro im 
August 2010 mit zusätzlichen Leistungen von rd. 106.000 EUR. Gegen­
stand dieses Zusatzauft rags waren die .restauratorischc Fachplanung 
und -bauleitung' der Restaurierungsmaßnahmen in der Kassenhalle 
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sowie die denkmalpflegerische Projektsteuerung eines Lifteinbaus und 
der Maßnahmen in der Haustechnikzentrale sowie im Restaurantbe­
reich. 

10.2 ( I )  Der R H  kritisierte die ÖBB-Infrastruktur AG, weil sie die denk­
malpflegerische Projektsteuerung erst rund sieben Monate (Dezem­
ber 2008), nachdem das technische Büro seine Arbeiten mit der Teil­
nahme an Besprechungen und der Vergabe von Erkundungsarbeiten 
am Bahnhof aufgenommen hatte (Mai 2008), beauftragte. 

Ocr RH empfahl der ÖBB-Infrastruktur AG, die Auswahl und die schrift­
liche Beauftragung der Auftragnehmer vor Beginn der Leistungser­
stellung sicherzustellen. 

(2) Weilers krilisierte der RH die ÖBB-Infrastruktur AG, weil sie die 
denkmalpflegerische Projektsteuerung in einem Verhand.lungsverfah­
ren ohne vorherige Bekanntmachung mit nur einem Teilnehmer ver­
gab. Für den RH war es nicht nachvollziehbar, warum die ÖBB-Infra­
struktur AG keine Vergleichsangebote bzw. Preisauskünfte eingeholt 
oder das Bundesdenkmalamt um Nennung von weiteren in Frage kom­
menden technischen Büros ersucht hatte. um neben der fachlichen 
Voraussetzung (.besondere Erfahrung des Schlüsselpersonals") ver­
stärkt das Kriterium der Wirtschaftlichkeit bei der Auftragsvergabe 
miteinzubeziehen. 

Der RH empfahl der ÖBB-Infrastrukrur AG, Vergleichsangebote für 
immaterielle Leistungen, wie die denkmalpnegerische Projektsteue­
rung, einzuholen, um die Preisangemessenheit der zu beauft ragenden 
Leistungen zu prüfen und um die Wir1schaftlichkeit und Sparsamkeit 
sicherzustellen. 

10.3 Die ÖBB-Infrastruktur AG teilte ill ihrer Stellullgllalll1le mit, dass 
der Bescheid des Bundesde" kmalamts als Auflage defilliert habe, die 
A rbeiteIl im Ei,wemehmell mit dem BUlldesde"kmalamt ausZllfiihrell. 
Hiejür sei auf Empfehlung des Bu"desde"kmalamts ei"e .De"kmal­
pflegerische Projektsteueru"g" installiert worden. Aufgrund der Kom­
plexität und der Vielfalt an A ufgabeIl bedurfte die Defillition des Leis­
tUllgsumfallgs eines umfangreicheIl Abstimmullg prozesses. 

Für die Erstellllllg der Ausschreibungsplalllwg seie,r kurzfristig eille 
Befimdall!>rahme und Abstimrouillgell mit dem BUOldesdelikmalamt, vor 
allem betreffrmd die Historiselre To",re und das HOllsballllsteigdoch, 
erforderlich grwese./. Um Mehrkosten ulld Venögenmgell bei deli Frei­
gaben des BUlldesdenkmalamts Zu vemleiderl, Irabe die Projekt/eit.mg 
die erforderliche Befundullg vorab mündlich beauftragI. Der Umfang 
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dieser LeislullgeIl habe rd. 30.000 EUR be/ragell ulld sei ilHlerhalb der 
Ingerenz des Projeklleilers gelegen. 

Da BUlldesdellkmalaml habe der ÖBB-Infraslruklur AG deli beauf­
lraglell Sachversländigen für denkmalpjlegerische Projeklsleuerullg 
als möglichen kompeIeIlten Fad,malln fiir die erforderlichen Leisrull­
gell empfohleIl. Er habe über die elltsprechellde Qualijikalioll verfügl. 
und sein Büro sei in Salzburg allgesiedelI gewesen. Die önlid,e Nähe 
zur Bauslelle sei bei der Projekrabwicklung von besonderer Bedeulullg 
gewesen. weil beim Auftrelen von neuen ErkentJIllissen im Zuge der 
Bauarbeilell zeillla/, reagien werden ROIHlte. LelZlclldlich sei dies auch 
ein Beilrag zu der vom RH anerka'Hllen. effizielllen Abwicklung wäh­
rend der Baup/,ase gewesen. 

Im ROIlRrelell VergabeverjalJren sei eill VerhalldlullgsverjalJrell mil 
eillem Ulllerllehlller gemäß §§ 250 Bundesvergabegesell durchgefülrn 
worden (siehe auch Stellullgllahrne zu TZ 1 1 ). weil einerscils die Kosten 
des Beschaffungsvorgangsfür dell Auftraggeber im Vergleich zum Auf­
lragswen winsellOftlid, nielli venrelbar gewesen seien. Andererseits 
seien durch die önlid,e Nähe die Koslell für deli Rei eauJwalld des 
SacllVersländigen gering ulld eill winselraftliel,es Angebol verhalldel­
ba r gewesen. 

10.4 Der RH entgegnete der ÖBB-Infrastruktur AG. da - nachdem der 
Bescheid des Bundesdenkmalamts vom Jänner 2007 stammte - die 
ÖBB-Infrastruktur AG mehr als ein Jahr Zeit gehabt halte. Vergleichs­
angebote fiir die Leistung der denkmalpOegeri chen Projektsteuerung 
einzuholen. deren Preisangemessenheit zu prüfen und damit die Win­
chaftlichkeit und Sparsamkeit der Auftragsvergabe sicherzustellen. 

Auftragsvergaben Vergabefalle 

Bund 2015/16 

1 1.1 ( I )  Die ÖBB-Infrastruktur AG unterl iegt als SeklOrenauftraggeber dem 
Sektorenvergabere ht. das im Vergleich zu den öffentlichen Auftragge­
bern den Beteiligten am Vergabeverfahren mehr Flexibilität einräumt. 

(2) Der RH wählte zur Überprüfung der Vergabeproze e der ÖBB­
Infrastruktur AG 1 8  Vergabefalle mit einem Angebotsvolumen von 
rd. 57.03 Mio. EUR aus in ge amt rd. 600 Vergabefallen mit einem 
Gesamtauftragsvolumen von rd. 2 1 9.74 Mio. EUR risikoorientien /J  aus. 

11 Auftragswen und V('rga�trfahrtn: der Schwerpunkt lag nf'�n dem größten Auf­

trag rTitlbau 2 mit rd. SO.51 Mio. EUR) wegen der Verzögerung In der Planungsphase 

rrz 7 und TZ 1 2) und d("S Zusammenwirk.cns mit dem Bund�dcnkmalamt rrz 7 und 

TZ 8) auf den gdstlgC'n DiC'nsllc'lstungtn. 
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Tabelle 7: Vergabeverfahren zum Umbau des Salzburger Hauptbahnhofs 
Angebots-

Auftragsbezeichnung Vergilbeverhhren summe Feststellungen RH 
in Mio. EUR 

1 Tiefbau 2 (TZ 14) offenes Verfahren 50.51 - Auftragsdatum nicht dem tatsächlichen Ablauf 
des Vergabeverfahrens entsprechend 

- mangelndes SchnittsteUenmanagement 
zwischen einzelnen Bautosen 

2 Denkmalpflegerische 0.18 - Abwicklung des Vergabeverfahrens erst rund 
Projektsteuerung (TZ 10) sieben Monate. nachdem der Auftrignehmer 

die Arbeiten aufnihm 
) Aid,llIIILtur (TZ 1Z) Wwttbc.lrb 0.1) - �_ fIIr eile AIdotbllituMisbonftn 

WO RI. dos Sechsloche ...... tIottn 
- "-Ine ....mctoendo festlegu", des UIIIfa • 

..... UonNuarboiten vor DurttofllhN"t des 
WettIoNottos 

- ___ Aufwond flIr eile orsta. spIter nIcIot 
�r ruIIsIorIoIrw � """ RI. 
114.000 EUIt 

UntMstIItzung ..... � 0.1' - ...... .... tU- Uonflnt ..... 
-.111 •• nt ahne 6ffnUcIIo ... �. r.ocIotolglich Iffanter\IcIo 

loIroraKIount ooIt .. worden 
eI .. ..... 

".tuo-pll'ItuIIgIIo Dlrett..., .... 0.04 - ...... Vwtdlgotu", bei � bei 
ProjeItt- und .... OU-lnfrastruktur AG trfordIrUch ,awarden 
� •• nt 

� VIsooiIIIie- Di .... t_.lbo 0.01 "-Ine 
""" flIr eile Spotorlltldi-
,., 

7 ErstgostoItoMt MerlIer, .t' Dir ... t ........ 0.01 "-Ine 

8 Örtliche Bauaufsicht Ve fhan d Lu ngsverf ah re n 4,50 keine 
mit EU-weiter öffent· 
lieher 8ekinntmachung 

9 � "-ts- VeriIondbIrogswh .... 0.1) - lIadoIoss 27 'I. 
pIoMe ohne 0fIenttiche ... - "-Ine _kosten 

bnnt .... ctou'" nrit - Stundensatz 64.10 EUR 
.1 ..... Bittet' 

I? � AUiIiiii Verhondtu ... rfaIoren 0.31 - Nach"'ss 11 'I. 
ahne 6tt.nt11c1oe Be- - NebtnIaIston 4 'I. 
iwontmIcIIUng .. It chi - Stundensitz 69,85 EUIt 
.-.. - ...... ............... OU-lnfriStruktu. AG 

nadItrIglIcih erfanttrIlcIo ............ 
- � PIi""""","st lUCh Auftrag-

neh_ AusIoaup/oost: bol a.-Jung ...... lb 
...u. l'unt1ionzohI fIIr 5chlQssolptrsonal 
(...,... _ Erfohrunt) und fIIr ... 

�tr '" arIotItungsIoon 
EnUIIu", lnItirod- Direlctvergabt 0.02 - IIadoIoss O 'l.  
...... ,.". und AIofoU· - Stundensitz 65.81 EUR 
wIrtscIoiftsIro - Nebtnkosten 5 '1.  
8etrlelosb.s cIorwIIoung und - "-Ine Verglelchsongoloott 
P\onurogsIIoonI flIr 

=-= ProvIoorIta 
i12 � Direkt...,. 0.01 - lIIcIo"'ss 0 'I. 

lIoItorwchung - Stundensitz 69.85 EUR bis 104.78 EUR 
- "-Ine NeIoer .... sten 
- "-Ine � 
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Fortsetzung Tabelle 7: Vergabeverfahren zum Umbau des Salzburger Hauptbahnhofs 
Angebols-

Auftrag.bezekhnung Verg.beYerfihren summe Fellst.Uungen RH 
in Mio. EUR 

13 Studie und Verhandlungsverfahren 0.09 - Nachl.ss 10 ." 
eisenbahnrtchtliches ohne öffentliche - Nehenkosten 51 '"  
Einreichprojekt Bekanntmachung mit 
Eisenbahnbrücke einem Bieter 

14 statisch konstruktive Direktvergabe 0.06 - keine Vergleichsangebote 
Berecnnung Hausbahnsteig - Nachlass 10 lila 

- Nebenkosten 7 ,.. 

15 PI.nung, Örtliche Ve rh andlu n gsverfa hfen 0.05 - Nachlass 1,5 ." 
Bauaufsicht sowie ohne öffentliche - Nebenkosten 3 '" 
Sicherheits- und BekanntmaChung mit 
Gesundheits- einem Bieter 
Koordination fUr das 
(onUinerprovisorium 

16 statisch konstruktive Direktvergabe 0,06 - keine Vergleichsangebote 
Berechnung Signalmaste - Nachlass 10 .,. 

- Neben'kostell S .,.  
11 Oberleitungssan der� 'rIerhandlu ngsverf ahren 0,04 - Nachlass 10 ,.. 

mastplanung ohne öffentlkhe - Nehenk.ostell S "-
Bekanntmachung mit - Zusalzauftrag über -6.000 EUR mit 5 "-
einem Bieter Nachlass 

18 Überarbeitung Direktvergabe 0.03 - keine Vergteichsangebote 
RegeLzeichnung Signalbau - Nachlass 0 " 

- Nebenkosten S ,. 
legende: Oie hrbliche Kennzeichnung zeigt die Aufträge, die jeweils ein und dasselbe Unternehmen von der Ö88�lnfraslruktur AG erhielt. 
Quellen: Ö88-lnflastrulttur AG; RH 

Bund 2015/16 

(3 )  Von den zur Überprüfung ausgewählten t 8 Vergabefallen erhielt 
der Architekt fün r  Aufträge mit einem Gesamtaurt ragswert von 
rd. 1 ,07 Mio. EUR. eine Ziviltechnikergesellschaft vier Aufträge mit 
einem Gesamlauftragswert von rd. 460.000 EUR und eine weitere Zivil­
technikergesellschaft sechs Aufträge mil einem Gesamtauftragswert 
von rd. 322.000 EUR. 

1 1.2 Der RH stellte fest, dass die ÖBB-Inrrasrruktur AG die Bestimmungen 
des Bundesvergabegesetzes bei den überprüften 18 Vergabefallen 
grundsätzlich einhielt, jedoch zeigten si h Mängel hinsichtlich der 
Wirtschaftlichkeit der Auftragsvergaben. 

Der RH kritisierte, dass sich die ÖBB-Inrrastruktur AG durch die zahl­
reichen einzelnen Vergaben an dieselben Unternehmen die Möglich­
keit nahm, wirtschaftlichere Ergebnisse durch eine gemeinsame Auf­
tragsvergabe zu erzielen. Die Gesellschaft achtete dabei auch zu wenig 
aur einheitliche Preisnachlässe und Nebenkostensätze sowie auf ein­
heitliche der Kalkulation zugrunde liegende Srundensätze; die Nach­
lässe lagen bspw. bei einem Auftragnehmer in einem Bereich zwischen 
0 %  und 27 % sowie die Nebenkoslen zwischen 0 % und 5 %. Bei den 
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Direktvergaben schränkte die ÖBB-lnfrastrukrur AG durch den Ver­
zicht auf Vergleichsangebote den Wettbewerb ein. 

Der RH empfahl der ÖBB-lnfrastruktur AG. danach zu trachten. geis­
tige Dienstleistungen. die ähnliche Anforderungen hinsichtlich Kompe­
tenzen und Erfahrungen an potenzielle Auftragnehmer stellen, in einer 
frühen Planungsphase zu einem Auftrag zusammenzuflihren, um die 
Wirtschaftlichkeit durch größere Auftragsvolumina und einheitliche 
Zahlungsbedingungen bzw. Kalkularionsgrundlagen zu verbessern. 

Weiters empfahl er der ÖBB-lnfrastruktur AG, grundSätzlich Ver­
gleichsangebote flir Leistungen, die in der Direktvergabe vergeben 
werden können. einzuholen und nur in begründeten Fällen davon 
abzuweichen ;  diese Begründung wäre nachvollziehbar vor der Auf­
tragsvergabe zu dokumentieren. 

1 1.3 Laut Sleilullgnalllne der ÖBB-Infraslruklur AG erfolge die Vergabe der 
Pla/lungslefslullgell ill der Regel ill /laeIl Gewerken ulliergliedertell Auf­
trägen. Im Zuge der Abwicklung des Projekts Umbau Hauplball1lllof 
Salzburg hüllen sich erst im Zuge des Projektfortschritts erkellllbare 
A nforderungen geringeren Umfangs ergeben, die gesondert beauftragt 
worden seieIl, 

Bei deli gegellslülJdlichell Leistungen sei zu beachten, dass diese LZ.m. 
dell laufenden Planungslei rungell erfolgrell und aufgrulld der Delail­
kenlll/lisse bzw. des Vorwissens auch Ilur vom jeweiligeIl Planer !Vi rt­
schaftlieh zu erbri/lgell gewesell seieIl. A llS diesem Gru"d sei bei dell 
vom RH gOlOnl1ten acM Direkrvergabell mit einer Gesamlsumme VOll 
rd. 240.000 EUR auf das Einholen von VergleichSllngebotell verzich­
tet worden. Die Koste/la01sürze seien branc"e/lüblic", die Kosrendiffe­
relllell seien im Weselltlichell durch unterschiedliche Vergllbezeitpullkte 
und damir einhergehende ValorisierulIgsejJekre erklärbar. In deli kOIl­
kretell Fällen seieIl die Kastell fir BesclJaffu"gsvorgülge mir mehre­
rell TeilO1elJmern fir ün Auftraggeber im Vergleich zu deli Auftrags­
weneIl der eillze/llen Vergaben wirtschaftlich " ieM verr rerbar gewesell. 

1 1.4 Der RH entgegnete der ÖBB-lnfrastruktur AG. dass grundSätzlich der 
Ausschreibung von Planungsleisrungen das vollständige leisrungsbild 
zugrunde liegen und nur in wenigen Ausnahmefallen davon abgegan­
gen werden sollte. 

Weiters erwiderte der RH der ÖBB-Infrastruktur AG, dass der Aufwand 
flir diese konkreten Beschaffungsvorgänge durch die Einholung von 
VergleichsangebOlen nur unwesentlich gewesen wäre. Nachweise, dass 
dieser Aufwand die Vorteile durch preissenkende und qualitätserhö-
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hende Wirkungen einer Vergabe unter Wettbewerbsbedingungen über­
schreiten. legte die ÖBB-Infraslruktur AG während der Gebarungs­
überprüfung nicht vor. Auch fehlten dokumentiene Überprüfungen 
zur Branchenüblichkeit der Kostenansätze sowie zu den Folgen der 
unterschiedlichen Vergabezeitpunkte und den damit einhergehenden 
Valorisierungseffekten auf die Preisnachlässe, Nebenkostensätze und 
Srundensätze. 

Vergabe der Architekturleistungen 

12.1 ( I )  Die ÖBB flihnen nach dem Vorstandsbeschluss vom 1 5. Juni 1998 
über die Planung und Realisierung des Bahnhofsumbaus den Archi­
tektenwettbewerb in den Jahren 1998 und 1 999 durch. Die ÖBB beauf­
traglen den Wettbewerbs ieger mit den Planungsleistungen für den 
Vorentwurf, den Entwurf und die Einreichung am 9. Seplember 1999 
mit einer Auftragssumme von rd. 830.000 EUR. 

(2) In der Zeit von Oktober 2000 bis März 2002 beauftraglen die ÖBB 
den Architekten mit vier Zusalzaufträgcn für die Herstellung eines 
Modells, für die Umplanung der Gleisabstände. für die Aufgliederung 
der Baukosten und rur die Planung der Wanelounge mit einer Auf­
tragssumme von rd. 6 1 .000 EUR. 

(3) Die ÖBB-Infrastruktur Bau AG beauftragte im Juli 2006 den Archi­
lekten erneut mit den Planungsleistungen rur den Vorentwurf, den Ent­
wurf und die Einreichung. weil die mit dem Slammauftrag 1999 ver­
gebene Planung wegen der Mitte 2005 beschlossenen Änderung des 
Bahnhofs von einem Kopf- in einen Durchgangsbahnhof und wegen 
der Auflagen des Bundesdenk.malamts nicht mehr realisierbar war. Die 
Auftragssumme tieg mit der Neubeauftragung auf rd. 1 ,03 Mio. EUR. 
Teile der ersten Vorentwurfsplanung des Architekten konnten bei der 
Neuplanung wiederverwendet werden. wodurch die neuerliche Pla­
nung des Vorentwurfs zu 75 'Ib abzugelten war. Der ÖBB-Infrastruktur 
Bau AG entstand ein verlorener Aufwand rur die erste Vorentwurfs­
planung von rd. 1 84.000 EUR. 

(4) Mit drei weiteren Zusatzaufträgen (2007. 2009 und 201 2 ;  Planungs­
leistungen für die Unterführung im Stadtbereich und für den Aufgang 
Schallmoos. Anpassung Honorar wegen Anstiegs der Herstellkosten) 
stieg die Gesamtauflragssumme auf rd. 4,80 Mio. EUR. Die ÖBB-Infra­
struktur AG bezahlte den vollen Betrag aus. 

12.2 Der RH stellte kritisch fest. dass die ursprüngliche Auftragssumme 
für die Architekturleistungen von rd. 830.000 EUR auf insgesamt 
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rd. 4.80 Mio. EUR (rund das Sechsfache) anstieg. Die ÖBB-In frastruk­
tur AG hatte in der Projektierungsphase vor Durchflihrung des Wett­
bewerbs den Umfang der Umbauarbeiten nicht ausreichend fe tgelegt. 
wodurch zahlreiche Zusatzauhräge (z.B. Unterflihrung im Stadtbereich. 
Aufgang Schallmoos) erforderlich wurden. 

Der RH verwies weiters auf seine Kritik in TZ 7 hinsichtlich der man­
gelhaften Abstimmung des Projekts mit dem Bundesdenkmalamt in der 
Planungsphase. Zudem kritisiene er. dass die ÖBB-Infrastruktur AG 
den Architekten erst sieben Jahre nach Durchflihrung des Architekten­
wettbewerbs mit einer wesentlichen Änderung flir die Ausgestaltung 
des Salzburger Hauptbahnhofs - Umwandlung von Kopf- in Durch­
gangsbahnhof - beauhragte. Damit entstand ein verlorener Aufwand 
flir die erste. später nicht mehr realisierbare Vorentwurfsplanung von 
rd. 1 84.000 EUR. 

Der RH empfahl der ÖBB-Infrastruktur AG. sämtliche wesentlichen 
Parameter rur die Ausgestaltung von Baurnaßnahmen vor der Aus­
schreibung von Planungsleistungen bzw. vor der Durchführung von 
Architektenwettbewerben festzulegen. um erhebliche Änderungen. ver­
lorene Aufwände und Verzögerungen im Planungsprozess zu vermei­
den. 

12.3 Die ÖBB-Injrasrrukrur AG reilre in ill rer Srellungllallme mir. dass 
der ursprüngliclle Auftrag an den A rcllirekrell die im Werrbewerb fi r  
die Ba/w/IOJsoffensive erfassren Elememe des Hocllbaus i m  Kunden­
bereielr umJassr /rabe. Das arelrirekroniselre Grulldkonlepr lIabe aucll 
lIacll Ällderung des berrieblicllen Konzeprs VOll KopJ- auJ Durcllgangs­
ba/l/rlloJ beibelIalren werdelI könllen. wodurcll die erneure Durelrfih­
rung eines mir llo/rem A uJwand verbunderren A relrirekrenwerrbewerbs 
nielli erforderlicll gewesen sei. 

Die Erhöllullg der Auftragssumme habe sicll im Wesenrlichen durch 

- die Anpassung von KopJ- in Durelrgmrgsba/I/rlroj, 

- deli AbruJ der Oprion fir die Ausfillrungsplanullg. 

- die Anpassung Oll die IDrsäelrlielrell Hersrellungskosrell illkl. der 
Ausweitung des Projekrs um die Ullrerjiilrrullgell im Sradrbercielr. 
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Umbau Salzburg 

Hauptbah n hof 
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die Anpasslmg der Plallu'lg all die 2008 ill Kraft getrete'le TSI 
PRMI4 sowie durch 

- die Enveilerung des Projekls um die Überdachung ulld die Fahr­
radabsleJlalllage im Zugallgsbereich SchaJlmoo 

ergeben. 

Die ÖBB-/"frastruktur AG teilre i" ihrer Stellu"gnahme weilers mil, 
dass einerseits die ersle Vorentwurjspianullg im Sinne ei"er Varian­
tenbetrachtung als Teil der Konzeptionsphase zu seilen sei und somit 
keine'l verlorene" A ufwa"d darsrelle und andererseits bei einem kam­
p/uen Projekt Änderungen bzw. A npassung"l an den Projektumfang 
"ielll auszuscirließell Sei"l. 

12.4 Der RH wiederholte gegenüber der ÖBB-lnfrastruktur AG, dass der Vor­
stand der ÖBB-[nfrastruktur Bau AG mit Beschluss vom 1 5. Juni 1 998 
der Planung und Realisierung des Projekts BahnhofofTensive und nicht 
einer Konzeptionsphase zustimmte, womit die erste Vorentwurfspla­
nung nicht als Variantenbetrachtung angesehen werden konnte. Durch 
den nicht ausreichend festgelegten Umfang der Umbauarbeiten vor 
Durchführung des Wettbewerbs und den darauf fußenden umfang­
reichen Änderungen konnte die ursprüngliche Vorentwurfsplanung 
nicht realisien werden; es entstand dafür ein verlorener Aufwand von 
rd. 1 84.000 EUR. 

Baulosbeschreibung und -chronologie 

13 1 1 )  Die ÖBB-l nfrastruktur AG setzte zwischen Oktober 2009 und Dezem­
ber 2014 u.a. folgende Leistungen im Zuge der Abwicklung des Bau­
auftrags .Salzburg Hauptbahnhof, Bahnhofsumbau, Bau-(riefbau 2 -
Brücken-, Unterbau- und SFE ls-Arbeiten ITiefbau 2)" um: 

- Abtrag vOn bestehenden Objekten (Mauern, Durchlässe ete.). 

- Erd- und Unterbauarbei ten inkl. Enlwässerungseinriehtungen, 

- Errichtung der Bahnsteige 1 bis 9, 

14 .Entscheidung der Kommission vom 2 1 .  Dezember 2007 über die technische Spczifl· 

kation rur die Inlcroperabililät bezüglich .. eingeschränkt mobiler Personen- im kon­

ventionellen Iranseuropäischen EiscnbahnsYSlcm und im Iranseuropäischen Hochge­

sc::hwindigkeitsbil h nsystem-

10; Signa,I-. Fcmmcldc- und Elektrobetriehstcchnik 
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- Errichtung Nelböckviadukt, Passage und Aufgangsbauwerk Schall­
moos sowie 

- Neu- und Umbauten im Bestandsbereich (wie Abgang Lokalbahn). 

(2) Die Planung und Abwicklung der vom Tiefbau 2 umfassten Leis­
tungen war insbesondere durch die erforderliche Abst immung mit 
dem Bundesdenkmalamt und die Aufrechterhaltung des Zugverkehrs 
gekennzeichnet. Tabelle 6 zeigt die wesentlichen Ereignisse LZ.m. der 
Abwick.lung des Tiefbaus 2 .  

Tabelle 8: Chronologie des Bauauftrags Tiefbau 2 

16. Februar 2009 

16. April 2009 

16. September 2009 

29. Oktober 2009 

19. Dezember 2014 

Quellen: ÖS8-lnfrastruktur AG; RH 

Vergabe 

Bekanntmachung der Ausschreibung 

Angebots.röffnung 

Zuschlags frist 

Baubeginn 

pönalisierter Fertigstellung,termin Tiefbau 2 

14. 1 ( 1 )  Am 1 6. Februar 2009 machte die ÖBB-Infrastruktur AG die Aus­
schreibung für den Tiefbau 2 im Wege eines offenen Vergabeverfah­
rens im Oberschwellenbereich europaweil bekannt. Zur Angebotser­
öffnung am 16. April 2009 langten sechs Angebote ein. Das einzige 
Zuschlagskriterium war der Preis. Das Angebot des Billigstbieters und 
späteren Auftragnehmers lag bei rd. 50,51 M io. EUR. Der Abstand des 
zweitgereihten Bieters zum Bill igslbieter betrug rd. 1 3,99 Mio. EUR 
(rd. 26 %). 

(2) Im AufkJärungsgespräch mit dem Billigslbieter vom 6. Mai 2009 
hielt die ÖBB-Infrastruktur AG fest, dass die Aufgliederung der Ein­
heitspreise in den Kalkulalionsformblättem für die Preisermittlung (K7-
Blätter) lediglich in Lohn und Sonstiges und nicht in einen höheren 
Delaillierungsgrad erfolgt sei. Die ÖBB-Infraslruktur AG erinnerte 
daher den Erstbielcr, dass sie gemäß den Allgemeinen Geschäftsbe­
dingungen 16 die nicht angeführten Werte in plausibler Form aufteilen 

16 Allgemeine Geschärtsbedingungrn des ÖBB Konzerns rur Bauauflräge 11. Aus'!'chrci­

Dung Teil 2: Punkt 2. 1 1.2.2: _Sind Kalkulationsblätlt"r 7 nur teilwt'i5(". widl,'�prüdllich 
oder nicht ausn:idu:nd 3I,Jfgegiitden ausgefüllt oder fehlen sie überhaupt 50 gc:hcn 

die sich daraus ergebenden Unklarheiten zu Laslen des Auftragnehmers, das heißt der 

Auftraggeber behält sich vor, nicht angdUhne Werte in plausibler Form aufzuteilen 

oder zu ergänzen.-
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oder ergänzen konnte. was zu  beträchtlichen winschaftlichen Nachtei­
len für ihn führen könnte. Der spätere Auftragnehmer stimmte dem zu. 

(3) Die ÖBB-Infra truklur AG bewertete in ihrer Angebolsprüfung den 
vom Billigstbieler angebotenen Gesamtpreis als angemessen sowie 
plausibel zusammengesetzt und schlug am 10. Juni 2009 die Vergabe 
an den Billigstbieter vor. 

(4) In der dokumentierten Angebotsprüfung und dem Vergabevorschlag 
vom 10. Juni 2009 befasste sich die ÖBB-Infrastruktur AG nicht mit 
eventuell auftretenden Mengenmehrungen bei der Position _Mehr­
verbrauch Verpressgm- im Baulos Tiefbau 2 oder des dafür angebo­
tenen Einheitspreises. 

Der später i.Z.m. dem Mehrverbrauch an Verpressgut (TZ 1 6) bestellie 
Gutachter stellte fest, dass die ÖBB-Infrastruktur AG bereits beim ersten 
AufKlärungsgespräch am 6. Mai 2009 von derselben Problematik im 
benachbarten Baulos Kenntnis hatte. Aus der Sicht der ÖBB-InfTa­
struktur AG konnte diese Erkenntnis aufgrund des Verhandlungsver­
bots gemäß Bundesvergabegesetz nicht mehr in den Leistungsinhait 
einfließen. Als einzige Alternative zur Beauftragung sah die ÖBB­
Infrastruktur AG einen Widerruf des Verfahrens, wOvOn sie jedoch 
Abstand nahm, weil das Angebot des Billigstbieters als einziges unter 
der Kostenschätzung lag; alle anderen Angebote lagen darüber. 

(5) Mit Schlussbriefvom 1 4. Mai 2009 beauftragte die ÖBB-Infrastruk­
tur AG den Bill igstbieter mit rd. 50,51 Mio. EUR; der Auftragnehmer 
unterfertigte den Gegenschlussbrief am 20. Oktober 2009. 

Den vom RH während der Gebarungsüberprüfung aufgezeigte Umstand, 
dass das Auftragsdatum ( 1 4. Mai 2009) vor dem Ab chlu s der Ange­
botsprüfung ( 10. Juni 2009) lag und somit nicht dem tatsächlichen 
Ablauf des Vergabeverfahrens (Auftrag erst im Oktober 2009) entsprach, 
erläuterte die ÖBB-Infrastruktur AG insofern, als sie den Schlussbrief 
bereits bei der Zusammenstellung der Unterlagen in Vorbereitung der 
Vergabe datiert habe. 

lnfolge eines vor dem Bundesvergabeamt eingeleiteten Nachpri.ifungs­
verfahrens habe sie den Schlussbriefjedoch erst nach Einstellung des 
Verfahrens im Oktober 2009 versendet. Die _Weiterleitung der Ver­
gabeunterlagen" sei gemäß Laufzettel nach Abschlu s der Angebots­
prüfung am 10. Juni 2009, die Unlerrertigung des Schlussbriefes am 
19. Juni 2009 erfolgt. 
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14.2 ( I )  Die von der ÖBB-Infrastruktur AG im Aufklärungsgespräch vom 
6. Mai 2009 gegenüber dem späteren Auftragnehmer getroffene Klar­
stellung war wegen des geringen Detaillierungsgrads der Einheitspreise 
und möglicher Konsequenzen daraus - nicht angeführte Wene konnte 
die ÖBB-Infrastruktur AG in plausibler Form aufteilen oder ergänzen -
wesentlich für die Venragsabwicklung, insbesondere für die Behand­
lung von Mehrkostenforderungen. Der RH kritisiene allerdings, dass 
die ÖBB-Infrastruktur AG diese KlarsteIlung hinsichtlich des Mehr­
verbrauchs an Verpressgut nicht ausreichend umsetzte (TZ 16). 

(2) Der RH beanstandete, dass das Auftragsdarum des Schlussbriefs 
vom 14.  Mai 2009 nicht dem tatsächlichen Ablauf des Vergabever­
fahrens und der Schlussbrief damit nicht den Kriterien einer zweifels­
freien Venragsgrundlage entsprach. 

Der RH empfahl der ÖBB-Infrastruktur AG, bei der Angebotsprüfung 
und der Beauftragung alle relevanten Informationen zu berücksich­
tigen und zu dokumentieren. Die Aufträge wären darauf aufhauend 
korrekt auszufenigen. 

14.3 ( I )  Laut Stellungnahme der ÖBB-Infrastruktur AG sei die Erkennt­
nis aus dem Baulo Tiefbau I zur 1l1lzutreffenden Positionseinheit (kg 
stall Liter) für Verpressgut "icht in die Ausschreibung bzw. Vergabe 
VO" ßaulos Tiefbau 2 eingeflossen, weil ausschließlich vergaberecht­
liche Gründe dagegen sprache". 

(2) Die ÖßB-Infrastruktur AG erläll/erte in ihrer Stellungnaillne, dass 
der Scll/lIssbriej von der Ausschreibungsplattjorm AVA-Online gene­
riert werde und jellem Datum enrspreche, /IIil dem die Vergabegelleh­
migllllg ge la rIet werde. Aujgrulld des Nachprüjullgsverjahrens sei die 
Absendllllg des Sclllllssbriejs ersr im Okrober 2009 erjolgl. AllS dem 
Dall/m des GegelJscltlussbriejs sei jedoch ersichtliclt, dass der Vertrag 
er r zu diesem Zeitpunkt zlIsrande gekommen sei. 

14.4 Der RH entgegnete der ÖBB-lnfTastruktur AG, dass ein Auftrag grund­
sätzlich erst dann eneilt werden sollle, wenn alle dafür erforderlichen 
Prüfungs- und Genehmigungsschrinc abgeschlossen sind. Das Schluss­
briefdatum sollte daher nicht den Stan, sondern das Ende eines Geneh­
migungsverfahrens abbilden. 

Qualität der Ausschreibung 

15.1 ( I )  Der RH stellte für die Überprüfung der Qualität des Leistungs­
verzeichnisses die ausgeschriebenen den abgerechneten Positionen 
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des Leistungsverzeichni es gegenüber und berücksichtigte die Lei -
tungsveränderungen aus den Mehr- und M indermassen sowie aus den 
Zusatzauf!rägen. 

Tabelle 9: Analyse Leistungsverzeichnis Tiefbau 2 

Positionen iusgeschrieben 

davon 

abgerechnet 

nicht abgerechnet 

LentungsVfr6nderungen 

Auftragssumme 

Anzahl 

2.700 

2.100 

600 

in Mio. EUR 

50,51 

abzüglich Summe der Beträge der nicht abgerechneten Positionen 

zuzüglich Saldo aus Massenmehrungen und -minderungen 

zuzüglich Zusatzaufträge 

- 3,60 

0,43 

3,01 

4,59 zuzüglich Preisgleitung 

S- IO. TeIRdI.H •• 

QueUen: OSB-Infrastruktur AG; RH 

Bund 2015/ 1 6  

54.'" 

Von 2.700 ausgeschriebenen Positionen des Leistungsverzeichnisses 
wurden 2. \00 (rd. 78 'Ib) ausgeftihn und verrechnet. Die 600 nicht 
ausgefühnen und verrechneten Positionen repräsentienen einen Wen 
von rd. 3.60 Mio. EUR (rd. 7 'Ib) der Auftragssumme. 

Einer Auflragssumme von rd. 50.5\ Mio. EUR stand eine Summe der 
60. Teilrechnung (Stand der Abrechnung während der Gebarungs­
überprüfung an On und Stelle) von rd. 54.94 Mio. EUR ink.l. Preis­
gleitung gegenüber; das entsprach einer Steigerung von rd. 9 'Ib. Der 
Saldo aus Massenmehrungen bzw. -minderungen betrug insgesamt 
rd. 0.43 Mio. EUR. Es wurden drei Zusatzaufträge im Umfang von 
rd. 3.01 Mio. EUR bzw. rd. 6 'lb  der Auftragssumme verrechnet. 

(2) Neben den drei Zusatzaufträgen bearbeitete die ÖBB-Infrastruk­
tur AG zur Zeit der Gebarungsüberprüfung noch weitere Mehrkosten­
forderungen. Insgesamt lagen 95 Mehrkostenforderungen mit einer 
Summe von rd. \ 6,43 Mio. EUR zum 1 3. November 20\4 vor. Die 
ÖBB-Infrastruktur AG rechnete daftir mit einer Abrechnung summe 
von rd. 9,52 Mio. EUR (davon rd. 500.000 EUR für offene Mehrkos­
tenforderungen). 
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(3) Die erwanete Abrechnung der Ge amtleistung lag mit 3D. Septem­
ber 2014 bei rd. 52,02 Mio. EUR (ohne Preisgleitung). 

(4) Die Önliche Bauaufsichl war nichl in die Ausschreibungsprüfung 
eingebunden, weil deren Beauftragung erst nach Versendung der Aus­
schreibung der Bauarbeiten erfolgte. 

(5) Die ÖBB-Infrastruklur AG sleille wegen der Qualitälsmängel im Leis­
lungsverzeichnis - Abweichungen hinsichllieh Inhahs und Umfangs 
des Leistungsverzeichnisse von der Au flihrung bzw. Abrechnung -
keine Rückforderungen an die Planer. 

15.2 Nach Ansicht des RH wiesen die in zahlreichen Fällen als Begründung 
im Quanalsberichl der Önlichen Bauaufsicht zur 60. Teilrechnung flir 
die Mengenänderungen angeflihnen Mengenunterdeckungen im Leis­
tungsverzeichnis. die hohe Anzahl von 600 nichl ausgeflihnen und 
verrechnelen Positionen und die Zusatzaufträge von rd. 3,01 Mio. EUR 
bzw. rd. 6 % der Aufuagssumme darauf hin. dass bei der Planung bzw. 
Erstellung des Leistungsverzeichnisses Mängel aufgetrelen waren. 

Der RII krilisiene weilers die späte Beauftragung der Önl ichen Bau­
auf ichl. wodurch sie nichl in die Ausschreibungsprüfung eingebun­
den werden konnte. 

Der RH stellte krilisch fest, dass die ÖBB-Infrastruktur AG auf eine 
rechlliche Beuneilung der Möglichkeiten für Regress- und Rückfor­
derungen gegenüber dem Planer wegen der Mengenrnehrungen und 
der Qualilälsmängel (auch i.Z.m. den in TZ 16 und TZ 1 7  angeflihnen 
Mängeln) verzichtete. 

Der RH empfahl der ÖBB-Infrastruktur AG, wegen der Qualitälsmän­
gel im Leistungsverzeichnis zum Tiefbau 2 enlsprechende Rückforde­
rungen gegenüber dem Planer zu prüfen. 

Weiters empfahl er der ÖBB-Infrastruktur AG. die Önliche Bauaufsicht 
in die Ausschreibungsprüfung miteinzubeziehen und sämtliche mil der 
Überprüfung Befassten zu verpnichten. die Ausschreibungsreife mit 
ihrer Unterschrift zu bestätigen. Dadurch wären mögliche Haftungs­
ansprüche bei Fehlleistungen leichter durchzusetzen und die Sensibi­
liläl der beteiligten Personen gestärkt. 

15.3 (1) Laul Slellullgllahme der ÖBB-Jllfraslruklur AG seieIl sowohl für 
die Eillreich- al auch für die Ausschreibullgsplanullg den üblicheIl 
bzw. venrclbarell ErJordenrissell und der lIolwendigcn A ufrecluerhal­
lung des laufelldclI Betriebs elllsprechende Erkundungen des Bestands 
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veranlasst wordell. AuJgrund der ErkundungstieJe und der dem Pro­
jekt innewohnenden Bestandsrisiken sei auell bei guter Vorbereitung 
eine exakte Enllilliung der Mengen nicht möglich gewe eIl. 

Vor allem sei in der A usführung im Bereich der Baugrubensicherung 
auJ die angetroffenen Verllältllisse, resultierend aus Baumaßllahmen 
der letzteIl 1 50 Jahre, zu reagierell gewesen. Der Kritik des RH könlle 
somit in dieser generellen Form IIicht geJolgt werden, weil wesen/liehe 
A npassungeIl im Leistungsverzeiclllli den Be tands- und Baugrund­
ri ikell geselwlder seietl. Ein konkreter Nachteil durch Abweichungen 
illJolge von Mellgenverschiebungell sei für die ÖBB-IIIJrastruktur AG 
IIicht erkennbar. Die voraussichtliche Abreellllungssumme liege unter 
deli prognostizierten Planko /eil (Auftragssumme plu Ansätze für 
Risiken;' 

(2) Betreffend der Einbindung der Örtlicllell BauauJsicht merkte die 
ÖBB-Irtjrastruktur AG all, dass eine qualitativ ltoellwertige Ausschrei­
bungsunterlage und ein optimaler Bauvertrag Ziel und maßgebender 
ErJolgsJaktor des Prozesses der Besellaffullg /Ion BauleistungeIl seiell. 
Deshalb seien auch Abstimmungen der Au seltreibungsullterlagen zwi­
schen dem Ersteller der Unterlagen, der Projektleitung, deli FachreJe­
raten sowie der Beschaffullg abteilung vorgesehen. 

Im gegenständlichen Fall seieIl auJgrulld des UmJallgs die LeislUII­
gen für die Örtlielle Bauaufsicht in eillem VerhandluIIgsverJahren mit 
öffentlicher Bekann/machullg ausgeschrieben worden, das erst nach 
der abschließelIden Besprechung (Dezember 200B) für die A usschrei­
bung des Bauloses Tiejbau 2 endete ( chlussbrieJ am 27. Mai 2009 
l'ersalldt). Damit hälle die Eillbezidlung der Örtliellell BauauJsicht in 
die A usscltreibungsprüJung eille Verschiebullg der A usschreibung und 
damit des Baubeginns bewirkt. 

Die derzeit gültigeIl Prozesse und Verfaltren allweisullgen des Manage­
mentsystems der ÖBB-Irtjrastruktur AG würdell bei besollders kom­
plexell Ausschreibullgell die Einbeziehung VOll exterl/en Faellexperten 
für ein begleitelldes Review vorsehen. Diese A uJgabe könne bei vor­
liegender Beauftragung auch durch die Örtlielle Bauaufi icht wahrge­
nommen werden. 

15.4 ( 1 )  Dcr RH entgegnete der ÖBB-Infrastruktur AG. dass eine Fest te1-
lungen den Umfang der Abweichungen und die eindeutigen Fehler in 
der Ausschreibung, wie z.B. der hohen Anzahl von 600 nicht ausge­
fUhrten und verrechneten Positionen sowie der unter TZ 1 6  kritisier­
ten Problematik LZ.m. dem Mehrverbrauch an Verpressgut (Mehrkos­
ten von rd. 5,46 Mio. EUR in besondere durch die falsche Einheit - kg 
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anstan Liter - verbunden mit unterschiedlichen Preisen - 0.07 EUR zu 
2,21  EUR - je kg Verpressgut im leistungsverzeichnis). betrafen. Auch 
ist es kein Qualitätskriterium eines leistungsverzeichnisses. wenn die 
Vorsorgen ftir Risiken au der Kostenplanung im Zuge der Baureali­
sierung aufgebraucht werden. 

(2) Der RH betonte gegenüber der ÖBB-Infra truktur AG, dass bei Ein­
beziehung von externen Fachexpenen. wie der Önlichen Bauaufsicht, 
bei komplexen Ausschreibungen sicherzustellen ist. dass die Vergaben 
der verschiedenen leistungen so aufeinander abgestimmt sind. dass die 
zeitgerechte Einbeziehung der externen Fachexpenen erfolgen kann. 

Mehrverbrauch Verpressgut 

16.1 ( I )  laU! Auftrags-leistungsverzeichnis vom 1 2. Oktober 2009 musste 
der Auftragnehmer je laufmeter KJeinrammpfahl ' 1  50 kg an Verpress­
gU! einrechnen. Für den die 50 kg übersteigenden Mehrverbrauch an 
Verpressgut war eine Menge von 5.000 kg geplant. Der Auftragnehmer 
war daftir mit einem Einheitspreis von 2,21 EUR/kg beauftragt. laUI 
Preisspiegel bot er diesen Einheitspreis im Vergleich mit den Mitbietem 
am höchsten (mit rund dem Fünffachen des günstigsten Angebots) an. 

Tabelle 10: Vergleich Positionspreis Mehrverbrauch Verpressgut 

Bieter 

Auftragnehmer 

Zweitgereihter Bieter 

Drittgereihter Bieter 

Viertgereihter Bieter 

Fünftgereihter Bieter 

QueUen: OBB-Infrastruktur AG: RH 

340 

Menge Mehrverbrauch an Verpressgut Differenz zu Auftragnehmer 

in kg Einheitspreis Positionspreis in EUR in " in EUR/kg in EUR 

5.000 2,21 11.050 

5.000 2,14 10.700 350 3,2 

5.000 0,44 2.200 8.850 80,1 

5.000 1,36 6.800 4.250 38,5 

5.000 0,42 2.100 8.950 81,0 

(2) Mit  der 60. Teilrechnung vergütete die ÖBB-Infrastruktur AG dem 
Auftragnehmer rd. 4.33 Mio. kg Verpressgut zum Positionsprei von 
rd. 5,46 Mio. EUR. Das entsprach einer rd. 866-fachen Mengenrneh­
rung zur ausgeschriebenen Menge von 5.000 kg und einer 494-fachen 
Mehrung zum beauftragten Positionspreis von rd. 1 1 .000 EUR. Die 
wicht igsten Ereignisse mit dem .Mehrverbrauch Verprcssgut" sind in 
nachfolgender Tabelle dargestellt: 

1 7  D�r Klc:inrammpfahl ist �in Pfahl aus duk.tih:n GusSfIS('nrohrt'n. 
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Tabelle 11: Ereignisse im Zusammenhang mit dem "Mehrverbrauch Verpressgut" 

D�tum 

15. April 2010 

19. April 2010 

31. Mai 2010 

24. November 2010 

2. Mai 2011 

26. Juni 2011 

Ereignis 

Eintrag ins Baubuch durch Auftragnehmer über erhebliche Überschreitung beim 
,Mehrverbrauch Verpressgut' 

Verweis ÖBB-Infrastruktur AG im Baubuch auf die Allgemeinen Geschäfts­
bedingungen (wegen geringen Oetaillierungsgrads der Einheitspreise Aufteilung 
oder Ergänzung der angeführten Werte in plausibler Form nicht möglich) 

Geotechniker (beauftragt durch ÖBB-Infrastruktur AG); ein Preis von 0,15 EUR/l bis 
0,30 EUR/l Mehrverbrauch an Verpressgut marktüblich, umgerechnet 0,07 EUR/kg 
bis 0,13 EUR/kg 

Zivilingenieur (beauftragt durch ÖBB-Infrastruktur AG); Berechnung unter Heran­
ziehung weiterer Positionenl aus dem Angebot des Auftragnehmers und Berück­
sichtigung der erwarteten Abrechnungsmenge von 4,75 Mio. kg eines Einheits­
preises von 0,43 EUR/kg für den ,Mehrverbrauch Verpressgut'; (Bei ,richtigen 
Ausschreibungsmengen" wäre ein Wert unter 0,40 EUR/kg angemessen.) Fest­
stellung, dass Einheitspreis lediglich in Lohn und Sonstiges aufgeteilt 

Gutachten Auftragnehmer 

ÖBB-Infrastruktur AG und Auftragnehmer beauftragen gemeinsamen Gutachter. 

Gemeinsamer Gutachter erachtet Einheitspreis von 1,26 EUR/kg als angemessen; 
Empfehlung keine Regressforderungen gegenüber den Planern wegen zu geringer 
Erfolgsaussichten 

1 Ankerverpressung und Nachverpressgut 

QueUen: OSS-Infrastruktur AG; RH 

B u n d  2015/ 1 6  

(J) Die ÖBB-Inrrastruktur AG beauftragte den Auftragnehmer des Haupt­
auftrags mit Schlussbrier vom 6. Februar 201 2 mit der Position .Mehr­
verbrauch Verpressgut MKF6 I ·  zum Einheitspreis von 1 .26 EUR/kg. 

(4) Die ÖBB-Infrastrukrur AG anerkannte den Einheitspreis von 
1 ,26 EUR/kg aus rolgenden Gründen: 

- Die zu geringe Ausschreibungsmenge von 5.000 kg war aur einen 
Au schreibungsfehler bei der angegebenen Einheit (kg statt Liter) 
und auf den inhomogenen Baugrund 18 zurückzufUhren. 

- Die Erkenntnisse über die Problematik de Mehrverbrauchs an Ver­
pre sgut im benachbanen Baulos flossen aufgrund des späten Erkcn­
nens (6. Mai 2009. nach der Angebotseröffnung am 1 6. April 2009) 
und wegen des Verhandlungsverbots gemäß Bundesvergabegesctz 
nicht mehr in die Ausschreibung des Tiefbau 2 ein. 

11 Sa)zburgtr 5«(on 
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- Der Angebolsvorsprung des Auftragnehmers von insgesamt 
rd. 1 3,99 Mio. EUR zum zwcitgereihten Bieter war verhältnismä­
ßig groß. 

- Das Risiko einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit dem Auftrag­
nehmer, um den Einheitspreis von 2,21 EURjkg auf rd. 0,40 EURj 
kg zu reduzieren, war zu groß, insbesondere unter dem Ge ichlS­
punkt, dass man eventuell den beauftragten Einheitspreis von 
2,21 EURjkg rur die Gesamlmenge und damit einen Positionspreis 
von rd. 9,57 Mio. EUR anstatt rd. 5,46 Mio. EUR hätte zahlen müs­
sen. 

(5) Die ÖBB-Infrastruktur AG sah trolz des Vorliegens eines Ausschrei­
bungsfehlers sowohl vOn einer Regressforderung wegen der Preisstei­
gerung - der Empfehlung des gemeinsam beauftragten Gutachters fol­
gend - als auch von einer Rückforderung wegen der Qualitätsmängel 
im Leistungsverzeichnis gegenüber dem Planer ab. 

(6) Die Rechtsabteilung der ÖBB-Infrastruktur AG war nicht mit der 
Problematik befasst. 

(7) Eine der drei Grundpositionen zum Mehrverbrauch an Verpress­
gul sah eine Menge von 10.800 m _Fertigpfahle rammen in Tiefen­
slufe 20 m bis 30 m- zum Einheitspreis von 3,32 EURjm vOr. Inkludiert 
waren 50 kg Verpressgul je MeIer und eine Reihe weiterer Lei tungen, 
wie Führen der Rammprotokolle, Ablängen der Pfahle, Kuppeln der 
Pfahle und Verpressschläuche. Dieser Einheitspreis hätte nach Berech­
nung des RH ohne kalkulatorische Berücksichtigung aller anderen Leis­
tungsinhalte dieser Position je kg Verpressgut einem Preis von ledig­
lich 0,07 EUR entsprochen. 

16.2 ( I )  Der RH hielt kritisch fest, dass sich die Menge an Mehrverbrauch Ver­
pressgut in außergewöhnlich hohem Ausmaß (um rd. das 866-Fache) 
vervielFachte (ausgeschrieben 5.000 kg, ausgeführt rd. 4 ,33 Mio. kg). 
Der Preis dieser Position von rd. 5.46 Mio. EUR entsprach einem Anteil 
von rd. 1 1  <\b der mit der 60. Teilrechnung geforderten Gesamtsumme 
von rd. 50, 1 7  Mio. EUR. 

Der RH empfahl der ÖBB-Infraslruktur AG. die Qualitätssicherung 
bei der Textierung von Positionen und der Fesllegung VOn Mengen in  
ihren Leistungsverzeichnissen zu verbessern. Besondere Aufmerksam­
keit wäre dabei auf geringe Ausschreibungsmengen zu legen, weil diese 
erfahrungsgemäß häufig zu spekulativen Ansätzen führen. 

Bu nd 2015/16  
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(2) Der R H  beuneilte den als Kompromisslösung zwischen der ÖBB­
Infrastruktur AG und dem Auftragnehmer flir den Tiefbau 2 verein­
banen Einheitspreis von 1 ,26 EUR/kg als nicht optimal, insbeson­
dere weil der Einheitspreis des Auftragnehmers für die Grundposition 
.Fenigpfahle rammen in Tiefenstufe 20 m bis 30 m· mit höchstens 
0,07 EUR/kg deutlich darunter lag. Auch die vom beauftragten Geo­
techniker bzw. Zivilingenieur als angemessen beuneihen Einheitspreise 
lagen mit 0,07 EUR/kg bis 0, ) )  EUR/kg bzw. 0,43 EUR/kg ebenfalls 
wesentlich unter dem vereinbanen Einheitspreis. 

Auch unter Berücksichtigung des AngebolSvorsprungs des Auftrag­
nehmers von rd. 1 3,99 Mio. EUR für die Ge amt leistung des Tief­
baus 2 zum zweilgereihten Bieter und der Risiken einer eventuellen 
gerichtlichen Auseinandersetzung beuneihe der RH das erzielte Ergeb­
nis - rund das Dreifache des marktüblichen Einheitspreises - als nicht 
zu friedensteI lend. 

Der RH empfahl derÖBB-lnfrastruktur AG, Vereinbarungen mit Auftrag­
nehmern über deranig strillige und umfangreiche Aufuagsänderungen 
(rd. I I 'Ib der gefordenen GesamlSumme von rd. 50, I 7 Mio. EUR), wie 
beim Baulos Tiefbau 2 flir den Mehrverbrauch Verpressgut, rechtlich 
sorgfallig - unter Beiziehung der eigenen Rechtsabteilung - zu beur­
teilen. 

(3) Der RH kritisiene die ÖBB-Infrastruktur AG. weil sie Bestimmungen 
der Allgemeinen GeschäflSbedingungen - bei Unklarheiten aus einer 
nicht ausreichend aufgegliedenen Kalkulation behält sich der Auf­
traggeber vor, nicht angeflihne Wene in plausibler Form aufzuteilen 
oder zu ergänzen - nicht konsequent umsetzte. Dies, obwohl der von 
der ÖBB-Infrastruktur AG allein beauftragte Zivilingenieur aufzeigte, 
dass die Kalkulation nicht ausreichend aufgeglieden war und er einen 
Einheit preis von rd. 0,43 EUR/kg als .marktüblichen- ansah. 

Er empfahl der ÖBB-Infrastruktur AG, bei der Venragsabwicklung auf 
die Einhaltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu bestehen. 

(4) Der RH kritisiene die ÖBB-Infrastruktur AG, weil sie auf eine recht­
liche Beuneilung der Möglichkeiten für Regress- und Rückforderungen 
gegenüber dem Planer wegen der Mengenrnehrungen und der Quali­
tätsmängel im Leistungsverzeichnis verzichtete. 

Der RH empfahl der ÖBB-Infrastruktur AG, eventuelle Regress- bzw. 
Rückforderungen gegenüber dem Planer beim Baulos Tiefbau 2, wegen 
der Mengenrnehrungen und der QualitälSmängel, von der eigenen 
Rechtsabteilung beuneilen zu lassen (siehe auch TZ 1 5). 
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16.3 ( I )  Laut Stellungnahme der ÖBB-InJrastrukrur AG habe sie die VO/ll 

RH angestellte Rechnung bereits in den Verhandlungen mit dem AuJ­
tragnehmer vorgebracht. Jedoch sei unstrillig gewesen, dass die Posi­
tion "Mehrverbrauch Verpressgut" flr die Überschreitung der Verpress­
gutmenge vorgesehen war und daher jene Position darstellte. von der 
gnllldsätz/ich vertragskonJorm abzuleiten sei. 

Die ÖBB-ltrJrastruktur AG lrabe den neuen Einheitspreis in Abwägung 
der Einheitsprei e im Wellbewerb, der Kostensdrätzung, des Nachbar­
bauloses und den sonstigen vergleichbaren Positionen im Vertrag leis­
tungsverzeidrnis (insbesondere die PJahlpositionen sowie die Ver­
presspositionen der Anker) sowie den wirtschaftlichen und leitlichen 
Begleitumständen emrillell. 

Bei korrekter Beuidrnung in der Grundposition (Liter anstall kg) sei 
im Baulos Tiejbau 2 wie im Baulos Tiejbau I (bei i/ll Projektgebiet 
anlunehmender gleichbleibender Menge Verpressgut) auch keine Mehr­
menge erforderlich gewesen. AuJgrund der angetroffenen Bodenverhält­
nisse sei jedoch im Baulos Tiejbau 2je LauJmeter PJahl eine Verpre -
menge von ca. 1 50 kg - 1 60 kg erforderlich gewe en. Somit sei auch 
bei korrekter Angabe der in der Grundposition enthaltenen Verpress" 
menge eine er/reblidre Mengenmehrung eingetreten. 

(2) Im Wesentlidren habe bei dieser MehrkostenJorderung die Frage­
teilung in technischer Hinsicht darin bestanden, wie weit ein ande­

rer Einheitspreis kalkulatorisch aus der dafor vorgesehenen Position 
"Mehrverbraudr Verpressgut "  abgeleitet werden könne. Die Einbezie­
hung der Redrtsabteilung sei nicht veranlasst worden. weil durcIr die 
ÖBB-intern eingebrachte Expertise sowie die beauftragten Gutachter 
keine RedllsJragen offen geblieben seien. Die Frage. zu weIdrem Ergeb­
nis eine geridlllic1re Auseinandersetzrlllg bei der Anpassung de Ein­
heirspreises auJgrund der Mehrmenge gekommen wäre, hälle auc1r die 
Redllsabteilrlllg nidll beantworten können. 

(3) Die ÖBB-Injrastrukrur AG flhrte in ihrer StellU/rgnahme weiters 
aus, da der Planer alle Möglichkeiten, z.8. durch Optimierung der 
PJahllängen, gesetzt habe, um die Mehrkosten 0 gering wie möglich 
zu Iwlten. Die bezüglich habe der Planer auch entsprechende Me/Ir­
aufwendungen gehabt, die der ÖBB-InJrastruktur AG nic111 in Rech­
nung geste/lt worden seien. Unter anderem seien Orm gegenüber aus 
diesem Grund keine Regress- bzw. Rücliforderungen gestellt rvorden. 

Bund 2015/ 1 6  
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16.4 ( I )  Der R H  entgegncte der ÖBB-Infrastruktur AG. dass der von i h r  in 
Abwägung der angeflihnen Argumente mit dem Auftragnehmer ver­
einbane Einheitspreis von 1 .26 EUR/kg deutlich über den vom Geo­
techniker bzw. vom Zivil ingenieur als angemessen und marktüblich 
beunciltcn Einhcit prei en mit Om EUR/kg bis 0, 1 3  EUR/kg bzw. 
0,43 EUR/kg lag. 

Der RH wiederholte deshalb seine Kritik, dass die ÖBB-Infrastruk­
tur AG die Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
- bei Unklarheiten aus einer nicht ausreichend aufgegliedenen Kal­
kulation behält sich der Auftraggeber vor, nicht angeflihne Wene in 
plausibler Form aufzuteilen oder zu ergänzen - nicht kon equent 
umsetzte. 

(2) Der RH bctontc gegcnüber der ÖBB-Infrastruktur AG, dass bei der­
anigen komplexen rechtlichen Fragestellungen mit Auswirkungen von 
rd. 5,46 Mio. EUR bzw. rd. 1 1  % der Gesamtsumme die eigene Rechts­
abteilung jedenfalls einzubeziehen wäre. 

(3) Im Hinblick auf die dargelegten gravierenden Kostenfolgen und die 
Eindeutigkeit des Ausschreibungsfehlers erachtete der RH die Berück­
sichtigung allfalliger Mehraufwendungen des Planers als Argument flir 
den Verzicht auf Regress- bzw. Rückforderungen flir problemati eh. 

Mengenrnehrung .Spundbohlen verloren· 

1 7 . 1  ( I )  Bei der Po ition .Spundbohlen l9 verloren, S235, 801 - 1 200· ver­
vielfachte sich die Menge um das rd. I D-Fache. 

Die ÖBB-Infrastruktur AG beauftragte eine Menge von 24 ml mit 
einem Einheitspreis von 74,03 EUR/m2• Mit der 60. Teilrechnung ver­
gütete die ÖBB-Infrastruktur AG dem Auftragnehmer eine Menge von 
rd. 3.200 m2. Der Positionspreis erhöhte sich bis zur 60. Teilrechnung 
von rd. 1 .800 EUR auf rd. 240.000 EUR. Die Mengenrnehrung wurde 
mit einer zu geringen Menge im vom Planer erstellten Leistungsver­
zeichnis und einer Verschiebung der gesamten benachbancn Position 

19 Spundwand: Aus pundbohlcn (Einzclclcmcnt einer Spundwandl bcstchcndr durchge­

hende Wand. Das durchgehende Gdügc wird bei Stahlspundwllndtn durch rint Ver­

hakung dcr SchlösscT (hakenrnrmige Ausbildung der SpundbohlrnlängsSt'ilcnl, durt"h 

Ubcrlappung dcr Längsnlhrungcn oder mith�ls sJ}(ziclien Schlossprorllen und bei Holz­

spundwänden durt'h Nut und Ftder erzklt. (ObtmdorfcT. Jod!. Handwöncrbuch der 

Sauwirtschaft (2009) S. 21 8) Ocr AnwendungsM�i('h umrasst u.a. Baugrubtnumsrhhe­

Bungen. urt'rt'lnrassungt'n. Grundung�n. Brikkt'nwidt'rlagt'r. UirmxhuILw!indt'. Ot'po­

ni�· und A1llaslt'nt'inkap�lungt'n sowie HochwasRl'S('hutzw!indt'. O'hysSC'nKrupp Gfr 

Baul('('hnik Gmbll. Spundwand-Handbuch; Bert'Chnung 12001) S. 1 ) 
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_5pundbohlen verloren. 5235. 401 -800" mit einem Einheitspreis von 
53.59 EUR/m2 (rd. 1 46.000 EUR beauftragt. 0 EUR abgerechnet) hin 
zu dieser Position begründet. 

17.2 Der RH wies kritisch auf das besondere Ausmaß der Mengenvervielfa­
chung (rd. 1 33-Fache) und die Erhöhung der Abrechnungssumme bei 
der Position _5pundbohlen verloren" um mehr als 230.000 EUR hin. 
Gründe d.fUr waren die Mengenunterdeckung im Leistungsverzeich­
nis und die Verschiebung der gesamten Menge aus der benachbanen 
Position hin zu dieser Position. 

Der RH wiederholte seine Empfehlung von TZ 1 6  an die ÖBB-Infra­
struktur AG. wonach die Qualitätssicherung bei der Textierung von 
Posit ionen und der Fesllegung von Mengen in den Leistungsverzeich­
nissen zu verbessern wäre. Besondere Aufmerksamkeit wäre dabei auf 
geringe Ausschreibungsmengen zu legen. weil diese erfahrungsgemäß 
häufIg zu spekulativen Ansätzen fUhren. 

Weiters bekräftigte der RH seine Empfehlung an die ÖBB-Infrastruk­
tur AG rrz 16). wegen der Qual itälsmängel im Leistungsverzeichnis 
ent prechende Rückforderungen gegenüber dem Planer zu prüfen. 

17.3 Laut tellungnahme der ÖBB-Injrastruktur AG sei die angesprochene 
Position wr Absicherullg des städtischeIl Hauptkanals währelld der 
Bauherstellullg des Brockenbauwerks erforderlich gewesen. Seitens 
der ÖBB-IIIJrastruktur AG seien fir die Ausschreibungsplanullg die 
üblicheIl bZ/lI. deli venretbaren Erfordernissen elltspreChelldell ulld unter 
laujendem Straßenbetrieb möglichen Erkulldungen des Bestalld ver­
alliasst wordell. Die Bemessullg sei ill der A usschreibullgsplallu llg a uJ 
Basis der Erkundung sowie der Bestandspläne erJolgt. Die vorgeJulldelle 
Situatioll habe aber letztlich ein höheres Widerstandsmoment10 fir die 
Spundwällde erforden. Die Kalkulation der Spulldwände sei gemäß 
K7-Blättern proponional zum Stahlgewicht erfolgt. eine Kostellerhö­
hung aus diesem Titel sei daher nicht gegeben. 

111 der gegenställdlichen Leistungsgruppe ergebe sich eille Erllöhullg der 
Positioncol .spulldwand verloren" VOll 427.000 EUR auJ568.000 EUR 
(rd. J] %). Über das ge amte Leistungsverzeichllis ergebe sich bei einer 
beauftragten Summe fir verlorelle Spundwällde 1'011 J . 4 5  Mio. EUR 
eille Abweichung VOll 12 .000 EUR. 

10 Das Widerstandsmoment ist das g<,brauchlich(' Maß. mit dem drr Widcßtand bö"llmmt 

Wird. der von ('intm Körptr tx-i bckannlC'm QucT'iC'hnitl einer bcnennbartn Belastung 

('nlgt'g('n�t21 wird. (http://www.maschinenbau-wimn.de/sknptJ/m((.hanik/festigkcl15-

Ithrd I )  l-widefSlandsmomenl: 5. Oktober 2015) 
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17.4 Der R H  wies gegenüber der ÖBB-Infra truktur AG erneut darauf hin. 
dass die Qualitäts icherung bei der Textierung von Positionen und der 
Fe tlegung von Mengen in den Leistungsverzeichnissen wegen den 
Abweichungen der Mengen einzelner Positionen - Mengenverviel­
fachung um das rd. I J J-Fache - innerhalb der Leistungsgruppen zu 
verbe sern wäre. 

Mengenminderung _Kleinrammpfahle" 

18. 1 ( I )  Die Anzahl der gel iefenen und eingebauten Kleinrammpfahle sowie 
deren insgesamt gerammte Länge verringene sich wegen der tech­
nischen Optimierung der Tiefgründung LZ.m. den ungünstigeren Bau­
grundeigenschaften auf rd. 40 <\b der ausgeschriebenen Mengen. Die 
Summe der Posit ionspreise des Auftragnehmers fUr diese Leistungen 
reduziene ich dadurch von rd. 990.000 EUR auf rd. 390.000 EUR um 
rd. 600.000 EUR (um rd. 60 <\b). Der Auftragnehmer bot die Leistun­
gen halb 0 teuer wie der zweitgereihte Bieter an (0,99 Mio. EUR zu 
2,02 Mio. EUR). 

(2) Der Reduzierung der Anzahl der eingebauten Kleinrammpfahle 
und de Preises von rd. 600.000 EUR stand die Mengenmehrung beim 
"Mehrverbrauch Verpressgut" rrz 1 6) in der Höhe von rd. 5,46 Mio. EUR 
11. 60. Teilrechnung entgegen. 

18.2 Der RH stellte kritisch fest, dass die Änderungen der Ausführung bei 
der Tiefgründung - Erhöhung der Menge Verpressgut, Reduzierung 
der Anzahl an Kleinrammpfahlen - zwar zu einer Kostenreduktion bei 
den Kleinrammpfahlen von rd. 600.000 EUR ruhne, der Mehrverbrauch 
an Verpressgut jedoch einen Mehraufwand von rd. 5.46 Mio. EUR ver­
ursachte. Der Auftragnehmer konnte seinen Aufwand bei den Klein­
rammpfahlen, die er im Vergleich zum zweitgereihten Bieter halb so 
teuer angeboten haue. reduzieren und beim Mehrverbrauch Verpress­
gut einen überhöhten Einheitspreis (TZ 1 6) abrechnen. 

18.3 Die Ö88-ln!rastruktur AG teilte in ihrer Stellungna/rme mit, dass 
entsprechend den Stellungna/rmen des Geoteeillrikers und des Planer 
eine Reduktion des Verpressguts durch eine Erhöhung der Anzahl der 
Pfähle ausfiihrungsbedingt nielrr möglich gewesen sei. Eine Er/rö/rung 
der Anzahl der Pfä/r/e härre auch eine weitere Erhöhung des Verpress­
guts verursachr. Die Reduktion der Anzahl der Pfä/rle habe eine tech­
nische und wirtselraftlielre Optimierung erreicht. 

Hinsichtlich der ErrnirrlU/rg des Einheitspreises fiir das Verpressgut 
verwies die Ö88-lnfrastruktur AG auf i/rre Stellungnahme zu TZ 1 6. 
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18.4 Der RH wics gegenüber der ÖBB-InfraslTUktur AG darauf hin, dass 
er keine Erhöhung der Anzahl der Pfahle empfohlen halte. Vielmehr 
wies er kritisch auf den Umstand hin, dass die Änderungen der Aus­
flihrung bei der Tiefgründung zwar zu einer Kostenreduktion bei den 
Kleinrammpfahlen von rd. 600.000 EHR flihne. der Mehrverbrauch an 
Verpressgul jedoch einen Mehraufwand von rd. 5,46 Mio. EUR verur­
achtc. 

Abrechnungsvereinbarungen 

19.1 ( I )  Laut inrernen Regelungen der ÖBB-Infrastruktur AG solltcn Abrech­
nungsvereinbarungen dazu dienen. geringfligige Änderungen von aus­
geschriebenen Leistungen auf einfachem Weg abzuklären. Abrech­
nungsvereinbarungen bis zu einem Wert von 60.000 EUR waren 
vom Projektieiter zu genehmigen; Beträge darüber vom zuständigen 
Geschäftsbereichsleiter. Die Richtlinie legte auch fest, dass Abrech­
nungsvereinbarungen nicht über Umrechnungsfaktoren. sondern über 
eigene besonders gekennzeichnete Positionen abzurechnen waren. 

(2) M it Stand vom 1 2. November 201 4 lagen insgesamt  67 Abrech­
nungsvereinbarungen vor. von denen die ÖBB-Infrastruktur AG 57 
anerkannt hatte. Die Summe von positiven bzw. negativen Auswir­
kungen der 57 anerkannten Abrechnungsvereinbarungen auf die 
Abrechnungssumme betrug rd. 65.000 EUR. 

(3) Während die überwiegende Anzahl von Abrechnungsvereinba­
rungen nur geringfligige Auswirkungen aufwies. belief sich die größte 
einzelne Abrechnungsvereinbarung J2 (.Wegschaffen DSV2 1-Rück­
laur') auf rd. 75.000 EUR. Diese genehmigte - obwohl sie über der 
Wertgrenze von 60.000 EHR lag - der Projektleiter und nicht der 
zuständ ige Geschäftsbereichsleiter. 

(4) Die in  Kubikmeter ausgeschriebene Position .Wegschaffen DSV­
Rücklauf" war nicht Bestandteil des Aufrrags-Leistungsverzeichnisse . 
sondern erst im zur Mehrkostenforderung 55 entwickelten Leistungs­
verzeichnis in der Obergruppe 04 (TZ 20) enthalten. Die Entsorgung 
des Materials des OSV-Rücklaufs erfolgte über Wiegescheine und 
damit über die Tonnage. Da die betreffende Position .Wegschaffen 
DSV-Rücklauf" in Kubikmeter ausgeschrieben worden war. schaffte 
die ÖBB-Infrastruktur AG mit der Abrechnungsvereinbarung 32 über 

II Dilscnstrahlvcrfahren: Ein Verfahren des Spezialtiefbaus zur Abdichrung und Verfesti­

gung des Bodens durch Einbringen einer zementhaItigen Bindemittelsuspension unter 

lIochdrud. 
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einen Umrechnungsfaktor von Tonnen auf Kubikmeter (enninelt auf 
Basis von Stichproben) nachträglich eine Grundlage zur Verrechnung. 

19.2 ( I )  Der RH beanstandete. dass die ÖBB-lnfrastruktur AG entgegen der 
internen Regelungen der Verrechnung der Position .Wegschaffen DSV­
Rücklauf'" einen Umrechnungsfaktor - von Tonnen auf Kubikmeter ­
zugrunde legte. obwohl die Abrechnung über eigene Positionen häne 
erfolgen sollen. Er bemängelte weiter.. die fehlende Genehmigung der 
Abrechnungsvereinbarung 32 durch die Geschäftsbereichsleitung. 

Der RH empfahl der ÖBB-lnfrastruktur AG. künftig ihre internen 
Regelungen einzuhalten und Abrechnungsvereinbarungen nur rur die 
Abldärung geringfügiger Änderungen zu verwenden. 

(2) Der RH kritisiene die ÖBB-lnfrastruktur AG. weil sie zwar den Preis 
und den Leistungsinhalt der Position .Wegschaffen DSV-Rücklauf'". 
die Be tandteil der Mehrkostenforderung 55 waren. mit dem Auftrag­
nehmer vereinbane. ohne jedoch einen Abrechnungsmodus festzule­
gen. Die dadurch zusätzlich notwendig gewordene Abrechnungsver­
einbarung 32  beeinträchtigte die Transparenz der Abrechnung negativ. 
weil sich der Komrollaufwand erhöhte. 

Der RH empfahl der ÖBB-lnfrastruktur AG. den Abrechnungsmo­
dus von Leistungen bereits vor deren Beauftragung festzulegen und 
zusätzliche Abrechnungsvereinbarungen bei Mehrkostenforderungen 
zu unterlassen. 

19.3 Die ÖBB-Infrastrukrur AG wies in ihrer Stellungnalrme darauJ Irin. 
dass in der MehrkostenJorderung 5 5  [ur die Position " WegsdraIfen DSV 
Rücklau} die Einheit Kubikme/er Jes/geleg/ und damit eine Abrech­
nung nach Kubikme/enr vereinbar/ worden sei. Das Volumen des Rück­
lauJs sei zullächs/ wie vorgesehen ill Kubikme/ernJes/gehal/ell wordell. 
A uJgrund der Pla/zverhäl/llisse habe sich der Auftraglle/rmer ell/schie­
deli. deli Rückla uJ ill LKW-Muldell zu sammellI. wodurch sich die 
Möglidrkei/ ergebell lrabe. zusä/zlich zur Kuba/ur auch das Gewich/ 
zu erfassell. Die Örtliche BauauJsich/ Irabe darauflrill über Eichullgs­
messungeIl eillen Umredlllungssdr/üssel rOllllell/Kubikme/er emrillel/. 
woraus sich eine exaktere Abrechllung ulld ein finanzieller Vor/eil für 
die ÖBB-Illfras/rukrur AG ergeben hällen. Aus Jonllaien Grüllden sei 
die Fe /iegullg des Umrechnungssdrlüssels als .Abrechnullgsvereinba­
rung" bezeicl",e/ worde.1. 
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Aus Sicht der ÖBB-Infrasrruktur AG sei damit Ilur eille geringfügige 
Ä nderung abgeklärt worden. Das bessere jinmlzielle Ergebnis Iwbe den 
erhöMen Kormollaufwand gerechlfenigr. Die Zustinunullg sei im Rall­
men der Vorlage der SchlussreclHlung erfolg/. 

19.4 Der RH entgegnete der ÖBB-Infrastruktur AG, dass Abklärungen der 
Rahmenbedingungen der Mehrkostenforderung 55, wie die PlalZver­
hältn isse und die daraus folgenden Konsequenlen, wie die Festlegung 
eines geeigneten Abrechnungsmodus, vor der Beauftragung erfolgen 
hätten sollen, um eine nachträgliche Abrechnungsvereinbarung zu 
vermeiden. 

Weiters entgegnete der RH der ÖBB-Infrastruktur AG, dass die Geneh­
migung einer Abrechnungsvereinbarung durch die Geschäfubereichs­
leitung grundSätzlich vor Abschluss erfolgen sollte und nicht erst nach 
Durchftihrung der Leistungen im Rahmen der Vorlage der Schluss­
rechnung, um die internen Unterschriftenregelungen einzuhalten und 
etwaige Risiken einer Fehlbeauftragung auszuschließen. 

Darstellung von Zusatzaufträgen 

20.1 ( 1 )  Die Abwicklung von Zusatzaufträgen sollte wegen der Transparenz 
der Abrechnung und Kostenverfolgung in einer eigens da ftir defmierten 
Obergruppe im Leistungsverzeichnis erfolgen. Einzelne ZUsälZliche 
Leistungspositionen waren nach technischen-inhaltlichen Kriterien 
der Obergruppe zuzuordnen. Daftir war laut den internen Regelungen 
der ÖBB-Infrastruktur AG ftir die Vertragsfortschreibung von Bauleis­
tungen im Leistungsverzeichnis die Obergruppe 98 anzulegen. 

(2) Die zur Zeit der Gebarungsüberprüfung aktuellen und geprüften 
Teilrechnungen fassten die abgerechneten Positionen des Leistungsver­
zeichnisses in den Obergruppen eins bis elf zusammen. Auch die von 
der Önlichen Bauaufsicht erstellte umfangreiche - mehr als 300 Sei­
ten - Konrrollrechnung zur 60. Teilrechnung zeigte die Obergruppen 
eins bis elf. Die Abrechnung für Leistungen aus Zusatzaufträgen war 
weder in den Teilrechnungen noch in der Kontrollrcchnung in einer 
eigenen Obergruppe 98 erfolgt. 

(3) Die ÖBB-Infrastruktur AG begründete dies mit technischen Pro­
blemen der Informationstechnologie-untcrstützten Abrechnung, die 
eine eigene Obergruppe 98 verhinden hätte. Leistungen aus ZusalZauf­
trägen rechnete die ÖBB-Infrast ruktur AG in neuen Positionen in der 
Obergruppe ähnlicher Leistungen aus dem Hauptauftrag ab. In der 
Gesamtauflistung der einzelnen Positionen waren auch die zusätz-
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lichen Positionen ersichtlich. Bei Bedarf konnten die Leistungen au 
Zusalzaufträgen als Untermenge der Teilrechnung dargestel lt werden ; 
diese Darstellung fordenc der RH in der Folge auch ein. 

20.2 Der RH kritisiene die ÖBB-Infraslruktur AG. weil sie keine eigens 
deflniene Obergruppe 9B für die Abwicklung von Zusatzauflrägen 
im Leistungsverzeichnis erstellte. Sie hielt somit ihre eigenen inter­
nen Regelungen nicht ein. Diese Form der Rechnungslegung bot kei­
nen transparenten Überblick über vergütete Leistungen getrennt nach 
Hauptauflrag und Zusalzauflrägen. Die zusätzlichen Leistungspositi­
onen waren nicht nach technischen-inhaltlichen Kriterien der eigens 
deflnienen Obergruppe zugeordnet. vielmehr vermittelte diese Dar­
stellung den Eindruck. alle Leistungen seien laut lIauptauflrag abge­
rechnet worden. 

Der RH beuneilte die mehr als 300-seitige Kontrollrechnung der Ön­
lichen Bauaufsicht als nicht zweckmäßig, weil sie Positionen au dem 
Haupt- bzw. aus ZusalZaufträgen mischte. Die auf Anforderung des 
RH erstellte getrennte Darstellung der Leistungen aus den ZusalZauf­
trägen als Untermenge der Teilrechnung. war nach Ansicht des RH 
beschränkt geeignet. eine aussagekräftige Übersicht über die Abrech­
nungsenrwicklung zu liefern. 

Der RH empfahl der ÖBB-Infraslruktur AG, ihre internen Regelungen 
betreffend die Darstellung von Zusalzauflrägen einzuhalten und eine 
eigene Leistungsgruppe für Leistungen aus ZusalZauft rägen zu erstel­
len, um eine transparente Darstellung der Abrechnung getrennt nach 
Hauptauflrag und alIni liiger Zusalzauflräge zu gewährleisten. 

20.3 Die ÖBB-lrljrastruktur AG teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass die 
Rechnungslegung nach Haupt- und Zusatzaujträgen eindeutig nach­
vollziehbar und für die Projektbeteiligten der Überblick gegeben sei. Über 
die verwendete Ausschreibungs-, Vergabe- und Abrecllllungssojtware 
sei es bei der Abrechnung möglich, die Zusatzaujträge transpareIlI dar­
zustellen. weil jeder neuen bzw. geänderten Position eine Zu atzauJ­
trags eine eigene Kennziffer zugeordnet werde, womit das geänderte 
LeistungsverzeiclJlJis ausgegeben werden könne. Bei der Abrechnung 
dieser Positionen könnten zusätzlich eingeschränkte A uswertungen 
erstellt werden. Die Projektleitung habe daher von der A nlegung einer 
eigenen Obergruppe 98 abgesehen, weil die angeführte Vorgang wei e 
da selbe Ergebnis erziele. 

20.4 Der RH betonte gegenilber der ÖBB-Infrastruktur AG erneut, dass sie 
ihre eigene Richllinie nicht eingehalten hatte. Trolz der automatisa­
tionsgestülZten Möglichkeiten, die die ÖBB-Infrastruktur AG in ihrer 
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Stellungnahme anflihne. boten die Tei l rechnung und die 300-sei­
tige Kontrollrechnung der Önl ichen Bauaufsicht keine aussagekräf­
tige Übersicht über die Abrechnungsenrwicklung. 

Der RH bekräftigte daher gegenüber der ÖBB-Infrastruktur AG eine 
Empfehlung. das ihre internen Regelungen betreffend die Darstellung 
von Zusatzaufträgen einzuhalten wären. 

Quanalsberichte 

21 . 1  ( I )  Die Önliche Bauaufsicht erstellte Quanalsberichte zur Information 
des Bauherm über das Baugeschehen. die u.a. Vergleiche zwischen den 
ausgeschriebenen. den beauft ragten und den abgerechneten Leistun­
gen (Soli-list-Vergleiche) zum Inhalt hallen. 

(2) Der zur Zeit der Gebarungsüberprüfung aktuelle Quanalsbericht 
enthielt nur teilwei e Begründungen für aufgetretene Mengenände­
rungen und Zusatzaufträge (z.B. bei der Position Tiefensondierungen 
_zu geringer Ansatz im Leistungsverzeichnis") oder Anmerkungen zum 
Abrechnungsstand (z.B . .fenig abgerechnet"). Zahlreiche. auch größere 
Mengenänderungen von mehr als 100.000 EUR (z.B. "Stahlzugglieder" 
mit einer Reduktion von rd. 200.000 EUR) blieben unkommentien. 
bzw. es beschränkte sich die Anmerkung auf "fenig abgerechnet". So 
wies auch die im Rahmen eines Zusatzauflrags abgerechnete Position 
"Mehrverbrauch Verpressgut" rrz 1 6) in Höhe von rd. 5,44 Mio. EUR 
im Quanalsbericht lediglich die Anmerkung .fenig abgerechnet" auf. 

Auf Nachfrage des RH l ieß die ÖBB-Infrastruktur AG mit Unterstüt­
zung des vom Baumanagement beauftragten Auftragnehmers eine 
zusätzliche Auswenung "Mengen-/Preisevidenz" zur 60. Teilrech­
nung erstellen. Die Auswenung enthielt zwar durchgängig Begrün­
dungen der Mengenänderungen. sie war jedoch nicht vollständig. So 
war b pw. die Position "Mehrverbrauch Verpressgut" mit einer Posi­
tions- und Differenzsumme zum Leistungsverzcichnis des Hauptauf­
trags von rd. 5,44 Mio. EUR nicht enthalten. 

(3) Die in der tabellarischen Darstellung des Quanalsberichts enthal­
tenen opti ehen Kennzeichnungen waren nicht erläuten. Erst auf Nach­
frage des RH während der Gebarungsüberprüfung an On und Stelle 
erstellte die ÖBB-Infrastruktur AG eine Legende zur Erläuterung der 
Kennzeichnungen i m Quanalsberichl. 
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21 . 2  Der RH beuneilte den Quanalsbericht der Önlichen Bauaufsicht (Ende 
September 201 4) als nicht geeignet. um einen ausreichenden Über­
blick über die Entwicklung der ausgeschriebenen, beauftragten und 
abgerechneten Lei tungen zu vermitteln. Der Quanalsbericht enthielt 
nur teilweise Begründungen für aufgetretene Mengenänderungen und 
Zusatzaufträge und zahlreiche, auch größere Mengenänderungen von 
mehr als 100.000 EUR. blieben unkommentien. Eine auf Nachfrage des 
RH erstellte zusätzliche Auswenung zur 60. Teilrechnung war unvoll­
ständig und konnte deshalb die Mängel des QuanalsberichlS nicht voll­
ständig ausräumen. 

Der RH empfahl der ÖBB-Infrastruktur AG, künftig ihre Auftragneh­
mer dazu anzuhalten. die Qualität ihrer Berichte und Auswenungen 
zu verbessern. Dabei wäre insbe ondere Wen auf Vollständigkeit und 
Soli-list-Vergleiche mit aussagekräftigen Begründungen für Abwei­
chungen zu legen. um für die Wahrnehmung der Bauherrnaufgaben 
relevante Ent cheidungsgrundlagen zur Verfügung zu haben. 

21.3 Die ÖBB-Injrasrrukrur AG reilre in ihrer Srellungnahme mir, dass bei 
den quarral wei en Besprechungen zwischen Örtlicher Bauaufsiel,r, 
Baumanagemelll und Projekrldrung alIhalId der Berichre die Elllwick­
lungen des Verlaufs des Bauverrrags erläurert ulld IIaeiwollzogell wer­
deli kOll/llen. Die Quartalsberichre seieIl auch ill den Jours Fixes mir 
der begieirendelI KOllIrolle behallde1r worden. Mellgellällderungen seien 
bei deli Teilrechnungen periodisch vom Baumanagemelll verfolgr ulld 
es seien anlassbezogen Srellungllal,mell von der Örrlichen Bauaufsicl,r 
eingeholr wordell. Beispiel weise sd die Mengenelllwicklung des Ver­
pressgurs in gesollderten Dokumenrariollen deraillierr verfolgr lind zeir­
nah zur Ausfiihrung auch inllerhalb des Quartals akrualisiert wordell. 

Aus Sichr der ÖBB-hljrasrrukrur AG seien die Quartalsberichre der 
Örrlichen Bauaufsichr in Zusammellschau mir deli parallel erfolgrell 
Dokumellrarionell au reichend derailliert gewesen, um der Projekrlei­
rUllg die erforderlicheIl ElIIscheidllllgsgrundlagell zu liefe",. 

21 .4 Der RH entgegnete der ÖBB-Infrastruktur AG, dass der Aussagekraft der 
Quanalsberichte als gebündelte, regelmäßige und vollständige Infor­
mation für die Wahrnehmung der Bauherrnaufgaben eine wesentl iche 
Bedeutung zukommt und ihre Qualität daher von großer Bedeutung 
im Zuge der Bauabwicklung ist. Beispielsweise erfüllte der Quanals­
bericht Ende September 201 4 diese Anforderungen nicht. 
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Baudokumentation - Baubuch 

22.1 Das von der ÖBB-Infrastruktur AG geführte Baubuch, in dem 
le ÖNORM B 2 1 10 getroffene Anordnungen und alle für die Vertrags­
abwicklung wichtigen Tatsachen und Feststellungen fortlaufend ein­
zutragen waren, enthielt zahlreiche handschriftliche Einrragungen des 
Auftragnehmers, die nicht vollständig und eindeutig lesbar waren. 

22.2 Der RH beurteilte das von der ÖBB-Infrastruktur AG geführte Bau­
buch als mangelhaft, weil zahlreiche handschriftliche Eintragungen 
des Auftragnehmers nicht vollständig und eindeutig lesbar waren. Die 
für die VertragsabwickJung wichtigen Tatsachen und Feststel lungen 
waren daher nicht immer nachvollziehbar. 

Der RH empfahl der ÖBB-Infrastruktur AG sicherzustellen, dass sämt­
liche Eintragungen im Baubueh nachvollziehbar und lesbar sind. 

22.3 Laul Sleilungllairme der ÖBB-hrfra IruNlur AG seien die Eintrag'lIlgen 
im Baubuchfür die Leitung der Önlichell Bauaufsichl und das Ba,ana­
nagemelll lesbar gewesen. In der Projeklabwicklung seien auch krhre 
Problemfrlder aufgetreten, die auf nichl eindeutig lesbare Einträge im 
Baubuch zurückzufüh ren seien. Der Empfehlung de RH folgend sei 
künftig vorgesehen, bei größeren Bauvorhaben der ÖBB-Irifrastruk­
lur AG auf eleklronische Baubüclrer überzugeiren. 

Baulosbeschreibung 

23 Die Sanierung der denkmalgeschülZten Stahldächer umfasste den 
Abbau und die Wiedererrichtung der histori ehen Bahnsteigdächer 
{Tonnen- und Hausbahnsteigdachl, die Errichtung eines Glasminel­
teils zwischen den historischen Dachteilen und die Errichtung eines 
Membrandaches auf der h istorischen Dachkonstruktion. 

Das Angebot des späteren Auftragnehmers stammte vom 27. April 2009; 
die ÖBB-Infrastruktur AG beauftragte ihn am 1 6. Juni 2009 mit ins­
gesamt rd. 3,67 Mio. EUR. 

Bund 2015/16 
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Qualität der Ausschreibung 

24.1 ( 1 l  Der RH stellte fur die Überprüfung der Qualität des Leistungsver­
zeichnisses die ausgeschriebenen den schlussgerechneten Positionen 
des Leistungsverzcichnisses gegenüber und berücksichtigte die Leis­
tungsveränderungen aus den Mehr- und Mindermassen sowie aus den 
ZusalZaufträgen:  

Tabelle 12:  Analyse Leistungsverzeichnis denkmalgeschützte Stahldächer 

Positionen ausgeschrieben 

davon 

abgerechnet 

nicht abgerechnet 

Lelstung.veränderungen 

Auft,agssumme 

Anzahl 

241 

217 

30 

in Mio. EUR 

3,61 

abzüglich Summe der Beträge der nicht abgerechneten Positionen 

zuzüglich Saldo aus Massenmeh,ungen und -minderungen 

zuzüglich Zusatzaufträge 

- 0.22 

0.83 

1,26 

0,27 

5,11 

zuzüglich Preisgleitung 

Quellen; 68S-Infrastruktur AG; RH 

Bund 2015/16 

Von 247 ausgeschriebenen Positionen des Leistungsverzeichnisses wur­
den 2 1 7  (rd. 88 %) ausgefuhrt und verrechnet. Die 30 nicht ausge­
ftihrten und verrechneten Positionen repräsentierten einen Wert von 
rd. 0,22 Mio. EUR (rd. 6 %) der Auftragssumme. 

Einer Auftrags umme von rd. 3,67 Mio. EUR stand eine Schluss­
rechnungssumme von rd. 5,81 Mio. EUR gegenüber; das entsprach 
einer Steigerung von rd. 58 %. Der Saldo aus Massenmehrungen 
bzw. -minderungen betrug insgesamt rd. 0,83 Mio. EUR. Es wurden 
zwei Zusatzaufträge im Umfang von rd. 1 ,26 Mio. EUR bzw. rd. 34 % 
der Auftragssumme verrechnet. Hinzu kam noch die Preisgleitung von 
rd. 0,27 Mio. EUR. 

(2) Der Planer begründete die Massenmehrungen und Zusatzaufträge 
insbe ondere mit in der Planungsphase nicht absehbaren erforder­
lichen Arbeiten. die sich erst im Zuge der Demontage von Bautei­
len zeigten. Die Begleitende Kontrolle hielt in ihrem Bericht dazu rol­
gendes rest:  _Die Kostensteigerungen resultieren im Wesentlichen aus 
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erhöhlen Aufwendungen aufgrund einer zu optimistischen Einschäl­
zung des Zuslands bzw. des notwendigen Demonlageaufwands der 
hislorischen Konslruklion-. 

24.2 Der RH beanstandete die Qualitäl des Leistungsverzeichnisses. weil 
ich die Aufl ragssumme bis zur Schlus rechnung um rd. 58 'Ib 

(rd. 3.67 Mio. EUR zu rd. 5.8 1  Mio. EURj erhöhle. Er slellle weiters 
k.rilisch fesl. dass die äBB-lnfra truktur AG die erforderlichen Arbei­
ten in der Planungsphase zu optimistisch einschätzte und den Zustand 
des sanierungsbedürfligen Baubestands nicht ausreichend erheben ließ. 

Der RH empfahl der äBB-lnfrastruktur AG. die Qualität der Lei tungs­
verzeichnisse rur Sanierungsarbeilen u.a. auch auf Basis einer umfas­
senden Erkundung von hislorischen Beslandsbaulen sicherzuslellen. 

24.3 Die ÖBB-InfrasrruklUr AG reilre dazu in ihrer Srellungnalune mir, 
dass sie fiir die Einreich- und A usschreibungsplanung Erhebungen 
veranlassl habe. die im Umfang und den fiir solche Maßnahmen 
üblichen bzw. verlrrrbaren Erfordernissen enrsprechen würden. Auf­
grund der Erhebungen zur Einreichplanung sei eine Kosrenschärzung 
von 4 , 5  Mio. EUR auf Prei basis 2009 exklusive Kosrenansärze für 
Risiken erfolgl. Das Angeborsergebnis sei bei 3 ,67 Mio. EUR gelegen. 
Ergänzend seien finanzielle Bedeckungen für Risiken (insbesondere 
Besrandsrisiken) in den Kosrenansärzen beTÜcksichrigr worden. 

Ersr im Zuge der Ausfulrnlllg sei ersiellllich gewesen, dass infolge der 
großen Zersrörungen im Zweiren We/rkrieg und dem danach erfolgren 
Wiederaufbau das Bauwerk inhomogener war als aus den Erhebungen 
zur Ausschreibungsplmlung, die nur bei aufrechrem Bahn- und Kun­
denberrieb möglich gel/lesen eien, hervorging. Der rar äel,liel,e ZI/srand 
der genauen Srahlslrukrur habe sich ersr nach dem Eil/femen der 
Beschic/llung und der Zerlegung der Srahlfac/lwerke gezeigr. 

Aus Sichr der ÖBB-llrjrasrruklUr AG sei die Qualirär des LeislUngsver­
zeichnisses für die Sanierung der denkmalgeschürzren Srahldächer nielli 
mangelhajl gewesen, sondem enrsprec/le aufgrund der durellfiihrbaren 
Erhebungen dem Wissenssrand. Auch habe die ÖBB-Infrasrrukrur AG 
die erforderlichen Arbeiren in der Planungsphase nichr zu oprimisrisch 
eingeschälZl, weil ausreichende Kosrenansärze für Risiken (insbe on­
dere Besrandsrisiken) in den Projekrkosren beTÜcksichrigr wurden. 

24.4 Der RH entgegnele der äBB-lnfraslruktur AG. dass im Leislungs­
verzeichnis fehlende Posilionen durch neue, zusätzliche Leistungen 
ergänzt werden mus len. Die Preisbildung der Zusatzangebote erfolgte 
mit Ansätzen. rur die kein Wellbewerb mil anderen Bietern bestand. Der 

Bund 201:>/ 1 6  
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R H  verwie in diesem Zusammenhang auf den Umfang der ZusalZauf­
träge (rd. 1 .26 Mio. EUR bzw. rd. 34 '1b der Auft ragssumme). der die 
mangelhafte Qualität des Leistungsverzeichnis es aufzeigte. 

Der RH bekräftigte seine Empfehlung, auf Basis einer umfassenden Pla­
nung und Erkundung die Qualität der Leistungsverzeichnisse sicher­
zustellen. 

25.1 ( I )  Die ÖBB-Infrastruktur AG wickelte den Umbau des Salzburger 
Hauptbahnhof mit einer aus eigenen Mitarbeitern und externen Auf­
tragnehmern zusammengesetzten Projektorganisation ab. Als Grund­
lage rur die Abwicklung dienten interne Regelungen der ÖBB-Infra­
truktur AG. 

(2) Auf Basis die er internen Regelungen hatten im Rahmen der Projekt­
organisation tätige Personen auch das Ami-Claimmanagement wahr­
zunehmen. In seiner Beuneilung der Wahrnehmung der Bauherrnauf­
gaben kam der RH hinsichtlich Anti-Claimmanagemem auf Basis der 
überprüften Arbeiten rur den Tiefbau 2 und der Sanierung der denk­
malgeschützten Stahldächer zu folgender Einschätzung: 
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Tabelle 13: Projektabwicklung 

Bereich 

Einhaltung von Internen 
Regelungen 

Qualitätssicherung der 
Ausschreibung 

Mehrkostenforderung 

Quelle: RH 

358 

Feststellung RH 

- entgegen der internen Regelung Umrechnungs faktor und keine 
eigene Position festgelegt 

- keine eigene Obergruppe im Leistungsverzeichnis für die Ab­
wicklung von Zusatzaufträgen 

- Mengenunterdeckungen im Leistungsverzeichnis und Ausmaß 
der Mengenänderungen beim Tiefbau 2, Hinweise auf Mängel 
bei der Planung bzw. Erstellung des Leistungsverzeichnis,es 

- hoher Anteil an neuen Leistungen von rd. 18 % und 
Anstieg der Hauptauftragssumme (von 50,51 Mio. EUR auf 
53,52 Mio. EUR) 

n 
Verweis 

19 

20 

15 

- mangelhafte Qualität des Leistungsverzeichnisses denkmal- 24 
geschützter Stahldächer: Erhöhung der Auftragssumme bis 
zur Schlussrechnung um rd. 58 % (rd. 3,67 Mio. EUR zu rd. 
5,81 Mio. EUR) 

- fehlende baulosübergreifende Koordination 16 
- außergewöhnliche Vervielfachung der ausgeschriebenen Menge 

(rd. 866-Fach) 
- anerkannter Einheitspreis von 1,26 EUR/kg überhöht 
- Allgemeine Geschäftsbedingungen nicht umgesetzt 

25.2 Der RH beurteilte die Wahrnehmung der Bauherrnaufgaben hinsicht­
lich der Maßnahmen zum Anti-Claimmanagement teilweise als man­
gelhaft. Er stellte k.ritisch fest, dass die Projektbeteiligten die internen 
Regelungen der ÖBB-Infrastruktur AG nicht immer einhielten und 
verwies insbesondere auf seine unter den TZ 19 und TZ 20 getrof­
fenen Feststellungen und Empfehlungen. Der RH hob die Bedeutung 
der Sicherstellung einer ausreichenden Qualität der Ausschreibung, der 
Umsetzung von Erkenntnissen zwischen zusammenhängenden Bau­
losen und die Abwehr überhöhter Mehrkostenforderungen als Kern­
bereiche eines effizienten Anri-Claimmanagemem hervor. 

Der RH empfahl der ÖBB-Infrastruktur AG, die Einhaltung der internen 
Regelungen zum Anti-Claimmanagement regelmäßig zu evaluieren. 

25.3 Laut Stellungnahme der ÖBB-lnfrastruklur AG habe bereits der Bericht 
des RH .Anti-ClaimmallUgemeo" und Korruplionsbekämpfu'lg bei Stra­
ßen- U/ld Bahnbauvorhaben " (Reihe Bund 201 2/2) auJdas besondere 
Augellmerk der Qualitätssiclleru"g bei der Planu ng lind der Überfüh­
rung der Planung in  das Leistullgsverzeicllllis als Gru"dslein des A ,,'i­
Claimmanagemelll h ingerviese,1. Die ÖBB-lnfra truktur AG habe dies 
zum Anlass genommen, künftig ein noch slärkeres A ugenmerk auJ die 
Qualitälssieherung bei der Ausscllreibullgsplollling ulld deren Übeifiill-

Bund 2015/16 
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rullg ill das Leistullgsverzeichllis zu legelI. Ferner venvies die ÖBB­
Infrastruktur AG auf die SrellulIgllalw,e zU TZ ! 5, TZ ! 6 und TZ 24. 

Weilers teilte die ÖBB-/rrfrastnlkrur AG mit, dass siel, die allge­
jiihrtell Pllnkte gemäß TZ / 9  IIl1d TZ 20 auf formale Aspekte (Inge­
ren, Abrecl,nungsvereinbarung, eigene Obergruppe im Leistung ver­
zeiclurisjiir ZusatzaujträgeJ der ÖBB-i,rlernen Verfallrellsllnweisungen 
bezielrell ,vürden. Gemäß den Stellungnalrmen ZII den zirierten TZ / 9  
und TZ 20 würden siclr aus diesen Punkten keine naclrreiligen Aus­
wirkungen betreffend Kosten bzw. Trarrsparerrz ergeben. 

25.4 Der RH betOnie gegenüber der ÖBB-Infrastruktur AG die Notwendig­
keit der uneingeschränkten Einhaltung und regelmäßigen Evaluierung 
ihrer internen Regelungen zum Ami-Claimmanagemenl und verwies 
im Detail auf seine Gegenäußerungen zu den TZ 1 5, TZ 1 6, TZ 19 ,  
TZ 20 und TZ 24. 

Geschäftslokale am Salzburger Hauptbahnhof 

Auswirkungen des 
Bahnhofumbaus 

Bund 2015/16  

26.1 ( I )  Mit dem Umbau des Salzburger Hauptbahnhofs wurde auch eine 
neue Einkaufspassage errichtet. Diese umfasste elf Geschäftseinheiten 
im Ausmaß von rd. 30 m2 bis rd. 1 .200 m1 sowie drei Geschäftsein­
heiten für die ÖBB-Personenverkehr AG (Reisecenter, Club Lounge 
und Servicebereich). Im Aufnahmegebäude des Salzburger Hauptbahn­
hofs waren weitere neun Geschäftseinheiten sowie der ÖBB Info-Point 
untergebracht. Diese Geschäftsflächen reichten von rd. 8 m1 bis rd. 
340 m2• 

(2) Die Tabelle 1 4  zeigt die Rahmenbedingungen vor und nach dem 
Umbau des Salzburger Hauptbahnhofs: 
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Tabelle 14: Rahmenbedingungen hinsichtlich Geschäftsflächen bzw. -lokalen vor und 
nach dem Umbau 

Geschäftsfiäche externer Pächter 

Geschäftsfiäche ÖBB-Service 

insgesamt 

davon 

Gastronomie, LebensmitteL Bäckerei 

Trafiken, ZeitSChriften und Bücher 

Blumen und Geschenkartikel 

Bank, Post 

Tourismus, Foto, Caritas, Rotes Kreuz 

Leerstehung 

ÖBB-Servicebereiche 

unbefristete Pachtverträge 

befristete Pachtverträge 

durchschnittliche Umsatzpacht3 netto je Monat' 

inkl. ehemalig!r externer Pächter 
Oie Top 7 stand bis zum Ende der Gebar\Jngsuberprüfung vor Ort leer. 
externe Pachter, ohne ÖBB-Geschäftseinheiten 

2008 

vor Umbau 

2.5231 

564 

].0&7 

20 

1 

4 

2 

3 

4 

4 

20 

in m2 

Anzahl 

2014 

nach Umbau 

3.365 

517 

].812 

20 

B 

4 

2 

3 

2 

12 

4 

5 

15 

in EUR gerundet 

50.200 115.500 

" Als Vergleichsmonat wurde - \liegen der Möglichkeit zum vollständigen Vergleich der Geschäflseinheilen - jeweils der 
September herangezogen. 

QueUen: ÖBB-Immobilienmanagement GmbH; RH 

360 

Durch den Umbau erhöhte sich die Geschär1snäche für externe Päch­
ter um rund ein Drittel (rd. 2.500 m' zu rd. 3.400 m') und die durch­
schnittliche Umsatzpacht je Monat für externe Pächter um mehr als 
das Doppelte (50.200 EUR zu 1 1 5.500 EUR). Im Zuge der baulichen 
Maßnahmen am Salzburger Hauptbahnhof beende te die ÖBB-Immo­
bilienmanagement GmbH die Pachtverträge mit fLinf externen Päch­
tern. Vier der fünf neu zu vergebenden Geschäftscinhdtcn waren bei 
Abschluss der Gebarungsüberprüfung des RH vor On neu verpachlet. 

Bund 2 0 1 5/ 1 6  
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(3) Die Pachtvenräge von 2 0  externen Pächtern. die bereits vor den 
Umbauarbeiten ein GeschMtslokal gepachtet hatten. waren auf unbe­
stimmte Zeit abgeschlossen. Die ÖBB-Immobilienmanagement GmbH22 
konnte mit der Übergabe der renovienen Geschäflseinheiten zehn der 
1 5  bestehenden unbefristeten Pachtvenräge in befristete Pachtvenräge 
umwandeln. Die Pachtdauer betrug nunmehr zwischen runf und zehn 
Jahren. Die Pachtvenräge rur die neuen externen Pächter waren mit 
runf Jahren befristet. Die ÖBB-Immobilienmanagement GmbH berück­
sichtigte mit den unterschiedlichen Fristen die winschafllichen Inte­
ressen (Amonisat ionsdauer der von den Pächtern vorzunehmenden 
Investitionen) der Pächter. 

(4) Die ÖBB-Immobilienmanagement GmbH übergab die ersten sie­
ben Ge chäfte im März 2012 .  ein Geschäft im Mai 201 3  und weitere 
vier Geschäfte im Oktober 2013 .  Jeweils zwei bis drei Monate danach 
erfolgte die tatsächliche Verpachtung. 

(5) Die ÖBB-Immobilienmanagement GmbH strebte rur die Einkaufs­
passage des Salzburger Hauptbahnhofs einen ausgewogenen Pächter­
mix - mit den Elementen Nahversorgung. Zeitschriften und Restaura­
tion - an. Mit rd. 42 % konzentriene sich der realisiene Pächtermix auf 
den Bereich Gastronomie und Lebensmittel. Strategische Planungsdo­
kumente, weiche die Ziele. die Branchen und die Anzahl der Geschäfte 
sowie die Kosten festlegten. gab es dazu nicht. 

26.2 ( 1 )  Der RH anerkannte, dass die ÖBB-Immobilienmanagement GmbH 
die Flexibilität bei der Bewinschaftung der Flächen durch das Umwan­
deln von zehn bestehenden unbefristeten Pachtvenrägen in Pacht­
venräge. die mit runf bzw. zehn Jahren befristet waren, erhöhte. Für 
die ÖBB-Immobilienmanagement GmbH wurde es damit leichter, auf 
geändene Rahmenbedingungen zu reagieren. 

(2) Der RH kritisiene die ÖBB-Immobilienmanagement GmbH, weil rur 
den angestrebten Pächtermix am Salzburger Hauptbahnhof keine stra­
tegischen Planungsdokumeme. weiche die Ziele. die Branchen und die 
Anzahl der Geschäfte sowie die Kosten festlegten, vorhanden waren. 

Dcr RH empfahl der ÖBB-Immobilienmanagement GmbH. strategische 
Planungsdokumente zu erstellen. um das Angebot an Geschäften bes­
ser mit dem Bedarf der Bahnreisenden abstimmen zu können. 

11 Dt:rtn Aufgalx die bc:stmoglichc BeWirtschaftung (clnschließlich der Verwaltung) und 

Verwcnung der Urgrnschaf'ttn der ÖS8-lnfraslruktur Bau AG war. 
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26.3 Lml! SIe!lungllalllne der ÖBB-lrnmobilien",U/wgeme,u GmbH seien 1 5  
der bestehellden Pächter Zu übcmclrme,r und funJ Gesclräftslokale neu 
zu vergeben gewesen. Ei" großer Lebel1smittelver orger Ulrd vier wei­
lere Geschäfte aus bahnlroJsaffinen Branchen soillen gewo,men wer­
de,1. Die Erstellung strategischer Pla'llIngsdokumenle sei auJgrund der 
geringen Anzahl der neu zu vermarklenden Geschäfte nichl erJorder­
lieh gewesen. 

26.4 Ocr RH wies gegenüber der ÖBB-Immobilicnmanagcment GmbH 
darauf hin, dass die Rahmenbedingungen der bestehenden Pachrver­
träge bereits vor Umbau des Salzburger Hauptbahnhofs bekannt waren 
und somit eine frxe Planungsgröße darstellten. Nachvol lziehbare stra­
tegische Planungsdokumente sind - unabhängig von der Anzahl der 
zu bewirtschaftenden Geschäftslokale - für eine ziel- und ergebnis­
orientierte Verpachtung unerlässlich, um die Nachfrage von exter­
nen Pächtern nach Geschä Ftslokalcn richtig einzuschätzen und Kosten 
durch lang leerstehende Geschäftslokale zu vermeiden. 

27.1 ( I )  Der Immobilienmanagementvertrag regelte generell die Rechts­
beziehung und die Zusammenarbeit zwischen der ÖBB-Infrastruk­
tur AG als Auftraggeber und der ÖBB-Immobilienmanagement GmbH 
als Auftragnehmer für die Bewirtschaftung von Liegenschaften2] Die 
Aufgabe der ÖBB-Immobil ienmanagement GmbH bestand darin, die 
Liegenschaften bestmöglich zu bewirtschaften, einschließlich der Ver­
waltung und der Verwertung. 

(2) Die Inhalle der beiden im überprüften Zeitraum gehenden Fas­
sungen (aus 200524 und aus 201025) des Immobilienmanagementver­
trags waren dem Grunde nach ähnlich, jedoch in dcr ZUIC121 geltenden 
Fassung detaillierter ausgeführt. 

(J) Der Immobilienmanagemenrvertrag 2010 war in einen Hauptvertrag 
und in detaill ierte Leistungsbeschreibungen gegliedert. Während der 
Hauprvertrag die Rahmenbedingungen flxierte, legten die Leistungs­
beschreibungen die Details und Ziele der Schninstelle zwischen Aus­
ftihrungs- und Betreiberveranlwortung fest. 

. n  Ausgenommen jener Uegcnschallen der SchicneninfrastruklUr gemäß § 10a Eisen­

bahnG und jCo(."f Liegenschaften, die ein Ei�nbahninfraslruklurunlernehmen für die 

Zurverfügungstellung sonstiger Leistungen gemäß § S8 EiscnbahnG benöligl. 

24 Stand 22. August 2005. mit J L Dezember 2009 außer Kran: gtlrNen 

20; in der Fassung Februar 2012, mit L Jänner 2010 in Kraft ge1rt:It:'n 
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Für die Vennarktungssrrategie zur Verpachrung der Geschäftslokale 
am Salzburger Hauptbahnhof waren insbesondere die nachfolgenden 
leisrungsbeschreibungen relevant: 

Tabelle 15: Leistungsbeschreibungen, Details und Ziele des Immobilienmanagement­
vertrags 2010 

Leistungsbeschreibung 

allgemein 

Projektentwicklung 

Detail und Ziel 

- Begriffsbestimmungen 

- Leistung - Ausführung 

- Planungskonzept 

- planungs- und verwertungsvorbereitende Maßnahmen 

- Vorschlag zur Umsetzung oder Verwertung 

Liegenschafts-Portfoliomanagement - systematische Betrachtung und Gliederung des 
Immobilienbesitzes 

- Risiko- und Ertragsanalysen 

- Rentabilitätsbetrachtungen 

- Entwicklung mit dem Ziel der Optimierung 

Verwertung - Erstellung von Verwertungsunterlagen 

Quellen: ÖBB-Immobilienmanagement GmbH: RH 

Bund 2015/ 1 6  

(4) Für die Vermarktung der Geschäftslokale i n  der Einkaufspassage am 
Salzburger Hauptbahnhof lagen keine Dokumente entsprechend den 
Vorgaben aus den oben angeftihrten leisrungsbeschreibungen vor. Es 
bestanden weder ein schriftliches Konzept noch Rentabilitätsbetrach­
tungen. Für die ÖBB-Immobilienmanagement GmbH galten die Proto­
kolle der Planungsbesprechungen für die Umbaumaßnahmen am Salz­
burger HauptbahnhOf, die insbesondere die Koordination der baulichen 
Maßnahmen beinhalteten jedoch keine Details und Ziele zur Verpach­
tung der Geschäftslokale. als interne Berichterstattung. 

(5) Planungsdokumente mit Erfahrungswerten und Rahmenbedin­
gungen von Einkaufspassagen in vergleichbaren österreichischen 
Bahnhöfen lagen bei der ÖBB-Immobilienmanagement GmbH nicht 
vor, 

21.2 Der RH stellte kritisch fest. dass die ÖBB-Immobilienmanagemenl GmbH 
kein für die Verpachtung der Geschäftslokale schriftliches Vernlark­
tungskonzept sowie keine RentabilitätsbereChnungen erarbeitete. wie 
dies der Immobil ienmanagementver1.rag 2010 vorsah. Auch legte sie 
keine qualitativen oder quantitativen Daten als Analysegrundlagen 
fest. 
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Der RH empfahl der ÖBB- Immobilienmanagement GmbH, für die Ver­
pachtung von Geschäflslokalen i n  (neu errichteten) Einkaufspassagen 
von Bahnhöfen die Vorgaben des Immobilienmanagementvenrags 2010 
einzuhalten. Dabei sollten quantitative und qualitative Analysen erstellt 
werden, um die Verpachtung der Geschäftslokale verstärkt nach win­
schaftlichen Gesichtspunkten auszurichten. 

Der RH empfahl der ÖBB-Infrastruktur AG, die notwendigen Berichte 
mit aussagekräftigen Kennzahlen (wie Kosten und Deckungsbeiträge 
je Quadratmeter) von der ÖBB-Immobilienmanagement GmbH einzu­
fordern. um aussagekräftige Daten für die Entscheidungsträger sicher­
zustellen. 

27.3 Laut Stellungnahme der ÖBB-Immobilienmanagemelll GmbH sei der 
Immobilienmanagemelllvertrag 2010 erst im Juli 2012 unterfertigt 
worden. Das Vermarktungsprojekt sei zu diesem Zeitpunkt sehr weit 
fongeschrirren und weitgehend abgesclr/ossen gewesen. Die Vermark­
tung der Geschäfts/okale sei keiner ystematiscllen Berrachtung a uf 
der Basis von Risiko- und Ertragsana/ysen sowie Rentabilitätsbetrach­
tungen unterlegen, wie dies das Liegenschafts-Ponfoliomanagement 
I'orsehe. Die Verpachtung der Geschäfts/okale ei als Tei/projekt des 
J1auptball1lhofs Sa/zburg und nie/u entsprechend der ProjektellTwick­
/U'lg bearbeitet wordell. 

27.4 Der RH wies gegenüber der ÖBB-Immobilienmanagement GmbH darauf 
hin, dass der Immobilienmanagementvenrag 2010 bereits mit J .  Jän­
ner 2010 in Kraft getreten war und somit mehr als zwei Jahre i n  
Geltung war, bevor die ersten sieben Geschäftslokale a n  die Pächter 
übergeben wurden. Überdies beinhaltete auch der Immobilienmanage­
mentvenrag 2005 den Leistung umfang der zu erbringenden Aufga­
benbereiche, wie beispielsweise Liegenschafts-Ponfolio-Management. 
Projektentwicklung und Verwenung. Die ÖBB-Immobil ienmanage­
ment GmbH konnte zu keinem dieser Aufgabenbereiche schriftliche 
Dokumente vorlegen. 

28.1 ( I )  Die ÖBB-Immobilienmanagement GmbH gab rur die Verpachtung 
der Geschäftslokale am Salzburger Hauptbahnhof den Ablauf für die 
externe Vermietung/Verpachtung in einem Prozessdiagramm und 
unterstützende Informationen in einem Informationsblau26 schrift­
lich vor. 

11i Unl(,ßIUlztndr Mf'dl('n flir Verw('rtung 2010.doc 
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Die wichtigsten Ablaufschritte zur Verpachtung der Geschäftslokale 
waren: 

- Kundenakquisition in Printmedien und Internetplattfonnen sowie 
An chreiben und Directmailing; 

- Angebots-/BonitätsprüFung und Entscheidung; 

- Anlegen der Debitorennummer im EDV System EVrrA. Erstellen 
des Venrags und Anstoß des Kautionsprozesses; 

- Venragsunterzeichnung. Systemeingabe in EVrrA; 

- Archivierung Akt. Aufnahme Venrag in Kalendarium (Befristung). 

(2) Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung durch den RH waren vier der 
fUnf neu zu verpachtenden Geschäft lokale vergeben27• Die ÖBB­
Immobil ienmanagement GmbH fUhne die oben angefUhnen Ablauf­
schritte rur die vier neu vergebenen Geschäftslokale durch. 

(3) Die Leistungsbeschreibung Verwenung sah für die Vergabe von 
Geschäftslokalen u.a. verwenungsvorbereitende Maßnahmen vor. Diese 
Maßnahmen umfassten die Dokumentation des laufenden Projekts 
(Erstellung von internen Projektunterlagen). eine interne Berichter­
stattung sowie die Erstellung der kurz- und mittelfristigen Erlös-. 
Aufwands- und Investitionsplanungen. Die ÖBB-Immobilienmanage­
ment GmbH erfUllte diese Vorgaben nicht. 

28.2 Der RH stellte kritisch fest, dass die ÖBB-Immobilienmanagement GmbH 
zwar die wichtigsten Ablaufschritte zur Verpachtung der Geschäftslo­
kale einhielt. dabeijedoch ihre eigenen Vorgaben aus den Leistungsbe­
schreibungen des Immobilienmanagementvenrags 2010 nicht umsetzte. 
Zur Vergabe der Geschäftslokale am Salzburger Hauptbahnho f bestan­
den weder ein eigenes internes Rcponing noch kurz- und mittelfristige 
Erlös-, Aufwands- oder Investitionsplanungen. Auch feh lten Doku­
mente zu verwenungsvorbereitcnden Maßnahmen. 

Der RH empfahl der ÖBB-Immobilienmanagement GmbH. die Vorga­
ben in den Leistungsbeschreibungen lt. dem Immobilienmanagement­
venrag 2010 einzuhalten und interne Berichte mit den vereinbanen 
Inhalten zu erstellen, 

27 fUf das noch frt'istrhtndt G�chänslokal. Top 7. war noch kem Intu�Rnl vorhan­

den. Es war geplant. dl� Grschäfuniichr neuerlich zu lRwrirrtn. 
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- die aussagekräFtige Daten für die Entscheidungslräger liefern, 

- mit denen die Verpachtung der Geschäftslokale nachvollziehbar 
dokumentiert wird und 

- die ein Benchmarking mit anderen Standorten ermöglichen. 

l8,3 Laut Stellungnahme der ÖBB-Immobilienmanogemelll GmbH sei kein 
besonders dokumenrienes Reporting des Vermarktungsprojekts erfolgt; 
das Reportillg erfolgte im RahmeIl des Gesamtprojekrs. Es seien jedoch 
die gültigen Ingerenzell (Unrerschriftsregelungenj zu den Vertragsab­
schlüssen eilIgehalten worden ulld soJen1 die Genehmigung durch die 
Geschäftsführung erforderlich gewesen sei, ein All/rag mit Bericht 
übermitrelt worden. 

28.4 Der RH bewertete die von der ÖBB-Immobilienmanagement GmbH 
genannten Anträge zur Genehmigung des Pachtvertrags als nicht 
geeignet für ein internes Reporting, weil sie abgesehen von Vertrags­
eckdaten und der verrechneten Vermirtlungsprovision keine aussa­
gekräftigen Daten zu Erlös-, Aufwands- oder Inve5titionsplanungen 
enlhielten. Das Reporting im Rahmen des Gesamrprojekts bezog sich 
überwiegend auf die Baumaßnahmen; die Vergabe der Geschäftslo­
kale war darin nicht abgebildel. 

29.1 ( I )  Die ÖBB-lnfrastruktur AG berücksichtigte bei der Planung der 
Baumaßnahmen für den barrierefreien Zugang des Salzburger Haupt­
bahnhofs die nationalen gesetzlichen Vorgaben und die TS]-PRM,a. 
Bei der Abwicklung der Baumaßnahmen setzte dic ÖBB-Infrastruk­
rur AG die rechtlichen und gcnormtcn Vorgaben29 um. Eine geschlech­
terspcziflsche Analyse mil Fokus auf die Geschlechtergerechtigkeit aus 
Sicht der Bahnhofsnutzer lag den Baurnaßnahmen für den Salzburger 
Bahnhof nicht zugrunde. 

l8 .Entscheidung der Kommission vom 2 1 .  Dezember 2007 über die technische Spezirl­

kation rur die [ntc:'ropcrabilität bezüglich .eingeschränkt mobiler Personen- im kon­

venlionellen lranscuropäisthen Eiscnbahnsystem und im transeuropäischen Hochge­

schwindigkei15bahnsystem-

19 Regelungen gemäß ArbcilnchmcrlnncnschutzgcsclZ und den zugehörigen Verordnungen 

wie BauarbeiterschulZverordnung und EisenhahnarbeitnehmertnnenschulZverordnung: 

Ba ua rbei terkoo rd in a tio nsgest'lz 

Bund 2015/16 
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(2) Ende 201 3  veranlasste die ÖBB-Immobilienmanagcmcnt GmbH fUr 
mehrere Bahnhöre (auch fUr den Hauptbahnhof Salzburg) eine qua­
litative Befragung zum Thema .Bedürfnisse von Frauen und Män­
nern am Bahnhof". Das beauftragte Marktforschungsinstitut befragte 
783 Frauen und Männer zwischen 1 6  und 65 Jahren. Oie Studie zeigte, 
dass die Erwanungen und Bedürfnisse fUr Frauen und Männer gene­
rell gleich waren, jedoch die Wichtigkeit und Inten ität der jeweiligen 
Anribute (z.B. Betroffenheit von Männern und Frauen durch Rand­
gruppen zu Nachtzeiten) unterschiedlich waren. Oie Studie lag Ende 
November 2014 - nach der Eröffnung des Salzburger Hauptbahnhofs 
am 7. November 2014 - vor. 

29.2 Der RH stellte fest. dass es fUr die Umbaumaßnahmen des Salzburger 
Hauptbahnhofs keine ge chlechterspezifl ehe Analyse aus Sicht der 
Bahnhofsnutzer gab. Erst Ende 201 ) - rund fUnf Jahre nach Baubeginn 
(Februar 2(09) - beauftragte die ÖBB-Immobilienmanagement GmbH 
ein Marktforschungsinstitut, die Zufriedenheit, die Erwanungshal­
tungen und die Bedürfnisse auf Bahnhöfen generell geschlechterspe­
zifisch zu erheben. Oie Erkenntnisse konnten somit nicht mehr beim 
Bahnhofsumbau berücksichtigt werden. 

Der RH empfahl der ÖBB-Infrastruktur AG und der ÖBB-Immobili­
enmanagemenl GmbH, geschlechtcrspeziflsche Analysen zeitgerecht 
durchzufUhren, so dass deren Ergebnisse in die Planung und die Umset­
zung von Baumaßnahmen einOießen können. 

29.3 Laut Stellullgllahme der Ö88-lmmobiliellmallagemellt GmbH sei die 
dem RH vorgelegte Studie IIicht VOll der Ö88-lmmobiliellmallage­
melll GmbH beauflragt wordeIl. Die Studie sei ill keillem Zusammell­
hallg mit dem Umbau des Hauptbahll/lols Salzburg gestalldell. Die 
Ergebllisse der Studie würdell aber selbstverställdlich ill lieue Projekte 
eillfließell. 

29.4 Ocr RH entgegnete. dass die Studie von der ÖBB-Immobilienmanage­
ment GmbH ausdrücklich als Dokument zu Gender Mainsneaming 
bei den Baumaßnahmen am Hauptbahnhof Salzburg vorgelegt wurde. 
Sowohl das Titelblan als auch die Kopf- und Fußzeilen des Dokuments 
trugen den Vermerk ÖBB Immobilien. Oie ÖBB-Immobilienmanage­
ment GmbH bezog sich wiederholt im Zuge der Gebarungsüberprü­
fung bei Gesprächen über den EinOuss von Gender Mainstreaming bei 
den Baumaßnahmen auf diese Studie. 
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30.1 ( I )  Das ÖBB-Frauenprogramm 201 5 und die Diversity Chana 2020 
konkretisienen die Gleichstellungsziele der Gleichstellungspol icy des 
ÖBB-Konzerns und sahen u.a. die Erhöhung de Frauenanteils 

- bei den Führungskräften zunächst auf 1 5  'lb (bis 201 5) und weiter 
auf 20 'lb (bis 2020) und 

- bei den Aufsichtsräten auf 25 'lb bis 201 )  

vor. 

(2) Im überprüften Zeitraum 2008 bis 2014 war der Aufsichtsrat der 
ÖBB-Infrastruktur AG mit Frauen besetzt; der Anteil wuchs von 1 8  'lb 
auf 22 'lb. Sämtliche weitere Führungsfunktionen der ÖBB-Infrastruk­
tur AG ftir den Umbau des Salzburger Hauplbahnhofs waren aus­
schließlich mit Männern besetz I .  

Tabelle 16: Anteil Frauen und Männer in Führungsfunktionen der ÖBB-Infrastruktur AG 

fiihrungsfunktlonen 

Vorstand 

Aufsichtsrat 

Projektleitung 

Baumanagement 

Quellen: OBB-Infrastruktur AG: RH 

368 

2008 2014 Geumt frlluenanteU 

Frauen Männer Frauen Männer 2008 2014 2008/2014 

Anzahl in '10 

0 ) 0 3 3 3 0/0 

2 9 2 7 11 9 18/22 

0 2 0 2 2 2 0/0 

0 2 0 3 2 3 0/0 

(3) Am Beginn des überprüften Zeitraums war eine Frau Geschäfts­
führerin der ÖBB-Immobilienmanagement GmbH. ansonsten waren 
Männer in Führungsfunktionen eingesetzl. Am Ende (20 1 4) war eine 
Frau im Aufsichlsrat der ÖBB-Immobilienmanagement GmbH (Anteil 
1 7  'lb) eingesetzt ; die weiteren Führung funktionen für den Umbau des 
Salzburger I lauptbahnhofs waren ausschließlich mit Männern besetzt. 

Bund 2015/ 1 6  
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Tabelle 1 7: Anteil Frauen und Männer in Führungsfunktionen der ÖBB-Immobilien­
management GmbH 

2008 2014 Gesamt Frauenanteil 
Führungsfunktionen Frauen Männer Frauen Männer 2008 2014 2008/2014 

Anzahl in Oft) 

Aufsichtsrat 0 5 1 5 5 6 0/17 

Geschäftsführer' 1 1 0 2 2 2 50/0 

Leiter Region Mitte 0 1 0 1 1 1 0/0 

Teamleite, P,ojektentwicklung 0 1 0 1 1 1 0/0 und -verwertung 

In der Zeit vom 1. Jänner 2005 bis 30. Juni 2008 war eine Frau alleinige Geschäftsführerin. 

Quellen: ÖBS-Immobillenmanagement GmbH; RH 

Bund 2015/ 1 6  

]0.2 Der RH stellte fest, dass weder die ÖBB-Infrastruktur AG noch die 
ÖBB-Immobilienmanagement GmbH im überprüften Zeitraum (2008 
bis 2014) die Quotenvorgaben - 20 % bei den Führungskräf1en und 
25 % in den Aufsicht räten - des ÖBB-Frauenprogramms 201 5  und 
der Diversity Charta 2020 umsetzten; im Jahr 2014 waren Frauen 
lediglich i n  den Aufsichtsräten der Unternehmen vertreten. Die Quo­
tenerhöhung (2008 bis 201 4  von 1 8  % auf 22 %) im Aufsichtsrat der 
ÖBB-Infrastrukrur AG resultierte lediglich aus der Verringerung der 
Aufsichtsratsmitglieder insgesamt; die Anzahl der Frauen blieb unver­
ändert. Ansonsten waren die Führung funktionen für den Umbau des 
Salzburger Hauptbahnhofs in beiden Unternehmen ausschließlich mit 
Männern besetz!. 

Der RH empfahl der ÖBB-Infrastruktur AG und der ÖBB-Immobili­
enmanagement GmbH, im Sinne der Gleichstellungspolicy des ÖBB­
Konzerns Maßnahmen zu ergreifen, die dazu beitragen, den Frau­
enanteil entsprechend dem ÖBB-Frauenprogramm 201 5  und der 
Diversity Charta 2020 von 20 % bei den Führungskräften und 25 % 
in den Aufsichtsräten zu erreichen. 

30.3 Laur Stellungl/olllne der ÖBB-lmmobiliellmallogemel1l GmbH obliege die 
Besetzung des AuJsiclnsrats dem Eigentümer ÖBB-Infrastrukrur AG. 
Es sei zu envortcll, dass kÜllftig eill höherer Frauellanreil i/1 Fül!rullgs­
po itiollen reknlliel1 werde. 
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31 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

R 

H 

( I )  Das Bundesdenkmalamt wäre bei Bauvorhaben, die geschützte 
Denkmäler betreffen, frühzeitig Uedenfalls vor der Auslobung eines 
Planungswettbewerbs) einzubinden, um nachträgliche Planungs­
änderungen, Terminverzögerungen und Mehrkosten zu vermeiden. 
(TZ 7) 

(2) Die Auswahl und die schriftliche Beauftragung der Auftragneh­
mer vor Beginn der Leistungserstellung wäre sicherzustellen. (TZ 10) 

(J )  Vergleichsangebote für immaterielle Leistungen, wie die denk­
malpOegerische Projekts teuerung, sollten eingeholt werden, um die 
Preisangemessenheit der zu beauftragenden Leistungen zu prüfen 
und um die W irtschaftlichkeit und Sparsamkeit sicherzustellen. 
(TZ 10) 

(4) Es sollte danach getrachtet werden, geistige Dienstleistungen, die 
ähnliche Anforderungen hinsichtlich K ompetenzen und Erfahrungen 
an potenzielle Auftragnehmer stellen, in einer frühen Planungs­
phase zu einem Auftrag zusammenzuführen, um die W irtschaft­
lichkeit durch größere Auftragsvolumina und einheitliche Zahlungs­
bedingungen bzw. K alkulationsgrundlagen zu verbessern. (TZ 1 1 )  

(5) Grundsätzlich wären Vergleichsangebote für Leistungen, die in 
der Direktvergabe vergeben werden können, einzuholen, und nur 
in begründeten Fällen davon abzuweichen ; diese Begründung wäre 
nachvollziehbar vor der Auftragsvergabe zu dokumentieren. (TZ 1 1 )  

(6) Sämtliche wesentlichen Parameter fü r  die Ausgestaltung von 
Baumaßnahmen sollten vor der Ausschreibung von Planungsleis­
tungen bzw. vor der Durchführung von Architektenwertbewerben 
festgelegt werden, um erhebliche Änderungen, verlorene Aufwände 
und Verzögerungen im Planungsprozes ZU vermeiden. (TZ 1 2) 

(7)  Bei der Angebotsprüfung und der Beauftragung sollten alle rele­
vanten Informationen berücksichtigt und dokumentiert werden. Die 
Aufträge wären darauf aufbauend korrekt auszufertigen. (TZ 1 4 )  

Bund 2015/16 
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(8) Die Örtliche Bauaufsicht wäre in die Aussehreibungsprüfung 
miteinzubeziehen und sämtliche mit der Überprüfung Befassten 
wären dazu zu verpflichten, die Ausschreibungsreife mit ihrer Unter­
sehri n zu bestätigen. (TZ 1 5) 

(9) Die Qualitätssicherung bei der Textierung von Positionen und der 
FestJegung von Mengen in ihren Leistungsverzeichnissen sollte ver­
bessert werden. Be ondere Aufmerksamkeit wäre dabei auf geringe 
Ausschreibungsmengen zu legen. (TZ 1 6, 1 7) 

( 1 0) Bei der Vertragsabwicklung sollte auf die Einhaltung der All­
gemeinen Geschäftsbedingungen bestanden werden. (TZ 1 6) 

( 1 1 )  Vereinbarungen mit Auftragnehmern über strittige und umfang­
reiche Auftragsänderungen (rd. 1 1  % der geforderten Gesamtsumme 
von rd. 50, 1 7  Mio. EUR) wie beim Baulos Tiefbau 2 für den Mehr­
verbrauch Verpressgut wären rechtlich sorgfältig - unter Beizie­
hung der eigenen Rechtsabteilung - zu beurteilen. (TZ 1 6) 

( 1 2 ) Eventuelle Regress- bzw. Rückforderungen gegenüber dem Pla­
ner beim Baulos Tiefbau 2, wegen der Mengenmehrungen und der 
Qualitätsmängel wären von der eigenen Rechtsabteilung zu beur­
teilen. (TZ 1 5, 1 6, 1 7 ) 

( 1 3 )  Die internen Regelungen wären einzuhalten und Abrechnungs­
vereinbarungen nur für die Abklärung geringfügiger Änderungen 
zu verwenden. (TZ 1 9 )  

( 1 4) Ocr Abrechnungsmodus von Leistungen sollte bereits vor deren 
Beauftragung festgelegt und Verknüpfungen von Abreehnungs­
vereinbarungen mit Mehrkostenforderungen unterlassen werden. 
(TZ 1 9) 

( 1 5) Die internen Regelungen betreffend die Dar teilung von 
Zusatzaufträgen wären einzuhalten und eine eigene Leistungsgruppe 
für Leistungen aus Zusatzaufträgen vorzusehen, um eine transpa­
rente Darstellung der Abrechnung getrennt naeh Hauptauftrag und 
allfalliger Zusatzaufträge zu gewährlei ten. (TZ 20) 

( 1 6) Die Auftragnehmer sollten dazu angehalten werden. die Quali­
tät ihrer Berichte und Auswertungen zu verbessern. Dabei wäre ins­
be ondere Wert auf Vollständigkeit und auf Soll-list-Vergleiche mit 
aussagekräftigen Begründungen für Abweichungen zu legen. (TZ 2 I )  
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( 1 7) Es sollte sichergestellt werden, dass sämtliche Eintragungen i m  
Baubuch nachvollziehbar u n d  lesbar sind. (TZ 2 2 )  

( 1 8 )  Die Qualität der Leistungsverzeichnisse fu r  Sanierungsarbeiten 
wäre u.a. auch aur Basis einer u m rassenden Erkundung von histo­
rischen Bestandsbauten sicherzustellen. (TZ 24)  

( 1 9) Die Einhaltung der internen Regelungen zum Anti-Claimma­
nagement sollte regelmäßig evaluiert werden. (TZ 2 5 )  

(20) Die notwendigen Berichte mi t  aussagekräftigen Kennzahlen 
(wie Kosten und Deckungsbeiträge je Quadratmeter) wären von 
der ÖBB-I m mobilienmanagement GmbH einzurordern, um aussage­
kräftige Daten fur die Entscheidungsträger sicherzustellen. (TZ 2 7 )  

( 2 1 )  E s  wären strategische Planungsdokumente z u  erstellen, um das 
Angebot an Geschäften aur Bahnhöfen besser mit  dem Bedarr der 
Bahnreisenden abstimmen zu können. (TZ 26) 

(22)  Für die Verpachtung von Geschäftslokalen in (neu errichte­
ten) Einkaurspassagen von Bahnhöfen sollten die Vorgaben de 
I mmobilienmanagementvertrags 2 0 1 0  eingehalten werden. Dabei 
sollten quantitative und qualitative Analysen erstellt werden, um 
die Verpachtung der Geschäftslokale verstärkt nach wirtschaftl i­
chen Gesichtspunkten auszurichten. (TZ 2 7 )  

( 2 3 )  Die Vorgaben in den Leistungsbeschreibungen 11. dem I mmo­
bilienmanagementvertrag 2 0 1 0  wären einzuhalten und insbeson­
dere interne Berichte mit  den vereinbarten I nhalten zu erstellen. 

- die aussagekräftige Daten fur die Entscheidungsträger l ierern. 

- mi t  denen die Verpachtung der Geschäftslokale nachvollziehbar 
dokumentiert wird und 

die ein Benchmarking mit  a nderen Standorten ermöglichen. 
(TZ 28)  
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(24) Vor Investitionen in neue VerwertungsOächen sollte deren Ren­
tabilität beurteilt werden. (TZ 3) 

(25) Es sollten geschlechterspezifische Analysen zeitgerecht durch­
gefiihrt werden, so dass deren Ergebni se in die Planung und die 
Umsetzung von Baumaßnahmen einOießen können. (TZ 29)  

(26) Im Sinne der Gleichstellungspolicy des ÖBB-Konzerns wären 
Maßnahmen zu ergreifen, die dazu beitragen, den Frauenanteil 
entsprechend dem ÖBB-Frauenprogram m  201 5  und der Diver­
sity Charta 2020 von 20 % bei den Fühmngskräften und 25 % in 
den Aufsichtsräten zu erreichen. (TZ 30) 
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Anmerkung: 

AN HANG 
Entscheidungsträger 

im Amt befindliche Entscheidungsträger in Blaudruck 
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ÖBB-Immobilienmanagement GmbH 

Mag. Martin HUBER 
( I  \ .  September 2007 bis 22. April 2008) 

Mag. Gilbert TRAITNER 
(24. Juni 2008 bis 6. Juli 2010) 

Ing. Mag. (FH) Andreas MATIHÄ 
( 1 5. Juli 2010 bis 26. Jänner 201 1 )  

Mag. Christian KERN 
(26. Jänner 2011  bis 28. Februar 2014) 

[ng. Franz SEISER 
(seit 1 2. März 201 4) 

Mag. Gilberl TRAITNER 
(3.  Mai 2007 bis 24. Juni 2008) 

Ing. Mag. (FH) Andreas MATTHÄ 
( 1 6. September 2008 bis 1 4. Juli 2010) 

Dipl.-Ing. Herwig WILTBERGER 
( 1 5. Juli 2010 bis 26. Jänner 201 1 )  

Ing. Mag. (FH) Andreas MATIHÄ 
(seil 26. Jänner 201 1 )  
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Mag. Michaela STEINACKER 
( I .  Jänner 2005 bis 30. Juni 2008) 

Dipl.-Ing. Claus STADLER 
( I .  Juli 2008 bis J I .  Dezember 201 1 )  

Birgi! WAGNER 
( I .  Juli 2008 bis 5. April 201 1 )  

Mag. Erich PIRKl. 
(seit I. Jänner 201 2)  

Dipl.-Ing. Herber! LOGAR 
(seit I .  März 201 2) 

vn l 
ANHANG 
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ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft 
(vormals ÖBB-Infrastruktur Bau Aktiengesellschaft1) 

Mag. Martin HUBER 
( 1 6. März 2005 bis 22. April 2008) 

Or. Eduard SAXINGER 
(26. Juni 2008 bis 3 1 .  Mai 2010) 

Ing. Franz SEISER 
( 10. Juni 2010 bis 1 7 .  Februar 2014) 

Mag. Christian KERN 
(seit 1 7. Februar 20\4) 

Or. Eduard SAXINGER 
(20. Juni 2007 bis 26. Juni 2008) 

Oipl.-Ing. Peler KLUGAR 
(26. Juni 2008 bis 7. Juni 2010) 

Mag. Chrislian KERN 
( 10. Juni 2010 bis 1 7. Februar 2014) 

Mag. Joser HALBMAYR, MBA 
(seit 1 7. Februar 20\ 4) 

Oipl.-Ing. Herbert KASSER 
(seit 26. Juni 2008) 

Mit Hauptversammlungsbeschluss vom 7. September 2009 (Verschmellungsvertrag vom 
28. Juli 2009) wurde die ÖBB-InfrastruktUf Bau Aktiengesellschaft als übernehmende 
Gesellschaft mit der ÖBS-InfrastJuktvT Betrieb Aktiengesellschaft und der Brenner 
Eisenbahn GmbH als übertragende Gesellschaften rückwirkend zum 1.  Jänner 2009 
yerschmolzen. Die ÖSB-Infrastruktur Bau Aktiengesellschaft wurde in  ÖRB.-Infrastruktur 
Aktiengesellschaft umbenannt. 
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Mag. Gilben TRATfNER 
( 1 6. März 2005 bis 30. Juni 2010) 

Mag. Amold SCHIEFER 
( 1 .  August 2009 bis 30. Juni 2010) 

Dipl.-Ing. Herwig WILTBERGER 
( 1 .  August 2009 bis 30. November 201 1 )  

Dipl.-Ing. Dr. Georg-Michael VAVROVSKY 
( 1 6. März 2005 bis 3 1 .  Dezember 201 2) 

Siegfried STUMPF 
( 1 .  Dezember 201 1  bis 28. Februar 201 4) 

Ing. Mag. (FI I )  Andreas MATTHÄ 
(seit 1 .  August 2008) 

Dipl.-Ing. Franz BAUER 
(seit 1. Jänner 201 3) 

Ing. Franz SEISER 
(seit 1 .  März 2014) 

VIT I 
ANHANG 

Entscheidungsträger 
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von Reorganisati onen; Follow-up-Überprüfung 
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I nhal tsverzeich n is 

Tabellenverzeichnis __________________ 385 
Abkürzungsverzeichnis 386 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums rur 
Landesverteidigung und Sport 

Personalmaßnahmen des BMLVS im Rahmen von 
Reorganisationen; Follow-up-Überprüfung 

KURZFASSUNG 390 

Prüfungsablauf und -gegenstand 398 

Reorganisationsmaßnahmen im BMLVS 398 

Zielvorgaben Personalmaßnahmen ÖBH 2010 400 

Erstellung der Organisationspläne 403 

Fesllegung des Personalbedarfs im BMLVS - Personal 
über Stand 405 

Kosten der Transformation - Ermittlung von finanziellem 
Aufwand und Nutzen vOn Projekten 407 

Belreuung des Personals über Stand 409 

Berücksichtigung der Besetzungsvorschläge der Abteilung 
Personal Provider 409 

Einrichtung einer Personalvermittlung Personal Provider 4 10 
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Personal über Stand in Intensivbetreuung - Förderung 
weiblicher Bediensteter ________________ 4 1 1 

Verzicht auf Arbeitsleistung ______________ 4 1 2  

Abgleich des Personals über Stand mit den Personalaufnahmen _ 4 1 3  

Ressortübergreifende Bemühungen zur Vermittlung von Personal _  4 1 4  

Teilprojekt Zentralstel lenorganisation 416  

Teilprojekt Territoriale Verwaltung - Militärkommanden 4 1 9  

Nicht genutzte Einsparungspotenziale bei der Erstel lung 
der Organisationspläne 421  

Schließung von Standorten 42 1  

Militärmusik 422 

Weiterer Reformbedarf i m  Bereich Personalangelegenheiten 423 

Organisation der Personalangelegenheiten in der Zentral teile _ 423 

Einführung von befristeten Dienstverhältnissen ______ 424 

Ausbildung über Bedarf ______________ 426 

Reduzierung der Personalauszahlungen __________ 429 

Schlussempfehlungen ________________ 432 
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e en 

Tabellenverzeichnis 

Tabel le 1 :  Ge elzliche Personalstands-Obergrenzen ftir 
das BMLVS 403 

Tabelle 2 :  Vergleich der VBÄ-Ziele der Bundesregierung mit 
dem Personalrahmen der Organisationspläne 
des BMLVS 404 

Tabelle 3 :  Entwicklung Personal über Stand auf Zielarbeitsplätzen 
und im Zuständigkeitsbereich der Abteilung Personal 
Provider (Stand jeweils 3 1 . 1 2.) 406 

Tabelle 4:  Einsatz von Bediensteten in Intensivbetreuung 
(Stand 1 .  November 2014) 4 1 3  

Tabelle 5: Personalstandsenlwicklung der Zentralstelle und der 
nachgeordneten Bereiche (Stand jeweils 3 1 . 1 2.) 4 1 7  

Tabelle 6: Enlwicklung des Personalslands und der Personal-
auszahlungen der Militärkommanden (zum 3 1 . 1 2.) __ 4 1 9  

Tabelle 7 :  Absolventen der Theresiani ehen Militärakademie 
und der HeeresunieroffIziersakademie 427 

Tabelle 8: Anzahl der Militärpersonen und Mililärpersonen 
auf Zeit (OffIziere und UnleroffIziere) 427 

Tabelle 9 :  Budgetobergrenzen des BMLVS 429 

Tabelle 10: Personal und Personalauszahlungen 430 
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Abkürzungsverzeichnis 

Abs. 

BDG 
BFG 
BFRG 
BGB!. 
BKA 
BMBF 
BMF 
BMI 
BMJ 
BMLFUW 

BMLVS 
BMWFW 

bspw. 
bzw. 

d.h. 

etc. 
EUR 
exk!. 

GehG 
GZ 

i.d.g.F. 
ink!. 

k.A. 

Mio. 
Mrd. 

Nr. 

ÖBH 

Absatz 

Bea m le n -Dienstrech (sgesetz 
Bundesft na nzgesetz 
Bundesft na nzra hmengesetz 
Bundesgesetzblatt 
Bundeskanzleramt 
Bundesministerium für Bildung und Frauen 
Bundesministerium rür F inanzen 
Bundesministerium für Inneres 
Bundesministerium für Justiz 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft. Umwelt 
und Wasserwirtschaft 
Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport 
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschart 
beispielsweise 
beziehungsweise 

das heißt 

et eetera 
Euro 
exklusive 

Gehaltsgesetz 1 956 
Gesehäftszahl 

in der geltenden Fassung 
inklusive 

keine Angabe 

Mill ion(en) 
Milliarde(n) 

Nummer 

ÖSlerreiehisehes Bundesheer 
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